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Gedanken und Anfragen die Verfaſſung

der Bauergüter in den Königl . Churfürſtl, . .

Braunſchweig - Lüneburgiſchen Landen ,

beſonders im Fürſienthum Lüneburg

betreffend . *)

ID größeſte Theil der Bauergüter in den Braune

ſchweig - /Lüneburgiſchen Churlanden iſt meyerrecht :

licher Eigenſchaft , und von dieſer Art der Bauerhöfe

oder Güter iſt im gegenwärtigen Aufſaße eigentlich und

faſt allein die Rede .

Ihre

* ) Dieſe Gedanken ſind nicht von. einem projectiren ?

den Stubengelehrten ; = ein Ausdru > , den die

empyriſchen Deconomen ſo gerne brauchen , unge ?

achtet die hochgerühmte Praxis dieſer Herren oft

nicht aufgeklärter iſt , als die Praxis ihres Gros ;

knechts = - ſie ſind von einem Beamten , dex Ge:
legenheit gehabt hat , das Meyer/Recht in einer be,

trächtlichen Reihe von Jahren von allen Seiten ,

folglich deſſen gute und nachtheilige Würkungen zu

beobachten , und der mit einem eben ſo aufmerkſa ;
men als ſcharfſichtigen Wahrnehmungsgeiſte beydes
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Ihre Vekfaſſung hat , wie alle Dinge in der Welt ,

ihre Vorzüge und ihr Gutes , aber auch ihre Mängel und

Unvollfommenheiten . Das Uebergewicht des einen oder

des andern empfiehlet ihre Beybehaltung oder fordert

Verbeſſerung und wohl gar gänzliche Abänderung .

Der Flor und die innere Kraft eines Staats hat

keine ſicherere , zuverläßigere und von Revolutionen , de-

nen auch die blühendeſte händelnde Staaten äusgeſetet

ſind , am wenigſten abhängende Stükßen , als einen ho -

hen Grad der Vollkommenheit ſeines AFerbaues , oder ,

um den ganzen Umfang meines Begriffs näher zu be -

ſtimmen , die Veypvollkommnung der Menge und Güte

aller Producte , deren der Boden fähig iſt , das iſt : der

Gebrauch ſeiner eigenen inneren Kraft , die ganz in des

Be -

voneinander zu unterſcheiden verſtand . Gern hät :
ten wir ſeinen Namen genannt , weil der Name bey
einem neuen Vorſchlage viel thut , und der ſeinige
gewiß für dieſen Aufſatk ein Credit/Brief gewefen .
wäre ; aber wir haben die Eklaubniß nicht dazu
erhalten können ; warum ? das wiſſen wir nicht .
Vielleicht befürchtete er bald auf allen Gaſſen rxu-
fen zu hören ; Schlendrian boven ! ünd wer ſekt da
nicht gerne ſein Licht vom Fenſter weg , wenn er
unglücklicherweife Patriot iſt ?

Idur dies , was dor Herr Verfaſſer ſelbſt anführt ,
dürfen wir noch bezeugen 3 ' nemlich , daß dieſer
Aufſat , Männern , deren helle practiſche Einſicht
wir kennen , und mehreren , die außerdem viele Moyer
beſiken und alſo ein gegenſeitiges Intereſſe -zu ha :
den ſcheinen , handſchriftlich . mitgetheilt ' und' von
ihnen mit dem größten Beyfall aufgenommen wor :
den , SINL. . Da 92%
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Bewohners Händen , und von eines Fremden Dritten

Willkäühr unabhängig iſt .

Alle Statiſtiker ſagen uns dieſes , und ich darf einen

ſolchen Grundſaß als eine ganz unumſtößliche Wahr ?

ßeit annehmen , weit ihn niemand bezweifeln kann , wel ?

<er einen Blick auf alle europäiſche Staaten wirft .

Engelland giebet davon die auffallendſten Beweiſe ,

und daher führe ich es ſtatt aller andern Beyſpiele für

dieſen Grundſaß an . Schon lange war ſein Handel

ausgedehnt , blähend und groß , welcher Reichthum und

Flor über das Reich verbreitete . Aber die innere Feſtig?

keit ſeines Wohlſtandes erhielt es erſt , als die Nation j

den Aerbau zum Gegenſtande ihrer Aufmerkſamkeit

machte , ſolchen durch die bekannte Parlementgacte auf !

munterte , mit der Handlung verband , durch dieſe Ver ?

einigung beyde empor hob , und erſteren ſolchergeſtalt be:

förderte , daß , anſtatt vorhin beynahe der größeſte Theil

ſeiner Kornbedürfniſſe aus andern Ländern herbeygeho :

let werden mußte , ' es in der Folge “ Zeiten gab , da die

Korn ? Ausfuhr nach Berechnung zuverläßiger Schrift :

ſteller , im Durchſchnitte jährlich auf andeyxthalb Millio :

nen Pfund Sterling angeſchlagen werden . konnte .

Eine Revolution im Handel kann dieſem Reiche das

her nie ſo nachtheilig ſeyn , als ſie jedem anderen Lande

ſeyn . muß, welches dergleichen Stüken der inneven eigen ?

thümliehen Kraft nicht hat .

Eine Vervollkommnung und Aufnahme des Aer ?

baues läſſet ſich ohne den blühenden Wohlſtand desjenie

9) ge) gen
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gen Theils der Bürger eines Staats nicht gedenken , der
den Acer bauet , Der Wohlſtand des AFermannes und

hohe Cultur des AFerbaues flieſſen eine aus der andern ,

nehmen beyde miteinander zu , oder ſinken miteinander ,
und befördern im erſteren Falle alle übrigen Gewerbe ,

Handlung und Nahrungen .

So wie alle Einrichtungen eines Staats daher auf
den Wohlſtand des Landmannes , und Beförderung der

möglich beſten Cultur des Landes vorzüglich abzwec >en
und ſich darin vereinigen müſſen 3 ſo wird diejenige Claſſe

der Einwohner allerdings ein großer . Gegenſtand der

Aufmerkſamkeit , die in ihren einzelnen Mitgliedern frey -
lich öfters durch eigene Schuld , gewöhnlich aber unver ?

dienet , am wenigſten geachtet iſt , im Ganzen genommen
jedoch jedem Menſchen , der nicht unbeſchreiblich kurzſichtig
iſt , ächtungswerth und ſchäßbar ſeyn muß : Eine Claſſe
von Einwohnern , welche ihrer Zahl nach bey weiten die
ſtärkſte iſt , deren nervigter Arm im Frieden das Land

bauet , und dadurch die Stüke des Vaterlands wird , im

Kriege aber daſſelbe zugleich vertheidiget : endlich , welche
faſt jeden andern Stand ernährt , der ſeine Wichtigkeit
öfters ſo einſeitig und unrichtig ſchäßet , ohne ſelbige

gleichwohl nicht nüklich , nicht nöthig und nicht da ſeyn
würde ,

Dieſe Vorausſekungen leiten dann natürlich auf
y

den Gedanken und die Frage :

Iſt die U7eyer : Rechtliche Verfaſjung der

Bauerhöfe für den Wohlſtand des Landman -

7es ,



nes , für den Ackerbau und mithin für den

Staat die zuträglichſte , zweckmäßigſte und

beſte ?

Oder iſt dieſeVerfaſſung einer Verbeſſerung

fähig oder bedürftig und welcher Zuſtand des

Landmannes iſt der vorzüglichſte ?

Wer Gelegenheit hat , alle die Wirkungen , allen

den Einfluß öfters zu beobachten ; welchen der Nexus

Cotonarius auf ſo manche andere Geſchäfte , auf den

Gutsheren und Gutsmann . ſelbſt hat , dem fallen täg ?

lich über den erſteren Theil dieſer Frage eine Menge

Zweifel bey , und mir ſcheinen dieſe Zweifel von großer

Wichtigkeit zu ſeyn .

Das Meyer - Recht iſt durch ſein hohes Alter ſehr

ehrwürdig geworden , und hat alle Vorzüge deſſelben.

Man erlaubet ſich den Gedanken kaum , zu fragen , ob

eine Sache , welche die Menſchen ſeit acht bis neunhun -

dert , vielleicht tauſend Jahren ſorgfältig unter ſich erhalten

haben , annoc <h gut ſey , und wer darüber einen Zweifel

äußert , findet gewis Widerſpruch . Ueberdem kann das

Meyer : Recht tief in die Landesverfaſſung verwebet ſeyn ,

und eine Privatperſon , in deren Gzeſichtskreiſe nur ein

kleiner Theil des Ganzen lieget , muß vernünftigerweiſe

ein Mistrauen in die Beurtheilung ſolcher Angelegen /

heiten ſetzen , weil ihrer Ueberſicht eine Menge von Ver :

hältniſſen . entgehen , worin einzelne Theile mit dem

Ganzen ſtehen , wenn ſie in Anſehung der erſteren gleich

nicht Unrecht hat .
&G:
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In dieſem Mistrauen auf eigene Ueberzeugung ,
habe ich meine Gedanken bisher nur einzelnen einſichts?
vollen Männern mitgetheilet , welche mir nicht allein ih -
ren Beyfall bezeuget , ſondern auch unter Mittheilung
hrer eigenen ſchäßbaren Beyträge , mich aufgemuntert
haben , meine Gedanken bekannter zu machen .

Oft werden Wahrheiten geſagt , wovon das ganze
Publicum überzeuget iſt , ohne Eindru > zu machen .

Eben dieſe Wahrheiten zu einer andern Zeit geſagt,
wenn das Publicum ſchon in einer Stimmung iſt , wor -
in es durch eigenes Nachdenken und aufgeſtoßenen Zwei -

fel verſeßet worden , erregen Aufmerkſamkeit , mit allen

ihren heilſamen Folgen einer genaueren Prüfung , Be ?

richtigung der Begriffe , Zweifel , Beyfall oder Beſtrei -

tung ; und eine ſolche Erörterung iſt nie ohne Nuken ,
wenn ſie gleich die Sache ſelbſt nicht umſchaffet .

IH habe gegründete Urſachen , anjekt eine ſolche
Stimmung bey einem großen Theile meiner aufgeklärten

Landesleute vorauszuſeßen ; und dann braucht es nur
einer Veranlaſſung , ſo geringe ſie auch ſeyn mag , um die

Aufmerkſamkeit auf eine Sache allgemein zu erregen ,

Und mein Veruf dazu , dieſe Veranlaſſung zu g &
ben ?

Eben der und fein anderer , den Vaterlandsliebe

und Lauterkeit der Abſichten jedem Mitbürger eines freyen
Landes ertheilet , ſein Schärflein , ſo gut er es hat , zum

allgemeinen Beſten beyzutragen , und daher werde ich

Feiner weiteren Entſchuldigung und Rechtfertigung bes

dürfen ,
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dürfen , wenn ich es wage , meine Gedanken : von Myeer ?

Gütern Männern von bekannter theoretiſcher und vor

züglich practiſcher Einſicht als ein aufgeworfenes Problem

zu unterwerfen .

Ne)

Was ein Meyergut ſey ? in welcher Verbindung

der Meyer mit ſeinem Gutsherrn ſiehe ; wie ſein Ver !

hältniß durch Verordnungen , Receſſe und Geſetze allmäh :

lich zu der jekßigen Lage und Einrichtung gelanget ſey ;
davon ſage ich hier nichts .

Es gehöret zu meinem gegenwärtigen Plan nicht ,

darüber ausfährlich zu ſeyn , und . ich ſetze dieſe Kenntniſſe .

billig bey allen denen voraus , welche von der. Sache ur ?

theilen wollen .

Wer ſich davon aber erſt belehren und die ganze

Verfaſſung erſt kennen lernen will , der muß die bekannten

ausführlichen Abhandlungen berühmter Rechtsgelehrten ,

die Landesgeſekße und Verordnungen nachleſen , welche zu

bekannt ſind , als daß ich nsöthig hätte , ſelbige beſonders

zu nennen .

Nur dieſes einzige merke ich aus der Geſchichte

meines Gegenſtandes an , daß der Urſprung des Meyer ?

Rechts in ſehr entfernten Zeitett zu ſuchen ſey , und ſich

darin ſehr dunkel verlieret 3 daß dieſes Recht in einer

Staatsverfaſſung ſeinen Grund habe , die politiſch be-

trachtet , überhaupt , und beſonders in Anſehung des Hau ?

dels , der Sitten , Gebräuche , des Geldvorraths und

Umlaufs , auch des Verhältniſſes mit anderen Nationen ,

RE2 mit
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mit der jebigen Verfaſſung gar keine Aehnlichkeit mehr

hat .

Die Deutſchen liebten von jeher den: Krieg und die

38a3d , det Ackerbau hingegen gar nicht , und dieſen fin -

gen ſie erſt ſpäte att. . Die Edlen . und Freyen ſahen die

Beſchäftigung mit dem. AEerbau . als ſchimpflich an , und

lieſſen ſolchen unter der Aufſicht . der Meyer durch die ge-

eingſte Claſſe der ihrigen treiben , durch Knechte , welche

in ſo niedriger Verfaſſung lebten , daß die Römer ſie ih -

ren Servis gleichſchälßten „ welche dem Viehe gleichgeach -

iet wurden ,

In den nördlichen Gegenden war die Anzahl ſol -

< er elenden Menſchen am größeſten , und ' ihre Verfaſ :

ſung am härteſten ,

So wie der Aerbau zunahm , welchen die Landes ?

fürſten , die Vornehmen und die Reichen anfänglich nur in

großen Vorwerkern trieben , ſo fieng man auch mit der

Zeit an , den Knechten kleine Höfe einzuräumen , das

heißt : man machte ſie zu Meyern , jedoch nur unter har -

ten Bedingungen . Site blieben , ſoviel ihre perſönliche

Freyheit betraf , was ſie geweſen waren , ein Eigenthum

ihrer Herren , Sclaven , Leibeigene . Ihre Höfe beſaßen

ſie nur ſo lange gegen Entrichtung der ihnen auferlegten

Abgaben , als es ihren Herren gefiel , welcher ihnen nach

Gefallen die Höfe nahm .

Das eingeführte Feudal - Syſtem ſcheint die Veran ?

laſſung gegeben zu haben , daß man gnte Wirthe länger

uf den Hsfen , und ihre Kinder ihnen nachfolgen ließ .

Der



„ TAZ IT

Der Adel mußte dem Landesherrn in Kriegeszeiten mit

Mann und Roß auf eigene Koſten folgen , und um dazu

zu gelangen , mußten ihm die Pächter oder Beſitzer ſeiner

Meyergüter ihres Orts wiederum folgen , mithin war

ihm daran gelegen , gute Meyer auf den Höfen zu ha :

ben , welches ihn bewog , allmählich beſſere Bedingungen

einzur &umen . Der Hof ſelbſt blieb ſeiner urſprüngli

< en Verfaſſung nach ein Eigenthum des Herrn , und

dieſer Begriff dauret in unſeren Landen noch bis auf den

heutigen Tag .

So wie die Nation ſich verfeinerte , verlor ſich auch

die Härte gegen den Baurenſtand , und da man die Vor?
theile des AEerbaues immer mehr ſchäßen lernte , ſo

ward auch der Zuſtand der Bauren immer milder und

beſſer , jedoch nicht durchgängig gleich . Negierungsform ,

Handel , Verkehr mit benachbarten Nationen , Verfeine ?

rung der Sitten , und andere Umſtände machten faſt in

ganz Deutſchland einen Unterſchied .

Daher findet man in vielen Provinzen des deutſchen

Reichs . keine Spur des Meyer : Rechts mehr . Der Bauer

iſt nicht allein perſönlich frey , ſondern auch Eigenthümer

ſeines Hofes .

In allen übrigen Provinzen des Reichs findet man

noch Ueberbleibſel des Meyer : Rechts . Dann im Grunde

ſind , Landſiedel : D7eyerdings , Erbleih/Güter , Ze :

hen , Schillings / Heger , Laß ! Probſtdings : Leib :

gedings : 4Hofgüter , Guülthöfe , Erbgüter , Grund :

Erbgüter , Hüben , Behandigungs . Stoc : Zeidelgü :
ter
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fer 26: wenn man auf das weſentliche: ſiehet, nichts als

Reſte und Modificationen der alten meyerrechtlichen Ver ?

faſſung , ſo wie jede Regierung ſie uach ihrer allmählich
veränderten Einrichtung umgeformet hat .

Am unveränderlichſten hat ſich die urſprüngliche

Meyer - Verfaſſung im Holſteiniſchen und Meklenburgi -

ſchen erhalten , jedoch arbeitet man ſchon ſeit beynahe 20

Jahren im Holſteiniſchen mit Eifer daran , das Ueber ?

bleibſek roher Zeiten zu vertilgen .

Etwas erträglicher iſt der Zuſtand der Bauren in

Bayern , Schwaben und einem Theil Oeſterreichs , jedoch

went ich ihre perſönliche Freyheit abrechne , nicht viel .

Denn gewöhnlich dauret das Recht eines Meyers daſelbſt

nicht länger , als er ſelbſt lebet. Die Namen : Leibhöfe ,

Sallgüter , Sallyund Schupflehen, Gnadengut , Gna :

dengütiges Hofgut , Leiblehen 2c; zeigen ſolches

gnugſam an , und Bayern leidet wie bekannt , von allen

Provinzen Deutſchlandes noch die ſtärkſte Verbeſſerung .

In Niederſachſen hat das Meyer ! Recht zwar mit

ſeiner erſtern Verfaſſung wenig Aehnlichkeit mehr , aber

immer noch Reſte genug davon .

Alles was ich bisher hiſtoriſch von den Meyergü -

tern geſagt habe , macht für das Meyer : Recht kein gün -

ſtiges Vorurtheil ,

Doh Vorurtheile ſollen und dürfen in Sachen von

einiger Wichtigkeit nichts entſcheiden ; das muß nur eine

ruhige kaltblütige Prüfung der Gründe thun , welche da

für und dagegen ſtreiten ,

Wel :
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" Welches ſind dann die Vorzüge des Meyer : Rechts -

vor andern Arten der Verfaſſung der Bauerhöfe ? Wel

<hes ſind ihre Mängel ?
Dieſes ſind untergeordnete Fragen , aus deren Auf ?

ſchluſſe ſich der erſtere Artikel der vorerwehnten Auf :

gabe beantworten läſſet .

Iſt die meyerrechtliche Verfaſſung - der Bauer :

höfe für den Wohlſtand des Landmannes , für

den Ackerbau und mithin ſür den Staat die

zuträglichſte , zweckmäßigſte und beſte ?

Die Veranlaſſung zu Einführung des Meyer/Rechts

iſt vorhin berühret . Ob es Plan war , die Bayuerhöfe

auf dieſen ' Fuß zu Fen , oder Nothwendigkeit , welche

aus der ganzen übrigen Staatsverfaſſung und Einrich ?

tung floß , das wird ſich ſchwerlich mit Gewißheit beſtim

men laſſen . Gewis aber "iſt es , daß die Abſicht und der

EndzweE , welchen man von ſo vielen Jahrhunderten

hatte , ohnmöglich dieſelbe ſeyn können , welche anjelt

noch die Beybehaltung dieſer Einrichtung : empfehlen.

Alles hat ſich ſeit ſo vielen Jahrhunderten ganz geän ?

dert . In dem rohen kriegeriſchen alten Deutſchland ?

mogte wol ' die Freyheit der geringſten Claſſe von Menz ;

ſchen , welche - man zum AEerbaue brauchte , gefährlich ſeyn .

Seitdem die ſtehenden Kriegsheere eingeführet ſind ,

fällt dieſe Beſorgnißimehrentheils weg ; Allein die Fol :

gen davon haben ſich bis hieher erhalten , und der G &

danke hat ſich von einey Generation zur andern fortge

pflanzt ,



„

4

«Äs

zun

14 DPA

der Bauer kann keine völlige Freyheit vertragen , er
wird leichte unnüß , gehet zu groben Ausſchweifungen
gerne über , wenn er nicht Zaum und Gebiß fühlet ,
und iſt in ſeinem Arbeitſamkeit und Anſtrengung ſei :
ner Kräfte erfordernden Berufe , träge , faul , verdroſ :
ſen und widerſpenſtig , wenn ev zur Arbeit nicht angetrie ;
ben wird , und in beſtändiger Furcht und Aufſicht ſteht .

Dem Gutgsherrn , dem ſehr daran gelegen iſt , ſeine

Höfe und die daraus fließende Einnahmen zu erhalten ,
konnte es nicht gleichgültig ſeyn , wie der Bauer ſich be-

trug , und daher hielt ex ihn in ſtrenger Aufſicht und

Zwang ; wenn er nicht taugte , ſo nahm der Gutsherr
ihm den Hof , und gab ihn einem andern , ehe jener das

Gehöfte ganz heruntergebracht hatte , welches der Gutss

herr nicht thun konnte , wenn der Beſitzer ein Eigenthuüs
mer war .

Einen anderen Endzwe > können die Gutsherrn
auch anjekt bey dem Meyerrechte nicht haben ; Alle Ges

ſeße , Verordnungen und Receſſ ? bezeichnen keine andere

Abſicht als die : daß die Hsfe immer im Stande bleiben

mögen , die öffentlichen ſowohl als Privat/Gutsherrlichen
Gefälle zu bezahlen .

Daher wird der Meyer von ſeinem Gutsherrn in

ſeiner ganzen Wirthſchaft und Betragen ſo geleitet , ge:

führet , und in ſo ſtrenger Aufſicht gutentheils gehalten ,
daß die Abhängigkeit , worin dieſer ſtehet , alsdann wenn
der Gutsherr ſeine Rechte , ich will nicht ſagen übertrei :

bot, ſondern nur mit Strenge ausübet , kaum um einen

Grad geringer , als die des Leibeigenen iſt .

Der



Der Gutsherr iſt beſtändiger Vormund ſeines Meys

ers , dieſer wird nie mündig , beſtändig am Gängelbande

geleitet , und gelanget zur freyen Verwaltung ſeines Ver -

mögens nie ; denn ſelbſt über ſein Allodium diſponiret er

nicht ganz frey ,

Wenn man bedenket , wie ſchwer es hält , einen her ?

untergekommenen Meyerhof wieder zu beſeßen 3 wie

wenige es giebet , welche nur das geringe Allodium bezah “

len können 3 wie ſehr der Gutsherr an ſeinem Einkfünf ?

ten leidet , wenn ſein Gutsmann ſich nicht allein ſelbſt

auſſer Stand ſeßet , ſeine Abgaben zu entrichten , ſondern

guch- den Hof ſelbſt ſo ſehr herunter ſeket , daß ein neuer

Wirth nicht darauf fortkommen kann , und dieſer daher

durch Erlaſſungen und andere Unterſtüßungen erſt in

den Stand geſeßet werden muß , den Gutsherrn das

ſeinige zu geben ;
So ſcheinet dieſe ſtrenge Aufſicht bey Meyergütern

ohnentbehrlich zu ſeyn .

Allein ich werde in der Folge zeigen , daß gerade das

Meyer - Recht der daraus entſtehende Creditmangel , und

die daraus flieſſende drücfende Abhängigkeit ven Verfall

der Höfe verurſache , die ſtrenge Aufſicht alſo den End ;

zweck nicht befösrdere ſondern ihn vielmehr hindere .

Könnte ohne ſolche kein Bauergut im Stande er !

halten werden , ſo wüßte ich es mir nicht zu erklären ,

warum denn freye Allodial : Güter in - und auſſerhalb Lan ?

des nicht allein , ſondern auch ſolche Meyergüter in blür

henden Wohlſtande ſeyn können , deren Gutsherr ſich ſei :

ner
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ner Entfernung oder canderer Urſachen wegen mit einer

ſpeciellen Direction und Aufſicht auf den Haugshalt ſeis

ies Meyers nicht abgeben kann oder will , der ſeinen

( Zutsherren nicht kennet , ihn ofte nicht nennen Fann ,

und ohne zu wiſſen was er ſelbſt ſey, ſeine Abgaben zux

Verfall/Zeit entrichtet .

Die Erhaltung der Höfe und die daraus flieſſende

Sicherheit der Gutsherrlichen Gefälle wäre ſolhemnach

die Haupt - Abſicht , der Haupt - Endzwe > des Meyer/Rechts ,

und ich bemühe mich . umſonſt andere Vortheile und Vor ?

züge zu erſinnen , welche ich für daſſelbe anführen könnte .

Dieſen Vortheil erkauft der Gutsherr , der ſich eine ſtrenge

Aufſicht und ängſtliche Vorſorge zur Pfliht macht , ſehr

theuer - fär ſeine Perſon , und indem er dadurch allen Geiſt ,

Leben und regen Fleiß unterdrüt , ſo arbeitet er mehr

zum Nachtheil ſeines Hofes , als zu deſſen Aufnahme ,

mithin ſeinem Endzweke gerade entgegen .

Gegen dieſen einzigen Vorzug , ' den man dem Meyer :

Rechte - mit einigem Anſcheine beylegen kann , wenn es

dann ein Vorzug ſeyn kann und ſoll , laſſen fich unzählige

Mängel und Unvollkommenheiten , welche aus der meyer ;

rechtlichen Verfaſſung flieſſen , anführen , - wovon ich nur

die vornehmſten berühren will .

x) Freyheit und Eigenthum ſind keine leeye Na ?

men , feine blos eingebildete Vorzüge . Sie ſind Ge:

burts : Rechte der Menſchen . Wer ſie entbehret , kann

ſich daran gewöhnen und die Gefühle ſeiner Menſchen :

Rechte funipf machen , aber nie unterdrücken 3 der Un ;

wille
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wille darüber äußert1ſich in dem Betragen des Sclaven

ſowohl als des Leibeigenen , und des Meyers .

as ich unter Freyheit verſtehe , darüber beſorge ich

zwar keine Misdeutung . Auf allen Fall erkläre ich mich

darüber folgendergeſtalt :

I < verſtehe darunter nicht die perſönliche Freyheit ,
än ſoferne ſie der Sclaverey oder Leibeigenſchaft entgegen

geſeßt wird . Ich will auch nicht die zügelloſe Freyheit , die

Frechheit darunter verſtanden wiſſen , welche allerdings

Sfters mit der bürgerlichen Freyheit , die ich meine , vers

wechſelt werden 3 ich drücke mit dieſem Worte den Zus

ſtand aus , da ein Citglied , ein Bürger des Staats

außer den von Geſetzen beſtimmeten Pflichten

gegen das gemeine Weſen , und gegen ſeine Obrig :
keit , keiner andern Abhängigkeit von Lebenbür ; :

gern als derjenigen unterworfen iſt , der er ſich
freywillig unterziehet , in welchem er alſo ſeinen

Wohlſtand ohne Aufſicht und Direction eines andern bes

fördern und genieſſen! kann, wie er es gut findet , wenn

die gewählete Art und Weiſe nur nicht gegen die Geſeke
und die Regeln der Geſellſchaft , in deren Schuße er lehet ,

anſtoßet .

Dieſe bürgerliche Freyheit iſt die große Triebfeder

des Fleißes , und vom Fleiße einzelner Mitglieder hänger
der Flor eines Staates ab .

Unſere Bauren Meyerrechtlicher Qualität haben .

perſönliche Freyheit , aber die bürgerliche Freyheit iſt , ſo

ſehr ihre Verfaſſung ſich derſelben auch nach und nach

( Annal , 48 St . ) B 88:
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genähert hat , noch immer ſehr eingeſchränket . Eigenthum

an dem Hofe und dem Lande , das er bauet hat er gar

nicht , und derjenige der nach geſellichen Begriſſen der

Eigenthümer des Hofes iſt , hat ſo wenig Nußen davon ,

daß es ihm zur Laſt wird .

Unſerm Bauer fehlen alſo zwey große Bewegungs ?

zründe zum regen Fleiße , Munterkeit und Thätigkeit . Er

fühlet ſeineFeſſeln die er träget , und wovon er gedrüFet wird .

Verbeſſerungen an ſeinem Hofe könnte er viele machen.

Allein was kann ihn . dazu bewegen ? Kinder hat er viel

leicht nicht , und Anverwandten . oder wem ex ſonſt wohl

will , kann er den Hof nicht ſchenken , nicht vermachen,
das leidet der Gutgsherr nicht . Für wen ſoll er denn ar

beiten ? Für den Gutsherrn , oder für ſeinen Nachfolger ,

den jener ihm wider Willen aufdringen darf ? Er läſſet

alſo alles , wie es iſt . Deine Zeit , denkt er , gehet wol. hin ,

dein Vater und Grosvater hat ſein Brodt auf dem Hofe

gehabt , ohne dieſe oder jene Verbeſſerung , und ſelbſt er :

lebeſt du den Nuten von derjenigen vielleicht nicht , die

du im Sinne haſt 3 und ſo vegetirt und ſchlummert er da :

hin , wie ſeine Vorfahren gethan hatten .

Fortſchritte in der Landhaushaltung und dem Acker ;

bau dürfen wir alſo bey der Einſchränkung der Freyheit

und des Eigenthums unſerer Landleute nicht erwarten .

Was der Gedanke : Du biſt Herr und Ligen :

thümer deines Zofes , kannſt ihn verkaufen , verſchen "

ken , oder wenn du keine Kinder haſt , vermachen wem

du willſt , dein daran verwendeter Fleiß kommt dir oder

deinen



deinen Kindern oder wem du es gsnneſt , zu Gute . Was

dieſer Gedanke , ſage ich , für Wirkungen haben könne

und müſſe , muß jedem ſein eigenes Gefühl ſagen , und

wenn er deſſen nicht fähig iſt , ſo bemühe er ſich nur mit

Unterſuchung des Zuſtandes der Bauren in allen den Län -

dern , wo ſie völlige Freyheit urid völliges Eigenthum

gleich andern Bürgern des Staats haben , und vergleiche

ſie mit dem Zuſtande eines Landmannes dem beides ſehlet .

Man kann die Gleichgültigkeit ohne allen Zwang

hieraus erklären , womit ein großer Theil unſerer Höfe »

Beſißer ein Gut cultivirt , und es wieder verläſſet , um

ein Tagelöhner zu werden . Die Mehreſten derſelben tra -

gen kein Bedenken ſich ſelbſt damit zu rechtfertigen , daß

ſie doch nur Sclaven anderer Leute geweſen wären .

Mangel an Freyheit und Eigenthum , mithin Unter :

drückung des Fleißes und der Betriebſamkeit , begleiten

alſo das Meyer ! Recht ohnwiderſprechlich , und ſind eine

große Unvollkommenheit deſſelben .

2 ) Das Meyer : Recht iſt eine ganz eigene Wiſſens

ſchaft geworden , und erfordert ein beſonderes Stndium .

Man erlaube mir , daß ich auch dieſes Bedürfniß

eines beſondern Studiums mit zu den großen Unvollkom /

menheiten zähle .

Die Verhältniſſe , worin einzelne Menſchen und ganze

Stände gegeneinander ſtehen , ſind ohnehin ſchon ſo man ?

<herley , durchkreuzen , verflechten ſich öhnehin ſo ſehr ,

und kommen ſo oft in Colliſion , daß jedermann , welcher

Geſchäfte kennet,es mit warmen Herzen wünſchen muß , daß

ſelbige ſimplificiret und die Unterſchiede welche dieBauergü ?

VB 2 ter
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ter unter ſich haben , aufgehoben werden , wennſelbigenicht

ohnſtreitige ? ſonſt gar nicht zu erhaltende Vortheile ge ;

währen .

Das Studium - des Meyer : ! Rechts , wenn es zu irgend

einer Vollkommenheit gebracht werden ſoll , iſt nicht leicht ,

wovon ich die Urſachen im folgenden Artikel - anfähren

werde , und ich bin überzeuget , daß wenige Gutsherren

find , welche ihre Wiſſenſchaft darin nur bis zum mittel

mäßigen gebracht haben . Ich habe von vielen würdigen

Gutsherren dieſes Bekenntniß ſelbſt gehöret , und nie bes

merket , daß es ihnen oder ihren Gutsleuten nachtheilig

geweſen ſeyn ſollte . Ich ſchließe daraus , daß wenn man

ſich nur des leztern Reſtes der alten Meyerrechtlichen Ver:

Faſſung , der Schimäre des Gutsherlichen Eigenthums

am Hofe begeben = und dem Landmann ſeine ganze

Freyheit und das Eigenthum überlaſſen wollte , man das

Studium einer beſondern Wiſſenſchaft ganz entbehren

könne , die die darauf verwendete Mühe nie belohnet , und

um ſo ſchwerer iſt , da |

3) Die Geſeke des Meyer/Redchts unvollſrändig ſind ,

und nach meinen Begriffen nie vollſtändig werden köns

nen , welches ich denn zu den Hauptmängeln der ofter ?

wehnten Verfaſſung zähle .
'

Dieſe hat. eben das Schickſal , was alle Geſchäfte ,

Einrichtungen und - Verfaſſungen haben , deren Urſprung

ſich in einem Zuſtande ; gründet , wovon anjekßt kaum no <

einige Spuren übrig ſind , deren Verhältniß mit . dem Fort ?

laufe der Zeit und aller ſie umgebenden Dinge ? verändert

wird , mit demſelben gleichwohl in einem Fortſchritte blei »

;
ben
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ben , und nach allen neuen ehemals unbekannten Geſchäf ?

ten ſich umformen und ſo gut es ſich thun laſſen will , an ?

paſſend gemachet werden ſoll .

Das heutige Meyer : Recht ſiehet dem alten gar nicht

mehr ähnlich . Seit 7, 8, 900 bis 1000 Jahren haben ſich

Sitten , Gebräuche , Volksmenge , Handel , Geldmengd ,

Geſetze , und kurz die ganze , öffentliche und Privat/Ver ?

faſſungen in Deutſchland ganz geändert .

Das Meyer ! Recht hatte wahrſcheinlich urſprünglich

gar keine Geſetze , der Knecht war ein Eigenthum , und

Contracte ſchloß ſein Herr nicht mit ihm , der Befehl , der

Wille des Herrn , der ihm einen Hof gab , war das einzige

Geſet .

Der Fortgang der Zeit veränderte das Verhältniß

des Knechts gegen ſeinen Herrn , zu des erſteren Vortheil ,

und nun wurden Beſtimmungen ihrer beiderſeitigen

Rechte nöthig . Als dieſe Veränderungen mit dem Zu

ſtande der Knechte vorgieng , wurden die Beſtimmungen ,

die Geſeke noch aus deutſchen Quellen geſchöpfet , das

römiſche Recht wurde erſt im 1z3ten und z4ten Seculo und

zwar damahls nur erſt privatim eingeführet .

Als dieſes feſten ' Fuß gewonnen hatte , maaßen die

römiſchen Rechts - Gelehrte alle deutſche Geſchäfte nach

der Lehre ab , die ſie aus Italien herübergeholet hatten ,

der Maasſtab paßete aber nirgend ſo recht , alſo auch auf

die Meyer - Verfaſſung nicht . Römiſch ſollte und mußte

aber alles feyn , mithin auch das Meyer? Recht. Nun

fand man freylich römiſche Geſchäfte welche mit demſel :

ben etwas ähnliches hatten , die Coloni , Emphytcutx , ſo ?

B 3 hen
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hen ohngefehr ſo aus , die Meytrrechtliche Verfaſſung

aber näherte ſich in einigen Stüen wiederum dem Pacht :

Contracte , und hatte etwas vom Lehnrechte an ſich.

Die . Begriffe von allen dieſen römiſchen und aus !

ländiſchen Geſchäften floſſen nunmehr allmählich in das

Yeyer/Recht über , das für ſich doch ein ganz eigenes äh :

tes deutſches Negotium war .

Es konnte daher nicht fehlen , daß die aus fremden

Verfaſſungen und Rechten angewendete Principia ſich an -

und vor ſich und in den daraus gezogenen Folgerungen

ofte widerſprachen , . die Geſelze des Meyer : Rechts ſehr uns

gewiß und ſchwankend machen , auch viele Lüfen übrig laſ ?

ſen mußten , bey deren Ausfüllung die verſchiedene Prin -

cipia in Colliſion kamen .

Ohnſtreitig iſt es , daß deutliche beſtimmmte Begriffe

des Meyer : Rechts ſchon im x5ten x6ten und 17ten Jahr :

hundert ganz fehleten .

Man findet in Urkunden dieſer Zeit bey einzelnen

Bauer - Gütern ohnverkennbare Spuren des Meyer :

Rechts , und 20 , 30 , bis 50 Jahre nachher bey eben dem

Hofe Diſpoſitionen , Ausdrücke undHandlungen , welche ein

Eigenthum bezeichnen « Der Unterſchied zwiſchen beiden

war nur wenigen Gelehrten bekannt , und daher iſt es

wol ohnſtreitig gekommen , daß urſprüngliche Meyer :

Güter ſich nachgerade in freye Allodial , und freye Erb :

in Meyer : Güter verwandelt haben , worüber noch in un “

ſern Tagen ſchwere Proceſſe entſtehen , und wobey vor ?

züglich die Gläubiger intereſſiret ſind , welche alles oder

nichts



nichts von ihren Forderungen zu erwarten haben , je nach :

dem die Qualität des Hofes entſchieden wird .

Eben dieſer Vermiſchung der Rechte , Ungewißheit der

Principiorum und gänzlicher Unfunde der Meyer: Verfaſ :

ſungin den vorigen Scculis ſchreibe ich es zu, daß es ganze

Provinzen im Lande giebt , wo es noch jekt ungewiß und

unentſchieden iſt , zu welcher Art Bauer/Gütern die darin

belegene Höfe zu rechnen , und welches wie mir bekannt iſt ,

in wichtigen Fällen große Verlegenheit machet .

Eine andere Urſache läſſet ſich auch wol ſchwerlich

angeben , warum das Meyer/Recht in allen übrigen Pro /

vinzen unſers Landes , und warum die Entſcheidungen ſo

ganz verſchieden ſind , wenn ein und eben derſelbe Fall

bey einem Herrſchaftl . oder Privat/Meyer , beſonders in

Anſehung der Succeſſion vorkommt . Nicht daß jedes

Collegium wandelbare Principia hätte , ſondern weil die

Principia ſelbſt ganz verſchieden ſind . Nachdemalles ſchon

in äußerſte Ungewißheit und Verwirrung gerathen war ,

fingen dieGelehrte dieſes Seculi erſt an , die wahrenPrin ?

cipia aus ihren ächten Quellen , aus der deutſchen Geſchichte

und Verfaſſung aufzuſuchen , die ganze Materie aufzuklä :

ren und zu berichtigen . Das geſchahe aber erſt vorzüglich

in der erſteren Hälfte dieſes Jahrhunderts , und die gelehr :

ten geſchiften Schriftſteller konnten einestheils die Ein !

flüße der fremden Rechte , welche nun einmal darin ver :

webet waren , davon nicht mehr trennen , anderntheils

waren ſie keine Geſekßgeber , und die Principia , die ſie

feſtſeßten , ſind keine Geſeke .

B 4 Ge ;
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Gewohnheiten und Herkommen füllen die Lücken ,

die ſich in großer Menge in dieſem Meyer ! Rechte finden ,

manchesmal aus , allein ſie ſind gewöhnlich ſehr local ,

können nur in einzelnen kleinen Diſtricten angewendet

werden , und erfordern Beweis , überhaupt aber dienen

ſie! zu allgemeinen Berichtigungen nicht .

Oeffentliche Geſee und Receſſe haben verſchiedene

Punkte genauer beſtimmet , die mehrſten Provinzen ha ?

ben Meyer - Ordnungen , welche aber in einzelnen Gegen

den wegen beſondern Herkommens nicht durchaus anwend ?

bar ſind , und meines Bedünkens auch gar nicht zu dem !

jenigen Grade der Vollſtändigkeit gebracht werden kön ?

nen , daß nicht eine Menge Lücken übrig bleiben ſollte , die

ein jeder ausfüllet , ſo gut er kann .
j

Mir ſind Fälle bekannt , daß ein Schriftſteller zu

Dehauptung eines Sakes , welchen er zum Vortheile ei :

nes Altſißers oder des Beſitzers eines wüſten Hofes aus ?

führen wollte , Leges aus den Tuulis de Veteranis , und de

omni agro deſerto anführte .

Ungereimtheiten dieſer Art fallen nur zu ſehr ins

Auge , als daß ſie jemand irre führen könnten , zumal

gerade über dieſe Punkte deutliche Entſcheidungen in den

Landes/Geſeken ſind .

Allein öfters ſind ſie nicht ſo auffallend , und aus -

drücliche Geſeke ſind nicht da , da dann ein jeder die Ent ?

ſcheidungs - Gründe daher nimmt , wo er ſie nach ſeinen

Hauptgrundſäßen zu finden glaubet ,

Aus allen dieſen glaube ich berechtiget zu ſeyn , den

Satz zu behaupten , daß die Geſeke des Meyer : Rechts
nie
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nie zu einem Grade der Vollenkommenheit gelangen kön ?

nen , und daß daher das Studium deſſelben äußerſt ſchwer

ſeyn müäſſe , und beſtändig bleiben werde . Hieraus flie :

ſet

4) Ein anderer großer Fehler der Meyerrechtli :

<hen Verfaſſung , welcher viel Uebel und nie etwas Gutes

ſchaffet . Sie ſcheint erſchaffen zu ſeyn , um Mißhellig :

keiten , Colliſionen und Mißtrauen zwiſchen Gutsherren

und Obrigk eiten zu erzeugen und zu nähren .

Beide können ohne Vorliebe , Vorurtheile , Neben ?

abſichten und ohne Paſſion handeln , und doch iſt es nicht

möglich ſo ganz geruhig bey einander herzugehen , ohne

daß der eine oder der andere ein wenig über die Grenz ?
Linie ſchreite , oder darüber zu treten ſcheine , welche wie

vorerwehnet , nicht genau beſtimmet iſt , es auch meiner

Ueberzeugung nach nie ſeyn kann .

Iſt einer von ihnen unglülicherweiſe mit einer

gewiſſen Doſi des Argwohns und Mißtrauens , welche

in den allermehreſten Fällen Töchter eigener unlauterer

Geſinnungen ſind , begabet , ſo giebt es Händel bey jeder

an und vor ſich noch ſo unſchuldigen , ſo unbedeutenden

und geringfügigen Handlung des einen oder anderen . Der

Meyer läuft , je nachdem ſeine Abſicht verſchieden iſt ,

heute zum Gutsherren , Morgen zur Obrigkeit , hänger

ſie durch Beſchwerden zuſammen , ſiehet dem Streits

ruhig zu, erreichet gewöhnlich darüber ſeinen Zwe , und

verlachet ſie beide 3 und das mit Recht. Denn im Grunde

iſt er klüger , daß er zu ſeinem Vortheile andere zuſammen ?

Bs hön ?
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hängen kann , als die welche ſich von ihm zuſammenhän -

gen laſſen .

Daraus entſtehet perſönlicher Widerwille , welcher

viel Gutes hindert , aber nie befördert .

Man verſuche es , in einem Dorfe , worin mehrere

Privat - Gutsleute wohnen , eine zu ihrem eigenen Beſten

gereichende Einrichtung zu machen , 3. B . Aufhebung der

ſchädlichen Communion - Weiden zwiſchen ganzen Dör ?

fern , Ableitung ſchädlicher Waſſer , Verwandelungen ' un ?

brauchbarer bultiger Mohrweiden in Wieſen und Anger 2c,

Iſt nur irgend einer im Dorfe , deſſen Privat : Vor:

theil es erfordert , daß ſein Nachbar nicht mehreren Wie -

ſenwachs erhält , als er gehabt hat , nicht mehr Vieh hal -

ten und weiden könne , als er wegen Mangels an Win -

ter : und Sommer - Futterung bisher gehalten hat ; Wird

ihm dadurch die Gelegenheit genommen , ſeine eigene

vielleicht im Ueberfluße habende Wieſen und Ländereyen

dem Nachbaren ferner ſo theuer zu verpachten , als bis

her geſchehen iſt ; ſo ſucht er alle dergleichen Verbeſſe -

rungen zu hintertreiben . Er ſagt ſeinem Gutsherrn ,

zu dem er ſeine Zuflucht nimmt , die wahre Abſichten und

Urſachen ſeines Widerſpruchs nicht ; Sondern er ſekt

ihm geheimnißvoll ins Ohr , das Amt habe die Abſicht

blos , einen Herrſchaftlichen Hof auf den Trümmern der

Privat/Gutsleute , durch Urbarmachung ein und andern

Diſtrikts emporzuheben , und ſelten verfehlet er auch bey

dem einſichtsvollen und billigſten Gutsherrn ſeinen End -

zwe .
Cs
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Es iſt nun einmal ſo . Jeder Gutsherr ſorget för

die Echaltung ſeiner Höfe , und das Amt für die Herr -

ſchaftl . Meyer . Da das lektere gewöhnlich auch die Ge -

richtsbarkeit über die Privat : Gutsleute und alle Hoheits

Rechte über dieſelben auch im Dorfe ausübet , und in dies

ſem Betrachte mehrere Gelegenheit als ein Privat/Guts -

herr hat , den Herrſchaftlichen Höfen Vortheile zu ver ?

ſchaffen , ſo triſt ihn- der Verdacht ſehr leichte , daß er ſein

Uebergewicht zum Nachtheil der Privat : Meyer misbrau -

<e , weil man Mühe hat ſich vorzuſtellen , daß die Obrig :

keit zum Beſten anderer Gutsherren ſich verwenden werde .

Dieſer Vorausſas iſt zwar irrig ; Eben ſo große

Verpflichtung die Aemter haben , für die Aufnahme Herr :

ſchaftlicher Höfe insbeſondere mit eben dem Fleiße zu ſor :

gen , womit jeder anderer Gutsherr ſolches thut ; Eben

ſo ſehr iſt er auch ſchuldig , wenn er von dem wahren Vor -

theile des Landesherrn richtige Begriffe hat , die Aufnahme

aller Unterthanen zu befördern , ohne auf ihre Verbin :

dungen mit der Gutsherrſchaft zu ſehen . Ob es durchaus

geſchehe , getraue ich mir nicht zu behaupten , zumal man

in dieſem Stücke ofte ſtarkes Mißtrauen zu äußern ſcheinet ;

Allein dieſem Mißtrauen , gegründet oder ungegründet ,

muß man es doch zuſchreiben , daß wenn kaum die erſtere

Zdoen ſolcher allen und jeden Einwohnern nüßlichen An ?

ſtalten geäußert ſind , ſchon Anfragen , Beſchwerden , Kla !

gen , Proteſtationen und Bedrohungen einlaufen .

Und wasiſt die Folge davon ? Man gebe der Obrig :

keit allen Muth , Geduld und Beharrlichkeit , welchen

der Wunſch , die Landesväterlichen Abſichten durch verbeſ :

ſerte
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ſerte Landes - Cultur zu befördern , und die Zuneigung zu den

Unterthanen nur einflößen kann 3 Am Ende ermüdet der

beſte Wille , man kann die Schwierigkeiten nicht überwin /

den , odey braucht dazu viele Jahre , und = - die ganze

Sache bleibet liegen .

Auf der andern Seite könnte der Privat - Gutsherr

zum Beſten ſeines Hofes viel vortheilhaftes bewirken , das

guch dem ganzen übrigen Dorfe nüßlich wäre , wenn er

nicht Schwierigkeiten von Seiten der Obrigkeit beſorgte

vder wirklich anträfe .

Ich meine nicht zu irren , wenn ich in den gegenſei-

tigen Mißtrauen und ängſtlicher Sorgfalt für die Er -

haltung beiderſeitiger ſo leicht zuſammenſtoßender Nechte

eine Haupturſache ſuche und finde , warum man ſo viele

einer beſſeren Cultur fähigen Pläte und Oerter , auch geräu :

mige Aenger und Möhre welche man mit weniger Mühe

in Wieſen und Weiden umſchaffen könnte , öde und ganz

unbrauchbar liegen ſiehet .

Zu viele Mitwirkung iſt ,ofte und faſt immer nach ?

kheiliger als zu wenig , und auch von dieſer Seite betrach ?

cet hat das Meyer : Recht ein Gebrechen , das für den

Dauer äußerſt nachtheilig iſt .

5) Wennich das an und 'vor ſich ſchon ſo unvollſtän

dige Meyer : Recht auf den Meyer ſelbſt anwende , ſo em!

pfiehlet ſich ſolches noch weniger .

Es iſt gar nicht zu leugnen , daß es ſehr viele Härte

enthalte , und wenn mein Ausdruck nicht unehrerbietig

ſcheint , ( ich weiß einen . andern , der milder und zugleich

ad ?



adäquat iſt , nicht zu finden ) Widerſinn und Ungerechtig :
keit .

Hart iſt es für den Meyer , der ſeinen Hof 20 » 30

Jahre lang gut verwaltet = - vielleicht anſehnlich verbeſ :

ſert hat , nunmehr aber alt und entkräftet ſich nach der

Ruhe ſehnet , nachdem er ſeine Frau und Kinder vor ſich

wegſterben geſehen , daß er in Ermangelung eigener De -

FKendenten ſeinen Nachfolger nicht wählen kann , zu wel :

<hem er Zuneigung und das Vertauen hat , daß er bey

ihm die lebtern Ruhetage zufrieden zubringen , Verpfle -

gung und gütige Begegnung finden werde .

Gefällt es dem Gutshertn als Eigenthümern des

Hofes nicht auf ſeine Wünſche und Vorſchläge hinein zu

gehen , ſo ſezet er ihm einen Nachfolger , und beſtimmet

ſeinen Altentheil , wie vr es gut findet .

Der junge Wirth und Wirthin , die dem Alten keine

Verpflichtung zu haben glauben , bezeigen ſich übermüthig

gegen den Greis, laſſen es ihm an nöthiger Verpflegung

und guter Begegnung fehlen , nöthigen ihn zu beſiändis

gen gerichtlichen Klagen , wenn er noch ſo rährig iſt ſelbige

bey dem Gerichte anzubringen : Sein Haus , worin er

ſonſt Herr und ein fleißiger Wirth war , wird ihm nun :

„ mehr zuwider , und wenn er auch nicht bo8haft genug iſt ,

dem Hofe zu ſchaden , ſo entziehet er demſelben wenigſtens

guten Rath , und alle Früchte langer Erfahrung .

Könnte er ſeinen Hof zuwenden wem er wollte , und

ſich Bedingungen machen , wie er es gut fände , ſo erdul ;

dete
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dete er keine üble Behandlung , man wünſchtei ihm den

Tod nicht öffentlich oder in Gedanken 3 die Dankbarkeit

ſeinev Wirths ſchüzte ihn dafür , und der Hof befände ſich

beſſer dabey .

Hart iſt das Meyer : Recht für die Kinder , welche

nach deſſen Principiis von einem Meyer - Hofe abzufinden

find.
;

Iſt der Gutsherr aus Vorliebe zum angehenden Wir?

the oder aus zu großer Sorgfalt für die Erhaltung des

Hofes geneigt , die Regeln der Abfindung genau zu befol:

gen , ſo wird blos das eigentliche Allodium allein in An !

ſchlag gebracht . Bey vielen Höfen iſt ſolches von dem

Belange bey weiten nicht , als eine demſelben anklebende

von der Lage und anderen Local / Umſtänden abhangende

Neben : Nahrung , als z. B . eine ſtarke Herbergirerey ,

Wirthſchaft , Handel und Brandtwein - Brennerey .

Dieſe Neben : Nahrung iſt freylich zufällig . Der

junge Wirth kann , wenn er will , ſie liegen laſſen ; Er

kann ſie aber auch verlieren , und daher kommt ſie der Re :

gel nach bey Berechnung des Allodii , wovon den Kindern

eine Abfindung gebühret , nicht mit in Anſchlag ;

Wenn dieſes nicht geſchiehet , welches vom Guts :

Hexrn abhänget , ſo iſt es offenbar , daß die übrigen Kins

der gegen denjenigen , der den Hof annimmt , ungemein

prägraviret werden , zumal ſie ihre Abfindung noch dazu

in Terminen von 5 höchſtens x0 Rthlr . nur um das 3te

ate oder 5te Jahr , und' erſt von der Zeit an bekommen ,

da ſie heyrathen ,
Hart



Hart iſt es für den Gläubiger , welcher einem Meyer

baares Geld “ vorgeſtreFet hat , um zum Beſten des Hofes

alte Schulden damit zu tilgen , einen verlohrenen Vieh »

ſtapel herzuſtellen , Schaaf : oder Bienenzucht anzulegen ,

oder ſonſt die Mittel eines größeren Wohlſtandes zu be:

fördern .

Selten erlaubet der Guts : Herr eine Hypothek in dem

Meyer : Gute ſelbſt . Es hält ſchwer einen Wirth auf ei -

nen heruntergekommenen Hof zu ſeßen , und noch ſchwe -

rer würde es werden , wenn der jekige Wirth abgemeyert

werden müſte , und der neue . noch dazu die conſentirte

Schulden übernehmen ſollte . Daher macht das Allodium

des Meyers unter 100 Fällen 99 mal die ganze Sicherheit

des ehrlichen Gläubigers aus , welcher vom Meyerrechte ,

vom Allodio , vom Dowinio dire &o und urili keine Begriffe

hat , und alle Mittel einer hinlänglichen Sicherheit ange :

wendet zu haben glaubet , wenn er die Schuld : und Pfand

verſchreibung gerichtlich beſtätigen läſſet .

Das Allodium beſtehet 1) im Viehe , 2) im Haus :

und Acker : Geräthe , 3) inden Gebäuden , 4 ) im eingeernd /

teten Korn 3 und nichts giebt eine geringere Sicherheit als

dieſe 4. Stücke des Allodii .

Cine Vieh/Seuche , ein Brand , zernichtet die beide

erſtere Artikel . Das eingeerndtete Korn iſt vor Weynach-
ten ſchon verzehret , verkauft , und was auf dem Felde

ſtehet , gehöret nur halb zum Allodio . Neu zugekaufte

Allodial/Stü >e können an einem Orte , wo alles Meyer :

Gut



32 » ZfF er

Sut iſt , nicht füglich ſeyn , haar Geld oder Activa ſind

ſelten da , die einzige Hypothek , welchenoc <h etwas Sicher :

heit machet , ſind die Gebäude . Wenn ſolche im Feuer

aufgehen , ſo erfolget aus der Brandverſicherungs-Geſell :

ſchaft eine Vergütung , welche zwar zu Errichtung neuer

Gebäude nie hinreichet , aber doch den Bau erleichtert .

Allein die Meyerrechtliche Verfaſſung zerſtöret auch dieſe

einzige Sicherheit aus ganz anderen Urſachen.
H

Das Haus brennet nicht ab, aber zum UnglüF für

den Gläubiger , iſt es von ſeines Schuldners Grosvater

erbauet , dienet alſo nur noch ſo lange zur Sicherheit , als

der Schuldner lebet . Mit dem letztern Augenblicke ſeis

nes Lebens fällt auch Sicherheit und Hypothek an der

Hälfte der Gebäude weg . Sein Sohn iſt ' der Urenkel

desjenigen , der das Haus bauete , und wenn der Vater

auch erſt ein Jahr vorher das alte Gebäude mit einem

Aufwande von mehreren 100 Rthlr . durch eine Haupt :

Reparation halb neu gebauet hätte , ſo gehöret demSohne

doch von dem Gebäude nicht das geringſte mehr , und die

Hypothek darin fällt in dem Augenbli &e weg , da derSchuld :

ner ſtirbet .

Freylich giebt es auch da , wo der Schuldner kein

Meyer iſt , Fälle , daß durch den Untergang eine Hypothek

vertilget wird . Allein das geſchiehet ſodann durch Unglücks

Fälle , und nicht durch Geſeße , und dieſe zeichnen ſich

dadurch auf eine ſonderbare Weiſe aus .

Eben daſſelbe wird ein jeder , der von dem Meyer /

Rechte noch nie etwas gehöret hat , ſagen , und es uner ?

; klärbar
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klärbar finden , wenn er ſiehet , daß ein Meyer ohno jeman

des Hülfe blos aus eigenem Vermögen , alle Materialien

zu einem neuen Hausbaue anſchaffet , ſie auf ſeinen Hof

zuſammen bringet , und bis zu dem Augenblicke Herr und

Eigenthümer davon iſt , da es an die Errichtung des

Hauſes gehet . Von dem Augenblicke an , da die Gründe

geſtrecket , die Ständer aufgerichtet , verbunden und mit

Dache und Fache verſehen ſind , iſt von ſeinem mit Ko ?

ſten angeſchaffeten Eigenthum nur noch die Hälfte ſein .

Die andere Hälfte iſt ein Theil des Hofes geworden , und

in das Eigenthum des Gutsherren übergegangen 3; und

eben ſo gehet es mit dem Korn . Sobald es aus ſeiner

Hand in den Aer fällt , gehöret ihm von der Erndte nur

noch die Hälfte .

Der Gutsherr iſt Eigenthümer des Meyerhofes , und

der Meyer iſt blos Pächter . Nach dem Urſprunge des

Meyerrechts iſt dieſer Saß theoretiſch richtig , Allein der

Meyer iſt nach ſv vielen Umformungen dieſer Verfaſſung

nicht temporeller Pächter , ſondern weil das Meyerrecht

nun einmal den Einfluß des römiſchen Rechts erlitten

hat , Condu &or perpetuus , und er vererbet den Hof auf

Kind und Kindeskinder , wenn er ſich nur für die Fälle

hütet , die ihn des Meyer - Rechts verluſtig machen .

Aus dieſen Vermiſchungen einheimiſcher und frem ?!

der Rechte entſtehen denn verſchiedene Streitfragen we

gen des Domini utilis , worüber ſich die Gelehrte nicht ei ;

nig ſind .

( Annal . 48 St . ) [47] 3 ke)=
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Daß der Gutsherr Dominus dire &us ſey und bleibe ,

darin ſtimmen ſie alle überein , und Landesgeſeße räumen

ihnen ſolches ausdrüclich ein .

Wozu hilft ihm aber das Dominium ? Schwerlich

wird es ihm vergönnet werden einen Meyerhof ganz an

ſein Gut zu ziehen , x) und eigene Cultur deſſelben wird

er nicht rathſam finden . Er muß den Hof wieder auss

thun , und höhere Praeſtanda darf er dem neuen Meyer

nicht auflegen , mithin läßt es ſich nicht wol abſehen ,

wozu ein Dominaium helfen könne , das von allen Effe4i -

bus deſſelben entblößet iſt .

Gerade dieſes den Gutsherrn zuſtehende Dominium

dire Zum erzeuget ein anderes Gebrechen des Moyer : Rechts ,

ich meiize

6) den Mangel des Credits für den Beſitzer eines

Meyer : Gutes . Die Folgen davon ſind äußerſt nachthei :

lig , und ich begnüge mich nur einige davon anzuführen .

Einzelne Fälle mag es geben , wo ein ſtarker Credit

für den Landmann ſelbſt nicht gut und ſchädlich ſeyn

kann : Schlochte Wirthe machen leichte einen Misbrauch

davon .

Im

x ) Sowohl im Lüneburgiſchen als Calenbergiſchen

ſind die Gutsherren verpflichtet , wüſte gewordene

Höfe mit neuen Wirthen zu beſekßen .
S . Landtags / Abſchied von 15673 . 8. 7- in den

Läneb . L. Conſt . Cap . 1X, Nr . 1. pag , 4-

Verordnung vom gten Jun , 1691 , in den Cal . L.

Couſt , Cap . 5. No . 43 . p39 . 100 . und Calenb . Mey -

er : Ordnung vom 12ten May 1772 . Cap . IV. 5. 7
20, 01 . 09
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Im Ganzen aber kann zu vieler Credit dem Guts -

herrn und dem ganzen Dubliko nie nachtheilig werden , und

guten ſelbſt mittelmäßigen Wirthen iſt zu großer Mangel

an Credit immer und faſt ohne Ausnahme äußerſt ſchäd -

lich , wovon man ſich bey einiger Aufmerkſamkeit und Er :

fahrung täglich belehren kann .

Man ſekße den Fall , einen Meyer treſfe das Unglück ,

ſeinen ganzen Hornvieh/Stapel in einer Seuche zu verlie :

ren , ſeine Pferde fallen um , ſeine Schaafe crepiren häus

fig . Ohne Zug ? und anderes Vieh ſtehet ſeine ganze

Wirthſchaft ſtille , ſein Erwerb mithin die promte richtige

Bezahlung der Abgaben höret auf . Ohne Vieh hat er

keinen Dünger , kann ſelbigen nicht auf den Aker fahren ,

nicht pflügen , nicht eggen = - die Früchte , das Heu nicht

in ſeine Gebäude = - ſeine Producte zum Verkaufe nicht

verfahren , aus der Viehzucht nichts löſen , keine Guts :

herrliche , keine Reihe/Dienſte , keine Jagd ! Land - und Krie

ger : Folgen leiſten , ſondern muß alles Fuhrwerk für ; Geld

dingen , ohne Geld und Erwerb zu haben .

Die Wiederanſchaffung des Viehes iſt alſo ohnum ?

gänglich nothwendig , und dazu gehöret ein Cavital , daß

er faſt nie ſelbſt hat , mithin zinsbar aufnehmen muß .

Es fehlet ſelten an Leuten , welche gerne ihre Gelder 4

zinsbar unterbringen wollen , aber ſie verlangen Sicher :

heit , und womit ſoll der gedrängte Bauer ſelbige leiſten ?

Sein Gutsherr wird ihm nicht leicht den Conſens

geben , dem Gläubiger ein Hypothek in dem Fundo des

2 Meyer :

>

[67]
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Meyergutes zu verſchreiben , und das iſt ihm , ſo lang ?

Meyer : Recht dauert , nicht zu verdenken.

Alles was er ſeinem Gläubiger zur Sicherheit any

bieten kann ; iſt alſo ſein Allodiumz ; und wie . wenig Si -

<herheit ſolches mache , iſt ſchon oben erwehnet . Ueberdem

kann es leicht mit Kinderſchulden ſchon ſtark beſchweret

ſeyn , welche ſeit 30 - 40 Jahren darauf haften , und die

ohne gerichtliche öffentliche Vorladungen nicht klar zu ma !

<hen ſind , ſo daß es ungewiß iſt , ob nach deren Abzug

noch ein Pfennig werth dem Meyer ſelbſt am Allodio zu -

ſtehe , zumal wenn das Haus , die Gebäude , welche den

wichtigſten Theil des Allodii ausmachen , zufällig ſchon

vom Eltervater gebauet ſind . '

Nun bleibet zur Rettung nur noch ein einziges Mit

tel übrig : Es iſt zwar beynaheeben ſo verderblich als das

Uebel ſelbſt , allein es rettet doch vorerſt auf einige Zeit .

Er borget alſo das Geld das er nöthig hat , von ei -

nem vermögſamen Nachbar , und muß ihm dagegen ſeine

beſte Wieſe , ſeine beſte Acerländerey , denn die ſchlechteſie

nimmt der Gläubiger nicht , auf 6, 10 - 12 Jahre zum Aus -

brauche überlaſſen , und ſolche ſo lange aus ſeiner Wirth :

ſchaft entbehren , welches ihn denn nach einigen Jahren

zur Abmeyerung reif machet .

Der Gläubiger , der bey gehöriger Sicherheit ſonſt

45 Procent Zinſen genoſſen hätte , nußt das Land zu

10 - 12 fürs Hundert. Dergleichen ſträflicher Wucher ſollte

Allein es

iſt
von Obrigkeitswegen nicht geduldet werden ,
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iſt ein gewöhnlicher Punkt eines ſolchen Contracts , daß

derſelbe der Obrigkeit nicht bekannt werden darf . Und

wenn ſie auch - Kenntniſſe davon hätte = - was ſoll ſie thun ?

Durch ſtrengen Eifer gegen verbotenen Wucher würde ſie

nur den Verfall der Höfe befördern , und mußdaher öfters

ein geringeres Uebel dulden , um ein größeres zu vermei ?

den .

Ueberdem muß man dem Gläubiger die Entſchlieſ ?

ſung , ſein Geld ſolchergeſtalt hinzugeben , noch zum Ver ?

dienſte anrechnen , denn er waget immer dabey . Wenn

ſein Schuldner nach einigen Jahren , wie das gewöhnlich

der Fall iſt , abgemeyert wird , ſo muß er dem neuen Wir ?

the das Land zurückgeben , und was er noch nicht ausge /

brauchet hat , iſt verlohren .

So zerſtörend in dieſem Falle der Mangel an Credit

den Meyerhsfen iſt , und einen übeln Erfolg , den er ver ?

hindern ſoll , gerade zu befördert ; So viel gutes hindert

ſelbiger auf der andern Seite .

Ofte bieten ſich dem Meyer Gelegenheiten dar , wenn

er ein Capital baaren Geldes hätte , ſeinen Hof durch

Ankauf , durch Urbarmachung öder Pläße zu verbeſſern ,

ſich durch Umſchläge und Fleiß und Unternehmungen gröſ ?

ſern Wohlſtand zu verſchaffen . Denn auch unter dieſer

Claſſe von Landes - Einwohnern giebt es Leute , die Kennt /

niſſe und Neigung zum Handel und Umſchlägen haben .

Wann er aus Mangel an Gelde dieſer Neigung

kein Genüge leiſten kann , ſo wird er verdroſſen , muth :

GZ los
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los und träge , der auf nüßliche Geſchäfte gorichtete

Fleiß und Induſtrie , welcher bey einer andern Richtung
von großem Nuten geweſen wäre , wird erſtickt , und ein

lebhafter thätiger Menſch , der ſeiner Neigung zu nükli -

< en Geſchäften kein Genüge leiſten kann , wird ofte ein

Säufer , Spieler , Holz / oder Wilddieb .

Sollte hierin nicht eine Urſache mit liegen , warum

der Landmann gewöhnlich eine ſo große Fühlloſigkeit , Un -

luſt und Trägheit beſiet . Man wirft ſie ihm mit Rechte
voy , wird ſie aber , ſo lange die Urſachen davon dauren ,
nie hoben ,

Ich glaube man hat Urſache , darauf ernſtlichen Be -

dacht zu nehmen , da aus dem Mangel des Credits ein

anderes Nebel entſiehet , das ſich auch auf alle übrige

Stände und Gewerbe verbreitet .

Es iſt eine allgemeine Stockung des Geld - Umlaufs .

Der Landmann hat , ſo eingeſchränkt er auch leben

mag , eine groge Menge Bedürfniſſe , die er aus ſeinem

eigenen Haushalte nicht befriedigen kann . Rademacher ,

Schmidt , Schuſter , Schneider , Tiſchler , Zimmermann

ſind Handwerker , welche er alle Jahre und wol wöchen -

lich nöthig hat . Ey hat Kleidungsſtüce , Bier , Brandt :

wein , Oehl , Theer und viele Hökerwaaren nöthig , und

weil er kein Geld zur baaren Bezahlung auch keinen Cre

dit hat , ſo bleibet er dem Handwerksmanne , dem Krämert ,

Höfer und wem er ſonſt zu bezahlen hat , bis zum neuen ,

bas iſt - bis zur nächſten Erndte ſchuldig , Um Michaelis

vodey
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oder Martini ſoll er nun die im ganzen Jahre gemachte

Schulden nebſt den Gutsherrlichen Abgaben , Geſindelohn ,

Abfindungs/Gelder und noch überdem vielleicht alte Schul ?

den bezahlen , daß er nun auch in dem geſeegneteſten Jahre ,

alles Korn was er nur ausdreſchen kann , gerade zu der

Zeit , da es im allergeringſten Preiſe ſtehet , zu Markte

bringen , und um eine ſo große Menge von Schulden zu

bezahlen , deſtomehr verkaufen = = um Weyhnachten ſchon

wieder ſein Brodtkorn und zur Saatzeit das Saatkorn

um weit höhere Preiſe verkaufen muß , das bringe ich

hier nicht in Rechnung , ſo ſehr es ſeinen Wohlſtand auch

untergräbet . Ich nehme nur an , daß ſeine Erndte er ?

giebig genug geweſen ſey , um alle ſeit einem Jahre ge!

machte Schulden rein abzubezahlen , und dann hat doch

ein jeder ſeiner Gläubiger 6, 8, bis 10 Monathe wenige ?

ſtens ſein Geld entbehret , und denen , welchen er wieder ;

um ſchuldig war , nicht bezahlen , ſich manchen Vortheil

wozu ihm in Anſehung ſeiner Materialien oder Waaren

die Gelegenheit vorkam , wenn er baares Geld in Hän ?

den gehabt hätte , nicht machen können , muß alſo eben

falls wieder auf Credit handeln , und wie ſich ' verttehet als

les theurer bezahlen .

Wie viel geſchwinder würde das Geld aus einex

Hand in die andere gehen , wie viele Vortheile gemacht

= - wie manche Unternehmung angefangen und ausge

fähret = - wie viele Verlegenheit in den Gerichten vers

mieden werden , wenn der Gläubiger auf promte Bezah -

lung drxinget , und der Schuldner offenbar erſt nach 8 bis

C 4 I0
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10 Monathen bezahlen kann - - wig viele vergebliche rui -

neuſe Zwangsmittel könnten vermieden werden , wenn

der Bauer mehrere Sicherheit geben , mithin mehr
Credit finden = - baar Geld erhalten könnte , um zu be!

zahlen ?

Wie manchem begüterten Einwohner im Lande , der

ſein Geld nicht in den Handel geben , blos von ſeinen

Zinſen leben will , wäre damit gedienet , ſeine Capitalien
in Bauergütern zu belegen , wern er es mit Sicherheit
thun könnte ? Und ſo hindert dann das Meyer - Recht

durch den Creditmangel , der es ſeiner Natur nach beglei :

tet , allen geſchwinden Geldumlauf , allen Unternehmungs -
geiſt , Induſtrie , alle Fortſchritte in der Cultur der bereits

vorhandenen Höfe , und viele neue Anbaue , wird alſo al
len anderen Gewerben und Ständen ohnſtreitig nache
theilig . Man berechne einſt die Summe des ganzen
Eigenthums aller Meyerhöfe nur in einer Provinz , wel ;

< es aus dem Commercio weggehet , um ſich von der

Wahrheit deſſen , was ich geſaget habe , lebhaft zu über :

zeugen .

Dieſe große Summe iſt für das Publikum , für

Geldumlauf , Handel und Wandel , ein todtes lahm ſte :

hendes Capital . * ) Derjenige , der es brauchen könnte ,

hat es nicht , und derjenige der es hat kanmes nicht ge:

brauchen . Endlich

7)

* ) Der bey der Brand - Aſſecurations8/Caſſe verſicherte
Werth ſämmtlicher in dem Fürſtenthum Lüneburg
auf pflichtigen Bauerhöfen befindlichen Gebäude ,

beträgt
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7) Machet die ganze meyerrechtliche Verfaſſung

dom Gutsherren viele Laſt , Mühe , Arbeit und Unan :

nehmlichfeit , deren er bey einer andern Verfaſſung “ ganz

entübriget ſeyn könnte , womit er ſich ſelbſt , ſeinem Guts -

manne , dem Hofe , dem Akerbaue und dem Lande meh :

reren Schaden und ſelten einigen Vortheil ſchaffet , und

ohne welche er ſeine Hauptabſicht , die Sicherheit ſeiner

Einkünfte weit zuverläßiger erreichen würde ,

Meh -

beträgt nach dem Cataſter des vorlekßten Jahrs
5055150 Rthlr . Wenn nun gleich hierunter auch
die Gebäude ſolcher Höfe mit begriffen ſind , wor ?

über ein unbeſchränktes Cigenthum ſtatt findet , ſo
machen doch dieſe vom Ganzen nuv einen ſehr gerin :

gen Theil aus , und erreicht dennoch jene Summe

nicht den völligen wahren Werth , der allein

auf HUfeyergütern vorhandenen Gebäude , weil

die mehrſten nicht bis zu demſelben aſſecurivt wer :

den dürfen . 5108. durch Abſchaffung des Meyer -

Rechts im Lüneburgiſchen könnte demnach ſchon
in alleiniger Rückſicht auf die Gebäude ein neuer

Sicherheits : Fonds von mehr als fünf HN7illionen

zu nothwendigen oder nüklichen Anlehnen entſte :
hen . Welche Vergrößerung leidet aber nicht dieſe

Summe , wenn man ähnliche Anſchläge von den

Gebäuden in den übrigen Landes - Provinzen ent :

wirft , und den Werth des ſonſtigen Meyerguts
hinzurechnet ? Wie empfehlbar macht daher nicht
bereits die einzige angeführte Betrachtung die hier

gelieferten Vorſchläge zur Abſchaffung des Meyer -
Rechts 3; wie empfehlbar beſonders in Zeiten wo

die Erweiterung und Befeſtigung des Privat - Cre
dits , in ſo mannigfaltiger Rückſicht ganz vorzüglich

heilſam ſeyn würde !

3 0: 87
C 5

u 2042MUT "SEARSESE= HE SEE EREWURWENSONEBBEFSI



EHEN

einer

be

DSE[Ee]

Mehrere Unvollkommenheiten ' und Vortheile des

Meyerrechts führe ich nicht an . Lektere nicht , weil ich

keine mehr weis , und. erſtere nicht , um nicht zu weitläuf -

tig zu werden . Die vorſtehende Gegeneinanderſtellung
aber wird hinreichen , um die erſtere der aufgeworfenen

Fragen zu beantworten .

Vorausgeſeßet , daß man mehrere Gründe vor die

Beybehaltung des Meyerrechts nicht anfähren könne ,

und man die angeführte Mängel als wirkliche Unvoll :

kommenheiten anerkenne , ſo werden die Stimmen , wenn

ſie geſammlet werden , ſich wol dahin ! vereinigen :

daß die meyerrechtlihe Verfaſſung der Baue

erböfe für den Wohlſtand des Landmannes - ,

den Ackerbau und Landwirtbſchaft , Sleiß und

Betrieb , mithin für den Sta « t die zuträglichſte ,

zweckmäßigſte und beſte nicht ſeyn könne .

Ich gehe nunmehr zu dem zwoten Abſchnitte meiner

Unterſuchung über .
;

Zweyte Frage ,
Iſt dieſe Verfaſſung einer Verbeſſerung bedürftig

111nd fähig ? . und welcher Zuſtand des Land -

mannes iſt der vorzüglichſte ?
Ueber das Bedürfniß einer beſſern Verfaſſung wird

meines Bedünkens kein Zweifel entſtehen können , faſt alle

unſere Bauerhöfe ſind in einem ſichtlichen Verfalle . Die

Abgaben des Landmannes haben ſich gemehret , und meh :

ren ſich faſt jährlich ; die Bedürfniſſe ſind vervielfältiget ,

und faſt alle im Preiſe geſtiegen , die Producte des Land -

mannes aber in demſelben Verhältniß nicht theurer gewor?
den .
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den . Noch vor acht Jahren kaufte man um Michaelis

den Himten Roen zu 10 ggr . Wie kann damit der

Wohlſtand des größeſten des erwerbenden Theils der Ein -

wohner , worauf der Flor des Staats beruhet , beſtehen ?

Kann man noh daran zweifeln , daß die Verfaſſung der

Bauerhöfe einer Verbeſſerung bedürfe ?

Es kommt alſo nur noch auf die Frage an , ob eine

Verbeſſerung thunlich ſey ?

Um mir dazu den Weg zu bahnen , muß ich einige

Grundſäßße voranſchicken , welche mir , wie ich vermeine ,

jeder Leſer einräumen wird .

Wenn mehrere Mittel zu einem Zwee führen , ſo

ſind diejenigen die vorzüglichſten , und zu wählen , welche

am einfacheſten , leichteſten ſind , den Zwe > ſicher ervei -

chen , und von allen am wenigſten Jnconvenienzien mit

ſich führen .

Hiernächſt erlaube man mir es , bis dahin , daß ich

eines andern belehret werde , als wahr anzunehmen , daß

die meyerrechtliche Verfaſſung zu ihrem Hauptendzwece

nicht den Vortheil des Landmannes , nicht die vortheilhaf :

teſte Cultur des >erbaues , nicht das allgemeine Beſte ,

ſondern einzig und allein die Sicherheit öffentlicher und

Gutsherrlicher !Gefälle, habe , welche man durch die

Abhängigkeit des Gutsmannes und die dadurch vermeint :

lich zu befördernde Erhaltung des Hofes erreichen will .

Wenn dieſe Vorausſeßungen richtig ſind , ſo wäre

diejenige Verfaſſung der Bauerhöfe ohnſtreitig wol die

zwecmäßigſte und beſte , welche die möglichſte Sicher !

heit der öFentlichen Caſſen und der Gutsherven ,
mit

BEL ge wee NEEKie
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niit möglichſter Sreyheit des Gutsmannes und

der Aufnahme des Ackerbaues verbindet .

Meine Leſer werden mich nunmehr verſtehen , welche

Verfaſſung mir die vorzüglichſte zu ſeyn ſcheinen müſſe ,

Unſere Vorfahren haben ſchon vor geraumen Jahren die

großen Schritte gethan , daß ſie die perſönliche Sclaverey

verbanneten , dem Meyer den Beſilz eines Hofes nicht

1ur auf Lebenszeit ſondern auch ſeinen Kindern das Nach :

folge : Recht einräumten , und ihn dem Eigenthum ſehr

nahe brachten .

Es fehlet nur noch zur Vervollenkommnung des Bau ?

renſtandes ein Schritt , der für unſere Zeiten , vielleicht

aufgehoben iſt .

Nach meinen Begriffen ſchaffe man den lekteren

aber noch immer die ſchädlichſten Wirkungen äußernden

Neſt einer alten in den roheſten Zeiten aufgekommenen

auf unſere übrige Sitten und Zeiten nicht mehr paſſen ?

den Verfaſſung , den ganzen meyerrechtlichen Nexum

ab : Man erſpare ſich das Studium eines beſondern Rech ?

tes , das durch den Fortgang der Zeit und Einmiſchung

fremder Geſeke ſo mangelhaft und ſchwankend geworden

it , den arbeitſamſten , zahlreichſten und nüklichſten Bür ?

ger des Staates drücket , und ſelbigen aus den angebor :

nen Rechte der Freyheit und des Eigenthams zu berau :

ben lehret , eines Rechtes das dem Gutsherrn viele unns -

thige Sorge und Mühe machet , viele Streitigkeiten ver

anlaſſet , dem Aerbaue hinderlich iſt , unzählige Unbe :

quemlichkeiten , und viele Härte mit ſich. führet .

Kurz : der bisherige Meyer werde ein freyer Ei:

genthümer ſeines Hofes .
Er
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Er ſoll nach meinem Wunſche einen ganz freyen |

und uneingeſchränkten Willen haben , ſeinen Hof |

zu verkaufen , zu verhypothbeciren , zu verſchenken ,

zu vermachen , Geld daraufzu leihen , ſeinen Rin :

dern abzuloben , ſich Altentheil zu bedingen , ſei :

nen Haushaltohne alle Guteberrliche Auffichtfüh :

ren , wie er will und es gut findet , zu arbeiten

oder nicht zu arbeiten , ſeinen Acker zu beſtellen

oder zu verſäumen , *) ſein Haus zu bauen oder

verfallen zu laſjen , alles wie er gs ſeiner Lfeigung 4
am angemeſſenſten hält . So empörend und aus jj

ſchwei -

*) In den mehrſten Fällen würde wahrſcheinlich der

Zehntherr dagegen wachen , daß keine Ländereyen

wirthſchaftswidrig unbeackert liegen blieben . Sonſt
aber dürfte es doch wol für die Landes : Polizey - j
nen wichtigen Gegenſtand abgeben , auf regelmäſ “ |

fige Beſtellung der Felder , ſtatt der Gutsherrn zu
|

achten . Denn ſo gleichgültig es zu ſeyn ſcheinr ,
' ob unter vielen tauſenden , zehn oder zwanzig Wir
the einen Theil ihrer Ländereyen unbebauet liegen
laſſen 3; ſo erheblich wird der für den Staat daraus

durch die verminderte Production entſtehende Ver -

luſt , wenn einzelne Fälle jener Art ſich zu großen
Summen anhäufen , ( Es giebt - Provinzen , wo man
es weder den freyen noch pflichtigen Einwohnern
erlaubt , die Beſtellung tragbarer Ländereyen zu
verſäumen . Iſt Nachläßigkeit daran ſchuld daß ſie
nicht bebauet ſind ; ſo wird von der Obrigkeit die

Beſtellung verfügt , und kann ſolche wegen Mangel
an Einſaat nicht geſchehen , ſv verſchaffet man dieſe
dem Eigenthümer , um dem Staate den möglichſt
größeſten Ertrag des jährlichen Gewinns an Pros
ducten zu ſichern .

A: di H,
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ſchweifend dieſe meine Wünſche und Vorſchläge vielen

meiner Leſer beym erſteren Anbli >e ſcheinen mögten , ſo

hoffe ich dennoch , daß wir uns , ehe wir uns verlaſſen ,

ziemlich einig ſeyn werden .

Ehe ich indeſſen irgend einen Einwurf , welcher da -

gegen . gemacht werden kann , beantworte 3: ehe ich eine

Unterſuchung anſtelle :

Ob eine ſolche Umſchaffung ohne Umſtürzung wenig -

ſtens nachtheiliger Erſchütterung der ganzen Landesver ?

faſſung geſchehen ?
Ob die Erhaltung der Höfe und die daraus flieſſende

Sicherheit für öffentliche und Gutsherrliche Cinnah :

men damit beſtehen könne ?
Was für gute oder nachtheilige Folgen ?
Was für Nußen daraus zu erwarten ſtehe ?

muß ich das Eigenthum daß ich unſerem Meyer wünſche

und für ihn verlange , näher beſtimmen .

. Frey ſoll er ſeyn und ein Eigenthümer , und beides

nur in der Maaße eingeſchränkt ſeyn , als es ſeine Ver ?

bindung mit dem Staate ohnumgänglich erfordert .

Sein ganzes Gut mit Haus und Hof , Wieſen und

Acer , Holz und Torf mag er in Complexu verfaufen und

zach Eigenthums / Recht veräußern , ohne daß der ehe :

malige Guts ! nunmehr bloße Zinshery es ihm wehren

darf , ohne daß ſeine Einwilligung erforderlich iſt , und es

nehrern als einer Anzeige davon bedarf . aD)eines 1
Ei :

ht in Anſehung des Holzhiebes , inſons
ura “

then

*) Sollte nic

derheit des. Nußholzes eine Einſchränkung anz
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Einzelne Stücke an Wieſen , Acer , Holztheilen ,

muß und darf er nicht vom Hofe trennen , nicht verkaufen ,

folglich nicht zur Hypothek verſchreiben laſſen ; das ganze ,

was zur Conſiſtenz eines Hofes gehöret , muß un :

zertrennlich und alle Abſonderung null und nich :

tig ſeyn .

Die Urſache und Nothwendigkeit iſt einleuchtend .

Auf dem Hofe haften auſſer den baaren Geld - Präſtandis

auch Spann und Handdienſte , Krieger ! und Land ? Jagd -

und Gerichtsfolgen . Dieſe ſind den Höfen angemeſſen , j2

nachdem ſie Voll , Halb , Dreyvierthel , Groskohten , Koh -
ten oder BDrinkſißereyen ſind . Dem ganzen gemeinen

Weſen überhaupt und beſonders den Zinsherren iſt daran

gelegen , daß ſie aus der Conſiſtenz nicht kommen , um alle

die demſelben obliegende Bürden zu tragen .

Wenn es dem Beſikßey frey ſtehet , entweder aus

Noth oder weil er zur Arbeit zu : faul , verſchwenderiſch
oder liederlich iſt , das Gut durch einzelne Zerſtückelung

zu vernichten oder zu ſehr zu verkleinern , ſo können die

Prä ?

then ſeyn , da ſolches nicht wie andre Erd - YPro -
ducte alle Jahre nachwächſt , und alſo der nachfol -
gende Wirth den von ſeinem Vorweſer angerichte :
ten Schaden nicht wieder gut machen kann . Doch
dies trifft ſo gut den Cdelmann wie den Bayer ,
den Freyen als den Unfreyen , und iſt alſo nicht ein

Einwurf gegen die Aufhebung des Meyer - Rechts
vder einer Modification deſſeiben , als vielmehr der

Wunſch eines allgemeinen Polizeygeſebes , welches
das deutſche Neich ſchon vor 2 bis 300 Jahren
kannte . Anm . d. H.

wel. Eanbneae3“ WihiDEER7
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Präſtanda nicht erfolgen . Aus dem Höfener wird am

Ende ein Brinkſizer , und der Spann - Dienſt fällt weg ,

wodurch den übrigen die Reihe - Dienſte deſto ſchwerer ge-

macht werden . Dieſe üble Folge wird dadurch nicht ver :

mieden , daß die Onera mit dem Fundo einzelner verkauf ?

ter Grundſtüe übergehen . In Anſehung des baaren

Geldes würde der Zinsherr , der vorhin ro bis 20 Rthlr .

und eine gewiſſe Malter ! oder Himten : Zahl Korn , von

einem Manne erhoben hat , eben daſſelbe Quantum von

10 - 20 Cenſiten zu erheben haben , und ihm die Erhebung

ſeiner Revenüen ſehr beſchwert werden . Natural - Dien ?

ſte , Schaafe , Hüner 2c. laſſen ſich ſchlechterdings nicht in ſo

viele Theile repartiren als einzelne Pertinenzien verkauft

werden können .

Allein der Beſißer eines Hofes niuß auch wenn

Nothfälle eintreten , etwas haben , das er außer dem

ganzen Inbegriff des Hofes einzeln verkaufen kann ;

der Kohtſaſſe oder Brinkſiker muß Gelegenheit haben ,

wenn er etwas Geld erworben hat , ein Stü Acerland ,

eine Wieſe bey ſeiner Kohte zu acquiriren . Wenn lekteres

nicht ſeyn kann , und jeder bleiben muß was und wie er

iſt , ſo fällt der wichtigſte Endzweck , welcher die Verwan -

delung der Meyer in freye Allodialzüter anräth , ich

meine Aemulation, , Fleiß , Induſtrie , Erwerbungs Geiſt
ganz weg ,

Die Meyergüter ſind durchgängig auf der Geeſt ;

In der Maſch trift man ſie meines Wiſſens nirgend an .

Auf der Geeſt haben faſt alle Voll und Halhhöfe mehr

Land als ſie nöthig haben .
Nun
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Nun ſee man feſte , wie viel Land . und Wieſens

wachs 2c. zu einem Voll ? oder Halbhofe nöthig ſind , . B.

80 , 90 bis 100 Calenbergiſche Morgen , 10 , 12 bis 14

Fuder Wieſenwachs , und dieſe müſſen ihrer Lage nach

beſchrieben werden , gehören alſo zu der unzertrennlichen

Conſiſtenz des Hofes . Alles was darüber iſt , ſey aliena -

ble und gehe mit Uebernehmung der Contribution und

davon abhängenden Abgaben in einzelnen Parcelen von

einer Hand durch Kauf , Tauſch , 2 titgzabe in die andere .

Dieſes iſt die Verfaſſung auf dem Eichsfelde , von

deren wichtigen Einfluſſe auf den Wohlſtand der Einwoh -

ner ich hiernächſt etwas ſagen muß .

Bey dieſem Eigentchum der Bauren wird niemand

gefährdet . Das gemeine Weſen nicht , denn demſelben

iſt es gleichviel , ob ein Bauerhof in einem Jähre 1 odeyx

10 Herren hat .

Auch die öffentlichen und Privat/Abgaben nicht .

Bey entſtehenden Concurſen müſſen ſie alle Vorzüge behal -

ten , die ſie bisher gehabt haben , und der Gutsherr be:

hält eben daſſelbe mit weit mehrerer Sicherheit , als er

bey ſeinem vermeinten Eigenthums : Rechte hatte .

Nur für den trägen , unfleißigen , wüſten Hauswirth

iſt das Eigenthums - Recht gefährlich , und für ſonſt nie

mand . Als Meyer kann er ſich bey ſchlechter Wirthſchaft

länger conſerviren . Seine Entfeynung vom Hofe erfor ?

dert Weitläuftigkeit , und es hält ſehp - ſchwer , einen Men -

ſchen zu finden , der baar Geld genug hat , das Allodium

eines heruntergekommenen Hofes zu bezahlen . Denn

Credit kann ihm niemand geben . Dies erhält manchen

ſchlechten Wirth länger beym Hofe als es gut iſt .

( Annal . 48 St . ) D Wäre
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Wäre er ein Eigenthümer , ſo hätte er bey Unglücks :
fällen Credit gehabt , und bey ſchlechter Wirthſchaft wür ?

den ſeine Creditoren auf den Verkauf des Hofes dringen ,
es bedürfte keiner dem Geld/Umlauf ſo nachtheiligen Be -

ſtimmung geringer Termine , womit manchesmahl in 30

Jahren die alten Schulden nicht bezahlet , und neue dazu

gemachet werden . Der Hof wird verkauft , findet als

Eigenthümer immer ehender einen Käufer als vorher ,
und die Creditores erhalten ihre Bezahlung promt und

zuverläßiger als ſonſt .

Ein Bauergut bekommt dadurch einen gewiſſen

Werth , den es als Meyergut nicht hat : Bey ordentli -

<hen Hypotheken - Büchern kann der Gläubiger beurthei -
len , ob es rathſam ſey , ( Geld darin zu geben , und wenn

beym Verkaufe das gebotene Kaufgeld ſo hoch nicht hin -

an gehet , daß er ſeine Befriedigung erhalten kann , ſo

kann er ' den Preis durch Mitbieten erhöhen , welches an -

jezt unthunlich iſt .

Der Kohtſaſſe , der Brinkſiker , der Häusling erhält

dadurch i Gelegenheit das durch Fleiß erworbene Geld

gut anzubringen , und ſich einen Vollhof zu verſchaffen ,

wenigſtens ſeine Stelle durch Kaufland zu verbeſſern .

Die Unbilligkeiten welche das Meyer/Recht in An -

ſehung der abzufindenden Kinder , mit ſich führet , die

Ungerechtigkeiten welche ſich ' darin in Anſehung des Gut -

Beſitzers , des Gläubigers , des öffentlichen Credits , des

GSeldumlaufs finden alle Colliſionen , Mighelligkeiten ,
Mistrauen der Gutsherren und Obrigkeiten 2c. welche ſs

viel Böſes verurſachen und ſo viel Gutes hindern , fallen

weg ,

Der



" DAS 5x

Der Bauer hat mehrere Liebe zu ſeinem Eigens

thum als zu fremden Gute , mehrere Bewegungsgründe

zum Fleiß . Das Eigenthum befsrdert Induſtrie , Raf ?

finement , Verbeſſerung des Acferbaues , und alle die Vor ?

xheile , welche das Meyer : Recht geradezu verhindert .

Man kann keinen Augenbli >E an der Wazyrheit aller

dieſer großen Folgen zweifeln , wenn man um ſich ſchauet ,
und nachforſchet , wie die Verfaſſung der Bauergüter in

einer deutſchen Provinz ſey , wo der Ae>erbau , das ſtäd -

tiſche Gewerbe , Fabriken 2c. im vorzüglichen Flor , und

das ganze Land geſegnet iſt .

In ganz Sachſen und in den Brandenburgiſchen Do -

mainen iſt derBauer frey und einEigenthümer , und nirgend

findet man im Ganzen wohlhabendere Landleute , mehrere

Thätigkeit und regen Fleiß als in gedachten Ländern .

Dieſer Vorzug kann in der Regierung , im beſſeren

Boden , im National : Character liegen .

In der Regierung kann man dieſe Vorzüge allein

nicht finden . . Sie kann Fleiß und Induſtrie befördern ,
aber es iſt auſſer ihrer Sphäre , ſie durch Befehle zu er !

regen ; Und welche Regierung in der Welt kann ſanfter ,
milder und gütiger , gerechter ſeyn , mehr den Wohlſtand
der Einwohner ſich angelegen ſeyn laſſen , mehr Untor -

ſtüßung geben als diejenige , welche unſre Lande verehren .

Ein vorzüglich guter Boden erleichtert den Wohl/
ſtand des Einwohners , aber auch in geringerem Boden

kann Fleiß und Thätigkeit alle Hinderniſſe des Wohlſtan ;
des überwinden .

D 3 Ech



Rs

WEIR"me

":

E

22.2

u.

v

s

-

"

.

vr

74:5

veg.
.00

"

„ir

52 Ze

Ich beziehe mich dieſerwegen auf das Eichsfeld .

Der Bode iſt faſt durchgängig ſteril , die Bewohner aber

ſind Eigenthümer , und daher äußerſt fleißige Leute ,

Nicht aus eigener Erfahrung , aber aus den mir mitge :

theileten Anmerkungen eines Gönners , welchen Auffklä ;

rung , Kenntniſſe , Scharfſinn und Vaterlandsliebe ver ?

ehrungswürdiger als ſeine Geburt und hoher Stand ma ?

<en , führe ich zum Beweiſe deſſen an , daß in dieſem

Lande , worin gerade die Einrichtung iſt , die ich empfehle ,

ein ſo ausgezeichneter Fleiß und Induſtrie herrſche , daß

in einem Dorfe von 72 Feuerſtellen , 104 Raſch ! und Fla

nellenſtühle gezählet werden , ohne daß dieſe Arbeitſam /

keit irgend eine andere Aufmunterung oder Unterſtüßung

hat , als die Belohnung welche jeder eigener Fleiß ver ?

ſchaſfet .

Ich leugne nicht , daß im National : Character ein

Hinderniß liege . Der ſächſiſche Bauer iſt mit Laſten

mehr als der unſrige beladen , und eben die Laſt welche
ihn nachdenkend , thätig und fleißig machet , drückt Fleiß
und Raffinement bey dem unſrigen nieder , Zſt denn

unſer Bauer eine andere Art Menſchen als anderswo ,

und wird er es durch das Clima ? Das kann nicht ſeyn :

ofte trennet nur ein Fluß , eine unkenntliche vermiſchte

Grenzlinie , Fleiß und Faulheit kenntlich von einander .

Dey Unterſchied muß alſo blos in ' der Art und Ein :

richtung der Beſikungen liegen , und wenn man dieſe nur

vervollenkommnet , ſo werden unſere Landes - Einwohner

eben das ſeyn können , und gewiß werden , das andere

ſind ,

Zwas
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Zwar möchte ich ?nie behaupten , daß ſich alle ge-

rühmte Wirkungen des Eigenthums ſchon in der erſtern

Generation äußern ſollten . JZ < bin überzeugt , daß

halbe Jahrhunderte dazu gehören , um unſern Bauer aus

dem Schlummer zu erwe > en , worin der meyerrechtliche

Zwang ihn ſo viele 100 Jahre hindurch verſenket hat ,

und in den erſtern zehn Jahren möchte in demſelben kaum

das Gefühl des Unterſchieds zwiſchen Meyer : Recht und

Eigenthum rege werden .

Einmal aber muß doch der Anfang gemacht werden ,

wenn es vorerwieſenermaaßen wahr iſt , daß ſein jekiger

Stand ihn herunter bringet , und er darin nie vorwärts

kommen wird .

Einige Einwürfe , welche dagegen gemacht werden

können , muß ich noch berühren und beantworten .

Erſter Einwurf .

Metklenhurg hat Leibeigene , und Holſtein desglei :

chen , und beyde Länder ſind Schulen des AFerbaues und

Kornkammern , das iſt unleugbar , entkräftet aber meine

Behauptung nicht .

Beide Länder haben eine Menge großer adelicher

Güter und Herrſchaften . Die Beſitzer haben den Aer :

bau ſehr vervollenkommnet und können es auch , [ weil die

Leibeigenſchaft ihnen alle Vortheile darbietet , die ent ;

worfene Verbeſſerung auszuführen . Beide Länder ſind

alſo mehr Beweiſe vor als gegen meine Behauptung .

Es erhellet aus dem großen Flor ihres Aerbaues ,

daß man durch gute Einrichtungen auch den ſterilen Bo -

D 3 den
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den fruchtbar machen könne , denn ! Meklenburg hat au -

tentheils ſo ſchlechtes geringes Land , als im Lüneburgi -
ſchen nur ſeyn kann .

«
Es beweiſet ferner , daß wenn der Bauer nicht frey

und nicht Eigenthümer ſeyn kann , Leibeigenſchaft im -

mer noch vortheilhafter als jedes Mittelding von Sclaven

und freyen Menſchen ſey , wenn der ganze Flor des Laney

des in der Ausfuhr des Korns und dem Abſate ſeines

Ueberfluſſes beſtehet . Allein ich kann mich nicht über ?

reden , daß Ueberfluß an Korn, den größeſten Flor eines

Landes anzeige , deſſen es fähig iſt .

Gerade dieſer Ueberfluß entſtehet daher , daß der

Güter zu viel und zu groß ſind , und ungleich weniger

Menſchen hat , als es nähren kann . Wären ſolche große
Gäter weniger , oder die Beſizer nähmen davon zur

Duyaalihrer Leibeigenen ſelbſt nicht zu viel in Cultur , ſon -
dern gäben es in Eigenthum an Anbauer , ſo bin ich ge?

wiß , daß das Land von vielen kleinen Beſikern beſſer ge -

nußt , eine größere Volksmenge da ſeyn würde , welche
alle andere Gewerbe beleben , und das Land würde ohnſtrei -

tig ungleich blühender und reicher als bey ſeinem großen

Kornüberfluſſe ſeyn , der blos Mangel an Menſchen zum

Grunde hat . Wäre dem nicht alſo , ſo iſt es nicht abzu :

ſehen , warum ſeit beynahe 20 Jahren im Holſteiniſchen
und Däniſchen an einer ganz verbeſſerten Einrichtung

des Landweoſens gearbeitet : wird , welche man in Verklei -

nerung der Güter und des ſogenannten Hoflandes durch

Anbauye , und durch die dem Bauer zu verſchaffende

Freyheit und . Eigenthum zu erreichen ſuchet .

Zwey !
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Zweypyter Einwurf .

Das . Sigenthum reizet , ein Bauergut mit Schulden
zwbelaſten , und den Untergang zu befsrdern . Man ſie

Het ſolches . vorzüglich an den Maſchgütern . Z < kann

dieſes ohne Bedenken zugeben , und der Einwurf bleibt

dennoch ) unerheblich .

Zuforderſt iſt es irrig , daß Freyheit und Eigenthum
und der daraus flieſſende größere Credit die Verſchuldung

ohnbedingt zur Begleiterin haben müſſe . Die Maſch

Hat Laſten , welche ein Meyergut nicht kennet , und die

Onera welche ſie mit lekßterem gemein hat , ſind weit ſiär :

fer , ihre Erndten aber ungleich ungewiſſer .

Die Deichlaſt iſt bey vielen eigenthümlichen Maſch :

gütern ſo ſchwer , daß auch bey den beſten Jahren der

Beſitzer ſolche nicht tragen kann . Wenn ex nun , wie das

der Fall würklich iſt , in 3. bis 4 Jahren alles Winter - Korn

ohne Ausnahme verlieret , alles Land um Maytag noch

im Waſſer ſtehet , erſt ſpäte Saat erlaubet , und im Octo ?

ber noc < kaum reife Sommerfrüchte , oft auch nicht ein ?

mal geſundes Viehfutter giebet ; und gleichwol bey dem

allen ſeine jährlich ruinirte Deiche herſtellen und ſeine

ſchweren Abgaben entrichten ſoll ; So muß er Geld . bor :

gen , und ſich in Schulden ſteFen , welche ſeinen ganzen

Wohlſtand zerrötten , und in r0 guten Jahren , die nie ?

mals aufeinander folgen , nicht wieder zu tilgen ſind .

Wenn aber der Mißbrauch des Credits den Wirth

am Ende über den Haufen wirft , ſo verlieren die öffent ?

lichen Revenüen , der AFerbau 2c. dabey nichts .

D4 Das



55 DEZE

Das Haus wird lubbalta verkauft , findet weil es Ei :

genthum iſt , immer ſeine Liebhaber , der neue Käufer

aber Credit , bezahlet baar , die mehrſten Gläubiger Hbe-

kommen baare Bezahlung , und wenn derſelbe Käufer

auch in demſelben Jahre den Hof wieder verlieret , und

ſelbiger abermals verkauft werden muß , ſo leidet nie !

mand dabey , als der Beſiker .

Ein Meyer ! Geeſthof würde öfters am Werth einen

Maſchhof ſeines fruchtbaren Bodens ohnerachtet über :

ſteigen , wenn der Werth durch den meyerrechtlichen Ne :

xum nicht ſo ſehr herabgewürdiget würde .

Man hebe dieſen auf , und es- wird dem Geeſthofe

an Käufern nie fehlen , mithin kann der Einwurf nicht

gemacht werden , daß dasjenige , was bey fruchtbaren

Maſchhöfen möglich iſt , auch bey Geeſthöfen ſtatt finde .

Höchſtens würde nur der Unterſchied in dem gröſ :

ſeren oder geringeren Werthe beruhen .

Man nehme an , daß der Maſchhof 5000 Rthlr . und

der Geeſthof , wenn er ein Eigenthum wäre , nur 500

Rthlr . werth ſey. Warum ſollte lekßterer ſeinen Käufer

nicht eben ſo gut finden ?

Dritter Einwurf .

Da es ſo ſchwer hält , einen Hof mit einem tüchti !

gen Meyer zu beſelzen , der blos das geringe manchesmal

kaum 100 Rthlr . werthe Allodium zu bezahlen vermag ,

wo- will man Leute finden , welche den Werth des ganzen

Hofes erlegen können ?

DieMa
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Die Antwort iſt nicht ſchwer . Als Eigenthümer

hat er Credit , als Meyer gar keinen . Wenn lekterer

niemand bewegen kann , ihm 20 Rthlr . zu leihen , ſo trä ;

get niemand Bedenken , dem Eigenthümer ſo viele 100 zu

borgen , und gerade darum , daß man die Meyergüter

durch das Meyer : Recht erhalten will , haben wir ſo viele

wüſte Höfe , worauf man keinen Wirth finden kann . * )

Vierter Einwurf .

- Wird es nicht ein unwiederbringlicher Verluſt für

die Gutsherrſchaft ſeyn , ſich eines ſo vorzüglichen Rechts ,

als das Eigenthum eines Meyerhofes iſt , zu entäußern ?

Meiner Ueberzeugung . nach nicht ? Der Verluſt hat

nicht mehr Realität als das Recht ſelbſt , welches bey ge“

genwärtiger Verfaſſung ein wahres Unding und ganz un !

nüß , dem Beſißer aber vielmehr ſchädlich iſt .

Si :

* ) So gieng es ja im Meclenburgiſchen , als durch

eine Verordnung feſtgeſeßt wurde , daß die in Con ;

curs gerathene Güter nach einer gewiſſen Propor -

tion unter der Taxe verkauft werden durften . Vor “

her blieben dieſe Güter ewig in Adminiſtration =

wie leider bey uns die wüſten Höfe = - weil nie !

mand Credit genug hatte , um mit Hülfe eines An ?

lehns Güter kqufen zu können ; denn niemand

wollte ſein Capital feſtnageln . Wer einmal gefan

gen war , mußte wol bleiben 3 wer ſich aber außer

dem Käſficht befand , nahm ſich wol in Ac <t , hin :

ein zu gehen . Allein kaum war jene Verordnung

gegeben , ſo war der Credit wieder hergeſtellt , nun ;

mehr fanden ſich. Käufer genug , und ihre Concut:
renz trieb die Preiſe ſo hinan , daß von jener Ver :

ordnung wenig Gebrauch durfte gemacht werden .
3
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Sicherheit ſeiner Gefälle , die er nicht erhöhen kann ,
hat er auch ohne Eigenthum ; Bey entſtehendem Con ;
curſe behält er eben die Vorzüge als vorhin .

Indem er ſich des Eigenthums ganz ' entäußert , er !
ſparet er ſich alle Vorſorge und Mühe , welche die Dire ?
ction ſeines Meyerhaushalts machet , und alle die Unan !

nehmlichkeiten und Colliſionen , die er auch bey der größ
ſeſten Mäßigung und Vorſicht nicht vermeiden kann .

Es wird ein ſeltener Fall ſeyn , daß ein Gutgsherr in
dem unnatürlichen Vergnügen ' einen Vorzug ſuchen und

finden ſollte ; Geſchöpfe ſeiner Art in Abhängigkeit zu er ?

Halten, . ſie ſeine Präeminenz , welche ſein Stand , Geburt ,

Reichthum und Vorzüge der Geiſtesgaben ihm ohnehin
geben , fühlen zu laſſen , und zu ſeinem eigenen und des

Landes Schaden ſo viel gutes , als aus der Freyheit und

einem freyen Eigenthum keimen , zu unterdrücken .

Meiner Ueberzeugung nach verlieret er nichts , wenn

er einen Schatten weggiebt , und dafür ſolide Vortheile
erhalten kann .

Anſtatt des Weinkaufs und der Gebühren für Ehe!
ſtiftungen und Ablobungen , welche freilich imit Aufhe -

bung des Meyer : Rechts , wenigſtens unter dem Namen

wegfallen müßten , übernähme der freygewordene Meyer
ſo viel mehr an jährlichen Präſtandis , daß es nach einem

18jährigen Durchſchnitte obgedachten Gebühren gleich ?

kähme , oder es würde auch bey jeder Veränderung des

Wirths als eine Zugabe bezahlet .

Mir
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Mir ſind Beyſpiele aus einer gewiſſen Provinz des

Landes bekannt , wo es gehräuchlich iſt , daß die Gutsherren

ihre Meyerhöfe . verkaufen , daß die Meyer das Eigens

thumsrecht an ſich kaufen , und ſich dadurch zu freyen

Leuten machen .

Gleich Anfangs ! möchte ich ſolches ' nicht rathen . Un “

ſer Bauer kennet den Wehrt eines freyen Eigenthums

noch nicht , der Unterſchied zwiſchen demſelben und ſeinen

jekigen Zuſtande iſt ihm nicht auffallend genug . Er

müſte erſt durch Beyſpiele , die er vor ſich hat , darauf 3e:

leitet werden , und dann wann der Wunſch erſt rege ge-

machet würde , wie ſein Nachbar zu ſeyn , ſo bezahlete er

ſeine Freyheit gewiß gerne , und der jekige Gutsherr bes

tähme für ſein altes Recht , welches ihm bey der meyer ?

rechtlichen Verfaſſung nie einen Heller einbringt , hin und

wieder eine anſehnliche Bezahlung .

Bey den Höfen aber , welche dafür nichts in einer

Summe bezahlet haben , müſten ihm , ſo ofte der Hofeinen

neuen Wirth «- bekommt oder verkauft wird , gewiſſe Pro

cente vom Kaufgelde entrichtet werden .

Meines Bedünkens bliebe keine Betrachtung übrig ,

welche die Abſchaffung des Meyerrechts widerrathen ,

ſchwer oder wol gar ohnmöglich machen könnte , indem

ich mir wenigſtens keine ſo enge Verbittdung deſſelben

mit der übrigen Verfaſſung des Landes gedenken kann ,

daß es davon nicht ohne irgend eine Verlekßung getrennet

werden dürfte . Denn das Eigenthum des Gutsherrn ,

iſt , wie ſchon ofte erwehnet , nichts reelles , kann alſo auch

keine Wurzeln in die übrige Staats - Einrichtungen ige :

ſchlagen haben .
Mix
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Mir ſind viele Gutsherrn bekannt , welche ſich kei :

ton Augenbli > bedenken würden , ihre Gutsleute zu Ei -

genthümern zu machen , und allen gutsherrlichen Rechten

zu entſagen . Allein es liegen Hinderniſſe auſſer ihnen

im Wege , die ſie nicht heben können . Die mehreſten
Gutsherren ſind Beſiker adelicher Güter , welche im Lä-

neburgiſchen mehrentheils Lehn ſind . Da ſie ſelbſt an

dieſen Lehnen ein abhängiges Eigenthum haben und ihre

Meyergüter und Rechte Parcelen davon ſind , ſo ſtehet
es ihnen nicht frey , nach eigener Ueberzeugung zu han :

deln , wenn der Landesherr nicht allein ſeine Einwilligung

nicht dazu giebet , ſondern auch durch ſeinen Vorgang zur

Nachfolge nicht aufmuntert .

Ich kann mir daher den Wunſch nicht verwehren ,

daß Königl . Cammer ſich bewogen finden möchte , mit Auf-
hebung des Meyerrechts wenigſtens die Probezu machen .

Alle neue Anbauer auf Herrſchaftlichem Domanial -

Grund und Boden ſind nicht zu Meyerrecht , ſondern als

Eigenthümer zu Erbenzinsrechte angeſeßet .

Es giebet Aemter im Lande , wo das Meyerrecht

durch eine glückfſelige Unaufmerkſamkeit der Beamten

ſtillſchweigend und unbemerkt erloſchen iſt , und die Höfe

als Eigenthum von einem Käufer zum andern übergehen ,

welches die heilſame Folge hat , daß in ſolchen Aemtern

gar keine wüſte Höfe ſind .

Denno geſtattet man neue Anbaue auf pflichtigem

Grunde und Boden nicht leicht anders als zu Meyer :

recht , und meines Ermeſſens wäre die Anſekung ſolcher

neuer Anbauer gleichwol das vorzüglichſte Mittel , um

die



SPAL 61

die Würkung des Eigenthums zu' bemerken , wenn es auch

noch Bedenken finden möchte , die alte Meyerhöfe aus

dem Nexu zu laſſen .

Unſer Allerdurc <lauchtigſter umd Allergnädig :
ſter Landesherr beherrſchet ein großes " mächtiges und

freyes Volk , und ſeinem königlichen und landesväterlichen

Herzen machte es Mühe , daß ſeine deutſche getreue Un -

terthanen nicht eben ſo frey ſeyn , und in den Frohndiene

ſten noch Ueberbleibſel alter „deutſcher Unfreyheit und

Leibeigenſchaft an ſich tragen ſollten .

Die Königliche hohe Landes - Collegia fonnten von

eigenen . menſchenfreundlichen Gefühlen , und Fürſorge

für den größeſten und arbeitſamſten Theil der Landes ?

Einwohner , keinen ſtärkern Beweis geben , als durch die

Thätigkeit , womit der Landesherrliche Wille ausgeführet

ward .

An allen denen Oertern , wo der : Frohndienſt vorhin

zum unmittelbaren Vortheil des Herrn geleiſtet worden ,

iſt ſelber nach und . nach abgeſchaffet , und wird nur noc )

in geringer Maaße faſt allein in ſolchen Angelegenheiten

beybehalten , wo das allgemeine BDeſie deſſen vorerſt noch

ohnumgänglich bedarf .

Nach demjenigen , was in vorſtehendem Aufſake von

der meyerrechtlichen Verfaſſung unſrer Bauergüter geſa ;

get worden , führet ſelbiges weit mehreren Bedruck , Härte

und üble Folgen mit ſich , unterdrüt eigenen Fleiß , Muth ,

Munterkeit , Thätigkeit und Induſtrie , ſamt allen ihren

heilſamen Einflüſſen auf den Wohlſtand des Landman * ?

nes , Verbeſſerung des > erbaues , Bevölkerung , und

über :
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überhaupt auf den Vortheil aller übrigen ( Gewerbe und
des ganzen Staats , ungleich mehr , als der Frohndienſt .

Was kann alſo die zuverſichtliche Hoffnung ſchwä -
hen , daß der Gedanke von Aufhebung des Meyerrechts
höheren Orts Beyfall finden , und wenn eine erleuchtete
Prüfung dieſe Verwandelung unſerer Bauerhöfe in mög:
lichſt uneingeſchränftes Eigenthum , als ein Mittel , das
eben ſo große Vortheile verſchaffet , als es Nachtheile ver :

tilget, billigen ſollte , deren Realiſirung möglich gemachet
werden könnte ?

“ ERG 9.

].

Beytrag zum Entwurf einer Feuerord -
nung für das platte Land .

| E

Vom Herrn Amtmann Woeppen zu Oldershauſen .

. 007

I : Einführung einer generalen Seuerordnung
für die Dörfer iſt ein Werk von großem Nuten ,

aber auch von großer Schwierigkeit . In dem Ausſchrei -

ben Königl . Regierung vom x5ten März 1754 . wird ſol :

< es bemerkt , und die Abſicht geäußert , dem Werke nach

und nach näher zu treten . Die Verſchiedenheit des Lo-

cals bringet dieſe Schwierigkeit hervor . Die Polizey der

Städte . iſt eher an gewiſſe Regeln gebunden , die bey den

Dörfern keine Anwendung finden . Es müſſen daher Er ,

fah :



fahrungen von mehreren Orten geſammlet werden , um

hieraus ein Ganzes zu bilden , Da Beyträge , die dieſem

Endzweck entſprechen , nicht unnüß ſind , ſo wage ich es ,

nach meiner geringen Einſicht auch etwas über einen Ges

genſtand mitzutheilen , deſſen . Werth eatſchieden iſt . Meine

Vorſchläge ſind nicht ſpeculativiſch , ſondern aus einey

mehrjährigen Erfahrung geſchöpft , ſind von mir zum

Theil ſchon in Ausübnng gebracht .

6: 427

Eine Feuerordnung für das Land muß zwar voll :

ſtändig und beſtimmt , aber nicht zu weitläuftig ſeyn , da -
mit der gemeine Mann ſie leichter faſſen und beobachten
könne , Die ſchöne Feuerordnung die in Chur - Sachſen
unterm xr8ten Febr . 1775 . erſchienen , beſiehet aus 11 Bo -

gen in Folio , und iſt daher meines ; Bedünkens zu weit :

läuftig . Eine Feuerordnung der Dörfer muß zu gewiſſen

Zeiten bey öffentlichen Verſammlungen der Gemeinde ,
bey ihren Schüßenhsfen , Grenzbeziehungen , bey Abnah -
men der Gemeinde : /Rechnungen , oder bey andern Vorfäl -
len , da die Gemeinde zuſammen berufen wird , durch den

Schulzen , Bauermeiſter , Voigt oder ſonſt einen Vorgeſez
ten verloſen werden , und da darf ſie nicht zu weitläuftig
ſeyn . Auch iſt der gemeine Mann nicht gewöhnt , ſeine
Aufmerkſamfeit lange Zeit auf einen Gegenſtand zu hef ;
ten . Sie muß ferner deutlich , faßlich und nach einer

guten Ordnung beſtimmt ſeyn .

Die natürlichſte Ordnung iſt wol dieſe , daß der Land -

mann helehret wird ,

wnauBulmer Wi PLE 5 Bertl REREN
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T. wie er ſich vor einer entſtehenden Feuersbrunſt

zu verhalten und die Gefahr von ſeinen Wohnorte abzu :

wenden habe ,

IL. muß ihm das Verfahren bey würklich entſtande -

nem Feuer gezeiget und er

III . unterrichtet werden , was nach einem ſolchen

Unglüc >k ferner zu beobachten ,

. 53 %

PErſtlich , zu Abwendung der Feuersgefahr , iſt ns :

thig , daß die vvn Zeit zu Zeit emanirte Verordnungen

z. E. die von 1710 . 1714 . und 1733 » ſorgfältig und ſtrenge

beobachtet werden . Weichlichkeit iſt hier Ungerechtigkeit .

Damit dieſes deſto zuverläßiger geſchehe , müſſen Voigte ,

Bauermeiſter , Schulzen , Vorſteher 2c. verpflichtet werden ,

genau darauf zu achten , daß 3. E. Niemand in der Neu !

jahrsnacht , bey Hochzeiten , Kindtaufen , Johannes/Bier

oder ſonſt im Dorfe ſchieße . Sie müſſen , wenn ſie einen

Schuß hören , ſogleich nach dem Thäter forſchen und es

ohnfehlbar ihrer Obrigkeit anzeigen ; geſezt auch , daß das

Schieſſen von einex Militair - Perſon oder ſonſt Jemanden
geſchehen ſey , der nicht unter der Jurisdiction ihrer Amts /

oder Gerichtsobrigkeit ſtehet . Ein ſolcher nimmt ſich oft

mehrere Freyheit und glaubt : das Amt ſey nicht berechti /

get , ihm ſein Vergnügen nach der Scheibe oder nach Vs !

geln im Dorfe zu ſchieſſen , einzuſchränken , und doch haben

wir traurige Exeinpel , daß durch dergleichen vermeinte

Freyheit ganze " Dörfer ein Raub der Flammen geworden .

Die Obrigkeit wird alsdenn ſchon Mittel wiſſen , wodurch

dieſe Unordnung für die Zukunft verhütet wird , weni

ſchon
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ſchon die Schüken nicht unter ihrem Gerichtszwange ſte :

hen .

Bey dem Schieſſen in der Neujahrs : Nacht , das noch

an ſo vielen Orten aller Vorkehrung der Obrigkeit ohnge -

achtet , herrſcht , ſieht man recht den Hang der Menſchen

zum Verbotenem .

Wärs ihnen befohlen , ſie lieſſen ſich nicht

Zum Pulververſchwenden und unbezahlter Pflicht

Durch Praetor und Geſetz verbinden ,

Und jeder würde klüglich ſich ſcheun ,

Sein eigenes Strohdach anzuzünden .

Die Obrigkeit ſchickt wol , dieſes nächtliche Schieſſen

zu verhüten , Patrouillen im Dorfe umher . Allein die

Muthwilligen wiſſen dieſe ſchon zu hintergehen , und wenn

ſie am obern Theile des Dorfes ſind , geben ſie im untern

Theile deſſelben wiederhohlte Salven . Da iſt nun das

beſte Mittel , die Thäter zu entde >en , daß diejenigen

Häuſer viſitiret werden , wo ſich Licht blifen läßt . Die

jungen Leute die dieſes muthwillige Schieſſen verrichten ,

thun es nicht mit trokfner Kehle , ſondern ſie kommen in

gewiſſen Häuſern zu nächtlichen Klubbs zuſammen . Hier

ſchwärmen und zechen ſie , und gehen dann wieder heraus

und ſchieſſen . Wenn man dieſe nächtliche Klubbs ver

ſtöret und die Glieder deſſelben , die mannichmal noch mit

ihrem Gewehr beſchäftiget , ſich treffen laſſen , beſonders

aber die Hauswirthe nachdrücklich beſtrafet , ſo kann dies

ſer Unordnung ziemlich geſteuert werden . * )

Wo

* ) Das Schieſſen am lezten Abend des Jahrs und in

der Neujahrsnacht , welches nicht nur auf den Dörs -

( Annal , 48 St . ) E
. fern ,
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Wo der Gebrauch iſt , daß die Unterthanen eine ge?

wiſſe Anzahl Krähen : oder Sperlings/Köpfe liefern müſ :

ſen , diener dieſe Obliegenheit oftzum Vorwande des Schieſ :

ſens in = - und neben dem Dorfe . Es iſt aber der Ab ?

ſicht jener Verfügung zuwider . Die Unterthanen ſind

ſchuldig , die jungen Sperlinge oder Krähen im Neſte aus ?

zunehmen . Dieſe Entſchuldigung müßte alſo nie gelten .

Lieber wünſchte ich Nachſicht gegen das mangelhafte Lie :

fern der Köpfe , Es wird ſonſt vielleicht ein kleines Uebel

vermindert ( obgleich auch das noch nicht ſo ganz ausge :

macht iſt : ) und ein größeres veranlaſſet .

Das

Fern , ſondern ſelbſt in und um einigen Städten üb ?

lich iſt , verurſachet -auſſer der Feuersgefahr auch

Kranken und Schwachen große Beſchwerde , die

zuweilen für Geſundheit und Leben ſchädliche Fol -

gen hat . « Wer jemals ſelbſt durch jenes zwekloſe

Schießen auf . dem Krankenlager um nächtliche Ruhe

gebracht worden , . oder vom Siech ! und Sterbebette
geliebter Verwandte und Freunde , allen erquicken :

„ den Schlaf abgewendet , oder geſehen , was Angſt

und Schrecken hierbey auf Schwangere und andere

weibliche Perſonen von empfindlichen Nerven ge?

würket , der wird mit uns wünſchen , daß die ſtreng ?

ſten Mittel gebraucht werden möchten , um eine ſo

üble Gewohnheit auf immer zu vertilgen . Sollte

nicht vielleicht hiezu behülflich ſeyn können , wenn

einige Zeit vor Neujahr gar kein Pulver verkauft

werden - dürfte , und alles Schießgewehr der pflich :

tigen Unterthanen , an Orten wo jener Gebrauch
eingeführt iſt , bis nach zurückgelegten Jahrswechſel ,

an die Geſchwohrnen , Schulzen und ändere zuver ?

läßige Leute abgeliefert werden mnßte ?
A; 107: 2



“ Za 67

Das Scieſſen bey Hochzeiten , Kindtaufen u. d. g.

kannleicht vermieden und der Thäter entde >t werden , weil

es bey Tage geſchiehet . Nur müſſen die Unterbediente

ihre Pflicht treulich thun , und jedesmal , wenn die Obrig ?

keit erfähret , daß bey ſolchen Feyerlichkeiten geſchoſſen

worden , und ſie es nicht anzeigen , unabbittlich und ohne

auf affectirte Unwiſſenheit zu achten , beſtraft werden .

Auch die Landſoldaten pflegen oft , wenn ſie von ih

rer jährlichen Muſterung zurückkommen , froh über ihr

glücklich geendigtes Exerciren bey der Rückkehr in ihre

Dörfer mit erſparten und untergeſchlagenen Patronen ihre

Gewehre loszubrennen . Scharfes und genaues Viſiti :

ren unter der Aufſicht ihrer Officiere , allzunfalls das Ab !

nehmen der Flintenſteine oder Abſchrauben der Hahnen

und andere würkſame Mittel , die die Herrn Officiere ſelbſt

an die Hand geben werden , kann dieſe Unordnung leicht

ſteuern . Sie iſt um ſo gefährlicher , da dergleichen Schief :

ſen gemeiniglich in den heißen und dürren Tagen um Jo -

hannis geſchiehet .

6. 4.

Es verſtehet ſich von ſelbſt , daß auſſer den Voigten ,

Bauermeiſtern und andern Unterbedienten in jedem Dorfe

gewiſſe verpflichteteFeuer-Viſitatoren verordnet ſind . Dies

ſes ſollen redliche , erfahrne und gewiſſenhafte Hauswir !

the. ſeyn , und ihre Pflicht beſtehet darin :

1) daß ſie auf die Tauglichkeit , nöthige Vermehrung

und Ergänzung der Feuergeräthſchaften ihres Dorfes

achten .

E 2 2)
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2) daß ſie öfters und wo möglich alle 14 Tage , aber

ja zu unbeſtimmten Zeiten und oft wenige Tage hinter

einander , im Dorfe viſitiren , damit die Unachtſamen nie

ſicher werden ,

OxCo

3) bey dieſen Viſitationen müſſen ſie die Schornſteine ,

Rauchfänge , Feuermauern , Stuben : und Backöfen genau

unterſuchen , ob ſelbige ſo angeleget ſind , daß dadurch keine

Gefahr entſtehet 3 ſie müſſen nachſehen , ob ordnungs :

mäßig gefeget ſey . Sie müſſen darauf achten , wenn fie

Flachs oder andere leicht feuerfangende Sachen an Oefen

oder ſonſt an gefährlichen Orten finden 3 ſie müſſen ſich

die Laternen und Stall - Leuchten vorzeigen laſſen , um zu

ſehen , ob ſelbige auch ſicher und unbeſchädigt ſind . Jeder

der daran einen Mangel ſpüren läßt , muß unabbittlich

zur Strafe geſchrieben werden . Dieſes iſt würkſamer als

das ehemalige vielleicht noch hin und wieder gebräuchliche

Vorzeigen der Laternen beym Landgericht , welches nur

in eine Spielerey ausartete , und wobey ſo mancher Be

trug vorging , da die Cinwohner des einen Dorfs den

Einwohnern eines andern ihre Laternen zu dem Ende

liehen , um ſie bey der Laternen : Revüe vorzuzeigen . Sie

müßten , nach vorgängigem Befehl ihrer Obrigkeit dafür

ſorgen , daß jeder Einwohner zu allen Zeiten 2 Eimer

oder andere gleichhaltige Gefäße mit Waſſer bereit ſtehen

habe . Dieſes iſt eine überaus nüzliche Vorkehrung ,

und kann dadurch ein entſtehender Brand augenblicklich

gedämpfet werden , der wenig Minuten nachher , wenn

die Leute erſt Waſſer hohlen und in der Beſtürzung nicht

wiſſen , wozu ſie greifen ſollen , von traurigen Folgen ſeyn

würde ,
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würde . Und doch iſt das Mittel , dieſes zu verhüten , ſo

leicht . Um ſo mehr ſollten diejenigen unabbittlich beſtraft

werden , die dagegen handeln . Ferner müſſen die Feuer :

Viſitatoren auch darauf achten , daß nicht bey offenem

Licht gedroſchen werde , und zu ſolchem Ende zuweilen vor

Tages ! Anbruch in den Scheuren , wo gedroſchen wird ,

viſitiren . Das Dreſchen bey einer Laterne iſt nicht zu ver ?

meiden . Jeder , der von den innern oekonomiſchen Um :

ſtänden der Landleute Kenntniß beſizt , wird ſolches ein !

ſehen , 3. B . im Herbſt hat der Landmann bey Tage mit

Beſtellung des Winterfeldes und Umpflügen des Stop -

pellandes genug zu thun . Er geht früh zu Bette , ſtehet

aber vor Tage , oft um Mitternacht wieder auf , um das

nöthige Saatkorn aus dem Stirohe zu bekommen . Es

kann aber auch dieſes nächtliche Dreſchen ohne alle Gefahr

geſchehen , wenn nur darauf geſehen wird , daß in jeder

Scheure ein ſichrer mit Steinen gleich einer Niſche hin :

länglich ummauerter Ort iſt , worin die Leuchte geſekt

wird . Hat man denn die Laterne in gutem Stande ; ſo

leidet keiner Gefahr dabey . Aber hierüber muß pünktlich

gejjalten werden .

. 2050

Das Tobacsrauchen mit offner Pfeife ohne Kap

ſel, und die alte irrige Meinung , Tobak zünde nicht , hat

ſeit der Einführung des Rauchtoba >ks , ſchon manche trau ?

rige Feuersbrunſt veranlaſſet . Warnung , Schärfe und

Aufſicht der Unterbedienten wird auch in dieſem Stücke

zur größten Nothwendigkeit .

GE 3 6. 6,
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Die Gerichtsdiener , Untervoigte u. d. 3. müſſen un ?

ter Auslobung einer Denuncianten Gebühr auctoriſiret

und befehliget werden , bey Inſinuationen und Beſtellun -

gen auf obige Erforderniſſe Aufmerkſamkeit zu richten ,

falls ja die Feuerviſitatoren ſich darüber eine ſtrafbare

Nachläßigkeit ſollten zu Schulden kommen laſſen . Auch

die Nachtwächter ſind anzuweiſen , auf jedes ungewöhn ?

liche Licht in den Häuſern u. d. g. zu achten ,

6. 7 7.

Eins weiſe Polizey wird ohnehin dafür ſorgen , daß

beeidigte Schornſteinfeger zu gewiſſen Zeiten , des Win -

ters wenigſtens zweymal und einmal des Sommers , die

Schornſteine und Rauchfänge gehörig fegen , und durch

Feinen Vorwand ſich abſchreen laſſen . Niemand muß

von dieſer Schuldigkeit zu Erſparung der leidlich zu be-

ſtimmenden Koſten ſich frey machen . Cs würde gut ſeyn ,

daß der Lohn von den Bauermeiſtern ' bey Aufnahme der

Gemeine - Gelder mit eincaßiret und den Schornſteinfe :

gern in einer Summe zugeſtellt würde , damit Niemand

durchſchlüpfe , der ſeinen Schornſtein unter dieſem oder je :

nem Vorwand nicht will fegen laſſen . * ) Auch hat es ſei -

nen

*) Vielleicht verſäumte alsdenn der Schornſteinfeger
das Fegen , weil er ſein Geld nun einmal hätte , und
der nachläßige Bauer ließ es auch damit gut ſeyn .
So aber treibt den Schornſteinfeger das eigene In :
tereſſe ,

A, d, H.
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nen Nußen , wenn jedesmal das Fegen Tages vorjer im

Dorfe bekannt gemacht werden muß .

65 8

Die Erfahrung lehret , daß das - Stürmen mit den

Glo > en kein hinreichendes Mittel iſt , die in einem Dorfe

entſtandene Feuersbrunſt der Nachbarſchaft bekannt zu

machen . Oft liegen die Dörfer zu weit von einander .

Berge , Wälder , ein contrairer Wind , unterbrechen und

verhindern den Schall . Hört es auch die Nachbarſchaft ,

und das Stürmen geſchiehet zu einer Zeit , wo ohnehin

mit den Glo > en geläutet wird , an Feſttagen , zur Bet :

glocfe , um die Voſperzeit , oder bey Trauungen U. d. g+

ſo wird ſie ungewiß , was es bedeute . Geſezt aber auch ?

fie hört zu einer ungewöhnlichen Zeit das Geläute , und die

Röthe am Himmel verkündigt noch nicht den Ausbruch

der Feuersbrunſt 3 ſo weis doch noch Niemand , w9o das

Feuer iſt , ob an dem Orte wo geläutet wird , oder viel ?

leicht an einem andern noch etwas weiter entfernten Orte ,

den man von jenem Dorfe ſehen kann . Dann kommen

die Leute die das Stürmen hören , mit einem dem Land ?

mann gewöhnlichen Phlegma zuſammen , forſchen und

fragen die Länge und die Breite . Wo mag das Feger

ſeyn ? gehen auch wol auf die nächſten Hügel und Anhs -

hen und gaſſen umher . = Und noch wird keine Anſtalt

zu helfen gemacht , weil man noch nicht weis , W9 Hülfe

nöthig , ' und ob nicht der Ort , wo es brennt , zu weit ent ?

legen iſt . Unterdeſſen ſehen dieſe Unglüclichen und Hülf!

loſen ihre . Gebäude einen Raub . der Flammen werden .

Solche Ungewißheit und ſchädliche Unthätigkeit zu vermei ?!

E 4
den ,
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Den , iſt ſchlechterdings nothwendig , daß , ehe ein Feuer ent :

ſteher , in jedem Dorfe folgende Verfügung gemacht werde .

Jeder Einwohner muß ſeinen angewieſenen Poſten haben ,
z+ E. der eine AEermann iſt angewieſen , ſobald ein Feuer
in ſeinem Dorfe entfiehet , nach dem Dorfe A, zu reiten

und es da zu verkündigen , ein anderer reitet eiligſt nach B.

ein dritter nach C. der Schulze , Voigt , Bauermeiſter ,
aber ſorgt dafür , daß ſeine Amts : oder Gerichtsobrigkeit

ſchleunige und ſichere Nachricht erhalte . Der Abgang
dieſer wenigen Menſchen wird durch auswärtige Hülfe
in reichem Maaße erſeßt . Hiernächſt müſſen auch die

übrigen Functionen beym Feuer vorher beſtimmt und or -

dentlich vertheilet werden . 3. B . Hans , Peter , Jürgen

( worunter beſonders die Hufſchmiede zu wählen , gehen

an die Sprüßen . Cord , Andreas , Steffen , ergreifen die

Feuerhaken . Einige namentlich beſtimmte Aderleute

fahren die Feuertonnen ; andre holen die Feuerleitern , und

die übrigen Einwohner ſind für die Eimer beſtimmt . Je -

der muß ſeinen Poſten wiſſen , und es muß dieſe Wiſſen -

ſchaft wenigſtens einmal des Jahrs durch öffentliche Able

ſung erneuert werden . Es wird dadurch die Unordnung

verhütet , die eine Folge desSchre > ens iſt . Niemand weis ,

wozu er greifen ſoll . Laufen mehrere Menſchen als ns

thig iſt , hin , um die Feuerhaken zu hohlen , ſo fehlet es an

andern Geräthſchaften . Iſt das Dorf " groß , ſo müſſen

die Feuergeräthſchaften an 2, 3, 4 Orten vertheilet werden ,

und jeder muß ſeinen ihm beſtimmten Ort wiſſen . Man

könnte einwenden : Wie , wenn das Feuer das Haus ei

nes Mannes betreffe , der beordert ſey , nach einem andern

Dorfe zu reiten ? Ex könnte alsdenn doch unmöglich ſein

eige :
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eigenes Haus verlaſſen . = In dieſem Fall muß der Schutze

oder Bauermeiſter ſchleunig Jemanden anders für ihn

ſubſtituiren und abſenden . * )

I < habe dieſe Ordnung in dem mir anvertrauetem

Gericht vor vielen Jahren eingeführt , doch glücklicher

Weiſe noch keine Gelegenheit gehabt, - ſie in Ausübung

bringen zu ſehen . Aber mehr als ein Exempel aus der

Nachbarſchaft kann ich erzählen , wo ſolche Ordnung nicht

vorgekehrt war , und durch deren Unterlaſſung viel Nach

theil entſtanden iſt . Ich weis Beyſpiele , da die nächſten

kaum eine halbe Stunde entfernte Dörfer die Feuersbrunſt

ihrer Nachbaren nicht erfahren , obgleich daſelbſt mit bei :

den Glocken tapfer geſtürmet worden .

Ich verwerfe das Stürmen mit den Glo > en gar

nicht . Es muß allerdings und geſchwind geſchehen , um

die Einwohner zu benachrichtigen . Aber für hinreichend

halte ich es nicht .

In vielen Dörfern hat man eine Trommel , womit

die Einwohner in Gemeinde - Angelegenheiten auf einen

gewiſſen Plaß zuſammengerufen werden . Wo dieſes iſt ,

muß das Trommelrühren mit dem Glo >kengeläute verbun :

den werden . Es wird deſto beſſere Würkung thun , be:

ſonders bey Nachtzeit .

6. 9.

*) Sehr heilſam iſt es auch , im voraus zu beſtimmen ,
wie viele Mannſchaft bey dem Brande in einem

benachbarten Dorfe zu Hülfe eilen , wie viele und

namentlich welche Perſonen zu Hauſe bleiben ſollen ,

A. d. H.
Es
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vermögend geweſen , die Unterthanen zu dieſer Sorgfalt

zu bewegen , wo es bey jedesmaliger Feuersbrunſt wieder

an Haken , an Leitern, » an Eimern gefehlet hat . Jähr -

liche Viſitationen , die wo möglich ein Beamter perſönlich

1 ,
und unvermuthet anſtellt , würden hier ein zwedienli /

191418 j ] < es Mittel ſeyn , dieſe Unachtſamkeit abzuſchaſſen .

Bem 1, ' Die Feuergeräthſchaften müſſen in folgenden Stük -

48 KAUM ken beſtehen :

; jj 1) in einer gewöhnlichen künſtlichen Feuerſprüke |

MR mit nöthigen Schlangen .
j

|
14/48 ch weis wol , das dieſes Stück manchem Dorfe zu
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j

Die größte Sorgfalt iſt auf hinreichende Feuergo :

+a | j h) väthſchaften zu wenden , und dieſes erfordert die genaueſte

- |
j | | y Aufſicht der Obrigkeit . Man kann ſich die Nachläßigkeit , )

;' 10] |] die in manchem Dorfe herrſcht , kaum gedenken . I < |

?
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| kenne Dörfer , wo 3 bis 4 malige Feuers - Brünſte nicht
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| koſtbar iſt , * ) Die gewöhnlichen Ausgaben ſind ſo ſtark ,

daß dem Landmann zu außerordentlichen wenig über ?

bleibt . Aber große wohlhabende Dörfer , beſonders ſolche
die

1
1 NADIRN *) Die Landeshauptmannſchaft zu Hof im Branden ?

B BE Mil burg - Bayreuthiſchen , hat für die ihr untergebene

8 INAN! k Dorfſchaften Sprüßken verfertigen laſſen , wovon „
8

Miiy
/

das Stüc > ohngefähr 100 Fl . koſtet . Der Kaſten

) |
Hält 4 % Eimer . Sie gieſſen in vier Minuten drey -

1
)
|

zehn Eimer Waſſer unabgeſezt aus , wenn ſechs

17108 Männer bey der Pumpe angeſtellt ſind . Sie tra ?

;
MNBANE! gen 85 bis 9o Schuh in gerader Linie in die Weite,

j Ml und 55 bis 60 Schuh in die Höhe . S . Voigtlän ;
400 ) diſche Beyträge zur Polizeykunde 18 St . S . 113 -

Anm , d, H-
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die eigene Forſten oder andre anſehnliche Gemeinheiten

haben , müſſen ſchlechterdings zu deren Anſchaffung ver :

mocht werden , durch Güte , oder wenn die nicht helfen

wollte , durch Zwang . Freywillig trägt der Bauer lieber

zu einer neuen Orgel etwas bey, als zu einer Feuerſprüleo ,

So angenehm und nüklich jene iſt , ſo nothwendig iſt dieſe ,

und das Nothwendige müßte doch dem Nüklichen und

Angenehmen vorgehen . Mehrere kleine Dörfer , die nahe

bey einander liegen ( in öden Heidgegenden iſt dieſes frey ?

lich nicht practikabel ) könnten ſich zuſammen thun und

eine gemeinſchaftliche Feuerſprüße anſchaffen , die entwe ?

der in einem in der Mitte belegenen Dorfe , oder wechſels ?

weiſe das eine Jahr in dieſem , das andre Jahr in jenem

Dorfe aufbewahret würde . Es - wäre zu überlegen , ob

nicht die Brand - Aſſecurations ! Caſſe dazu mit Nußen

etwas beytragen könnte . Sicher würde dadurc < manche

Feuersbrunſt verhütet werden , und die Koſten hievon käh -

men durch künftige Verminderung der Beyträge den So -

cietätsgenoſſen wieder zu gute .

Dieſe Feuerſprüße wäre aber alle Jahr ein bis 2

mal zu probiren , ſämtliche dabey angeſtellte Mannſchaft .

muß die nöthige Anweiſung erhalten , auch diejenigen Ak;

kerleute beſtimmet werden , die ſelbiger vorzuſpannen hät ;

ten .

2) So lange es an großen Feuerſprüken fehlet , und

auch neben ihnen würde eine gewiſſe Anzahl hölzerner

Handſprüken , 10 , 12, 24 Stü für ein Dorf , anzuſchaf -

fen ſeyn . Die Erfahrung hat gelehret , daß auch dieſe

von großem Nuken ſind , und ſie koſten nicht viel , Jeder

Drechsley kann ſie machen ,
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3) für eine hinreichende Anzahl lederner Eimer muß

geſorgt werden . Billig ſollte man auf jedes Haus 2 rech :

nen . An vielen Orten iſt die Gewohnheit , daß alle neuen

Hauswirthe einen ledernen Eimer anſchaffen müſſen .

Promte Eincaſſirung und treue Verwaltung dieſer Gelder

verdiente durch obrigkeitliche Aufmerkſamkeit geſichert zu

werden . Man hat im Braunſchweigiſchen hin und wie ;

der Eimer von ſogenannten Plan , einer Art grober Leine ?

wand von Werg , das in den Puchwerken gebraucht zu

werden pflegt , eingeführt , und will dieſe eben ſo nüklich

befunden haben , als die ledernen Eimer . Sie gewähren

dabey den Vortheil , daß ſie leicht und wohlfeil ſind , und

möchten wol eines allgemeinen Gebrauchs nicht unwehrt

ſeyn .

4 ) VonFeuerleitern und Haken ſollten nach der Größe

des Dorfs 3, 4, 5 bis 6 Stück von jeder Sorte ſich vor !

räthig befinden , die Feuerleitern müßten unten mit eiſer :

nen Spiken auch oben mit Hakens verſehen ſeyn , daß

ſie nicht ausgleiten , und an dem Dache befeſtiget werden

können . Die Feuerhaken aber ſind noch mit einigen Rin :

gen zu verſehen , wodurch man Stricke ziehet , damit meh -

rere Menſchen daran hülfliche Hand leiſten können .

=4Qa

5) Die Feuer - Tonnen müſſen oben offen ſeyn , um

das Waſſer geſchwinder herauszuſchöpfen . Man befeſti - /

get ſie auf Schlitten *) und belegt ſie mit eiſernen . Bän :

dern ;

*) ( Es werden an verſchiedenen Orten anjezt Waſſer :
tonnen vorgezogen , welche auf einem niedrigen Wa -

gen mit vier Rädern horizontal liegen . Sie ſind
leich !



dern ; ſie müſſen von Zeit zu Zeit mit Waſſer angefüllet

werden , daß ſie nicht eintroknen und die Bände abfallen .

( EE

An einigen Orten iſt großer Waſſer: Mangel. Es

fehlet an hinreichenden Brunnen und andern Waſſerbe ;

hältern . - Daſelbſt müſſen , wo nur irgend möglich , Feu :

erteiche angelegt , * ) und wenn keine Quellen vorhanden ,

das Waſſer in Röhren dahin geleitet werden ,

SE

Gleichwie das Militair zur Zeit des Friedens durch

fleißiges Exerciren und Mandövriren zu allen kriegeriſchen

Auftritten vorbereitet wird , ſo müſſen auch die Einwoh :

ner der Dörfer jährlich zu gewiſſen Zeiten zum Feuerls :

ſchen angelernt und unterrichtet werden . Die erfahren :

ſten und klügſten Männer müßten zu Rath gezogen wer :

den , und der Schulze , Voigt und Bauermeiſter das Com :

mando führen . Man nehme z. E,. an , daß in dieſem

oder jenem Hauſe das Feuer entſtanden wäre . Nunſagte

man , was iſt hiebey zu thun ? Wo wäre das Waſſer her -

zunehmen ? wv die Reihen anzuſtellen ? welche Zäune

müßten umgehauen werden ? und d. g. mehr , welches das

Lo/

leichter fortzubringen als Gefäße auf Schleifen ,

und das darin befindliche Waſſer wird unterweges

nicht ſo ſehr wie bey jenen verſchüttet . A. d. H.

*) Ein Ausſchreiben vom 23ſten März 1781 . hat die

Anlegung ſolcher Feuerteiche im Lüneburgiſchen aus /

drücklich verordnet . Dieſem Befehle ſoll aber nicht
überall Folge geleiſtet ſeyn . EE +
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Local eines jeden Orts erfordert , und hier nicht weiter aus :

geführet werden kann . Es könnte dieſes Manöver jedes :

mal beym Probiren der Sprüßen geſchehen , und ſtatt

des unnüßen Schieſſens nach der Scheibe gäbe. ſolches

eine nüzlichere Uebung ab , worauf den Leuten ſtatt des

ſonſtigen Pfingſt ? und Johannesbiers eine kleins Luſtbar :

keit zu vergönnen wäre . Dieſes Manöver müßte eine con -

ditio fine qua non ſolcher Luſtbarkeits : Verwilligung ſeyn .

So viel von den Policey : Anſtalten vor entſtande ;

ner Feuersbrunſt .

Jede Obrigkeit wird nach ihrer Einſicht und nach

dem Local ihres Orts das Nöthige hinzufügen . Und nun

kann ich

Zweitens in Anſehung der bey würklichem Feuer zu

treffenden Anſtalten mich um ſo kürzer faſſen , weil vieles ,

was dabey zu beobachten , ſchon geſagt iſt . Auch laſſen

ſich nicht alle Fälle beſtimmen . Folgendes wäre aber je :

desmal zu beobachten .

BD. 112%

Sobald ein Feuer entſtehet , muß derjenige , bey dem

es ausbricht , zwar alle Mühe anwenden , zu löſchen , wo-

bey ihm das im Hauſe habende Waſſer gut zu ſiatten

kommen wird . Er muß aber auch nicht aus unzeitiger

Furcht es zu verheimlichen ſuchen , ſondern augenblicklich

die Nachbaren herbeyrufen laſſen , es ſey nöthig oder nicht .

Wenn ex dieſes unterläßt , verdient er ſcharf beſtraft zu

werden . Die Erfahrung lehret , daß durch ſolche Ver “

heimlichung mannichmal ein Feuer , welches gleich Anfan -

ges
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ges leicht wäre gedämpfet worden , einige Augenblicke

nachher nicht mehr zu dämpfen geſtanden , 5 )

GC, 113:

Sobald die Einwohner des Dorfes durch Sturm/Ge

läute und Trommel zuſammen kommen , muß Einer un ?

ter ihnen , der ſich durch Einſicht und Stand von den

übrigen auszeichnet , 3. E. ein Pächter , Verwalter , Forſt

bedienter , Amtsbediente 2c. auch wol der Prediger des

Orts , wenn er in dieſem Fach Einſicht und Erfahrung

hat , das Interims ! Commando übernehmen , die nöthige

Reihen ſtellen , für Aufdämmen des Waſſers ſorgen . . g .

G. 14 .

Sobald einer der Beamten ankommt = - es wird

vorausgeſekt, . daß hierin jeder ſeine Pflicht kennen und

nicht

x ) Inſonderheit in Städten ; über die Hälfte aller

Feuersbrünſte kommen auf dieſe Nechnung . Es

iſt billig , daß derjenige , welcher durch ſeine Sorg

loſigkeit eine Feuersbrunſt verurſacht , beſtraft werde ;

aber es geht damit wie mit dem academiſchen Duell :

geſelßze, nach welchem die Chirurgi verpflichtet ſind ,

im Duell verwundete Patienten anzuzeigen . So

wie hiedurch die Duelle öfter tödlich werden , in :

dem dey Duellant ſich nun ſeinen mediciniſchen Brü -

dern in die Hände giebt , die ihre Probe : Stückhen
an ihm machen , ſo wird durch jene Furcht vor der

Strafe die Herbeyrufung der Hülfe bis zum würk:
lichen Ausbruch verzögert . Möchte wenigſtens al :

len denen , die culpole eine Feuersbrunft veranlaſ ?

ſen , eine gänzliche Abolition ihres Vergehns zum

voraus auf den Fall verſprochen werden 3 wenn ſie

ſofort Hülfe rufen , und imöchte man hingegen die

abſichtliche Verheimlichung des Feuers mit Karren :

und Zuchthausſtrafe belegen . : 7 07/0

umsauKubaniin WEHE5 M
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nicht ſorglos . die Anordnung des Löſchens den Unterbee

dienten überlaſſen werde = = ſo muß derjenige , der das

Interims/Commando geführt , dem Beamten ſeinen ent :

worfenen Plan bekannt machen und erwarten , ob dieſer

ihn genehmige , und darnach fortfahren laſſen wolle , oder

ob es ihm gefalle , andre Anordnung zu treffen . Der

Beamte thut wohl , daß er zu ſeiner Aßiſtenz und Sicher :

heit ein paar Unterofficiers vom Land Regiment , oder

ſonſt ein paar zuverläßige Männer bey ſich nimmt .

Wenn ein Fall iſt , wo eine Beamten Uniform Nußen

hat , ſo findet ſich der beym Feuer . Esv- iſt nöthig , daß

jeder den commandirenden Beamten kenne , und ſeinen

Befehlen Folge leiſte . Oft ſekt er ſich Mishandlungen

aus , und die Frevler entſchuldigen ſich damit , ſie hätten

ihn nicht gefannt .

Oft aber ſind auch die Herren Beamte , und andere ,

die ſich. ein Commando anmaaßen , durch unzeitige Prü -

geleyen Schuld daran , wenn ſie inſultiret werden . Wenn

jeder der einen etwas beſſern Ro > 4rägt , ſich eine Be -

ſehlshaberſtelle anmaaßen und auf den geringen Mann

losprügeln will ; ſo iſt das Ungerechtigkeit . Die Hülfe,
die jene leiſten , iſt ein oficium humanitatis , eine Men -

ſchenliebe , wozu Niemand mit Schlägen gezwungen wer :

den muß . Freylich , wer nur als müßiger Zuſchauer den

andern im Wege ſieht , und nicht helfen will , kann wohl

dazu angehalten werden 3 aber es geſchehe mit möglicher

Mäßigung . Oft ruhen ſich diejenigen aus , die die erſten

beym Feuer geweſen , und ſichs ſchon ſauer werden laſſen ,

ehe der Beamte angekommen . Dieſer , der erſt eben ein -

trift ,



trift , und ſie müßig ſieht , prügelt ohne ſie zu hören , auf

ſie los , hohlt auch wohl diejenigen , die ſchon genug gear :

beitet haben , und endlich in einem Wirthshauſe einige

Erfriſchung zu ſich nehmen , mit Schlägen und Ungeſtüm

heraus . Das ſollte nicht ſeyn . Gute Worte und nach -

drückliche Vorſtellungen thun oft beſſere Würkung . Und

dann iſt ein nöthiges Erforderniß , daß der Beamte gleich
etwas Bier , oder Brandtewein und Brodt herbeyſchaffen

laſſe . = - Der Landmann iſt nun einmal an dieſes Mittel

der Stärkung gewshnt . = - Ein ſicherer Mann muß ſol

<hes an die Löſchenden mit nöthiger Vorſicht austheilen .

Ich bin überzeugt , daß dann manche bleiben und helfen

werden , die ſchon einige Stunden herdurch gearbeitet ,
und ganz ermüdet , hungrig und durſtig geworden ſind .

Ger 158%

Wenn jeder hinzukommender fremder Beamte , oder

wer ſonſt ſich unter die Honoratiores zählet , befehlen und

anordnen will , ſo werden die Ordres ſich ſo durchfreuzen
und in ſolchen Contraſt kommen , daß , wie man ſagt , viel

Köche den Brey verſalzen . Nur einer muß befehlen und

das Hauptdirectorium führen . Es würde aber unver ?

zeihlicher Eigenſinn ſeyn , wenn er nicht auch den Rath
Anderer hören und gebrauchen wollte .

Ich weiß Beyſpiele , daß gewiſſe Herren ſich ein Feſt
daraus gemacht haben , wenn ſie von einer wohlbeſelten

Tafel aufgeſtanden , und ihr Kopf mit Dünſten des Weins

erfüllet geweſen , auf erhaltene Nachricht von einem in

der Nachbarſchaft entſtandenen Feuer dahin zu reiten ,

Annal . 48 St . ) F ; und
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„ und ſich mit Prügeln eine Motion zur Verdauung zu vep!

ſchaffen , dabey Befehle zu geben , die mit den Befehlen

der Oris/Obrigkeit nicht übereingeſtimmet , und die nichts

als Confuſion veranlaſſet haben . Wenn dieſe Herren

von dem gemeinen Manne , der ſie nicht gekannt , oder

nicht kennen wollen , Mishandlungen und Inſulten ſich

zugezogen , ſo haben ſie ſich dieſe ſelbſt zuzuſchreiben.
Mehr arbeitende Hände und wenig Befehlshaber , iſt

das beſte beym Feuer .

90 DB.

So lange das Feuer noch innerhalb des Gebäudes

und äuſſerlich nicht ausgebrochen iſt , muß man ja ſorgfäl :

tig verhüten , daß keine Luft von außen hinzukomme ;
vielmehr muß man ihm durch zweckdienliche Mittel die

Luft zu benehmen ſuchen 3; gleichwie auch ein brennendey

Schornſtein durch die bekannten Mittel , das Herabwer :

fen einer Gans , oder naſſen Miſts , oder angezündeten

Schwefel = - wobey aber Vorſicht nöthig = - blos dadurch

gerettet wird , daß man dem Feuer die Luft entziehet ,

ohne welche es nicht beſtehen kann .

9 17 %

Man muß gleich anfangs die Zäune und trocknen

Planken , die an das brennende Haus ſtoßen , abhauen ,

damit micht das Feuer daran heraus laufe , und durch

dieſe Communication andre Gebäude ergreife ,

; SPES 7,9

Siehet ' man , daß das brennende Gebäude wahr ?

ſcheinlich nicht zu retten iſt , ſo muß man nicht vergeblich

Zeit und Waſſer daran verſchwenden , ſondern ſelbiges ,

ſo ;
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ſobald möglich , durch Hülfe der Feuerhaken und mit Zim :

merleuten , die ſich allemal mit ihren Aexten beym Feuer

anzuſinden haben , niederreiſſen .

Iſt aber das Gebäude eine mit Stroh und Getreide

reichlich angefüllte Scheure , ſo iſt das Niederreiſſen , be-

ſonders das Voneinanderreiſſen des Daches und Sparren -
werks nicht anzurathen 3 zumal wenn ein ſtarker Wind

wehet . Man muß es denn lieber niederbrennen laſſen ,
und nur für die nahe ſtehenden Gebäude ſorgen .

S5 44295

Dieſes iſt allemal nothwendig , mehr für die noch
nicht brennenden Gebäude zu ſorgen , als für die , welche
ſchon brennen , und wahrſcheinlich nicht mehr zu retten

ſind . Jene müſſen alſo naß erhalten , und die Dächer
mit Menſchen und naſſen Tüchern beſekt , auch die Sprü -
Ken darauf gerichtet werden .

63 . 20 )

Für die Sicherheit geretteter Mobilien iſt gleichfalls
Vorſorge erforderlich . Sie müſſen an einen ſicheren und
tronen Ort gebracht und Wachen dabey geſtellet werden .
Es iſt eine heilſame Verordnung in hieſigen Landen , daß
dazu vorzüglich die Landſoldaten , die ſich in voller Mon -

dirung mit Ober : und Untergewehr beym Feuer anzufin /
den haben , gebraucht werden können . Man weis als ?

denn , daß es ordentlich zugeht . Man weis an wen man

ſich allenfalls zu halten hat .

GE 21 :

Was ſonſt beym Feuer zu beobachten iſt , beruhet
auf allgemeinen Grundſäßen , wobey die Döxfex nichts

F 2 bes
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beſonders haben , und was etwa das Locale nöthig macht ,

wird jedem Beamten ſeine Einſicht und Erfahrung an

die Hand geben . Nur muß ich nochmals anrathen , wenn

neue Hülfe ankömmt , ja diejenigen die zuerſt gearbeitet

haben und nun ermüdet ſind , ablöſen zu laſſen . Man

muß für deren Geſundheit auch ſorgen , und es iſt wol

geſchehen , daß einer beym Feuerlöſchen aus überſpannten

Dienſteifer ſeine Geſundheit unwiderbringlich verloren hat .

CG; 22 .

Wenn nun endlich drittens das Feuer gelöſchet und

vie Gebäude niedergebrannt ſind , ſo werden ſich die aus ?

wärtigen Auxiliaren nach und nach verlaufen . Ehe ſol ?

< es geſchiehet , muß ein Amtsunterbedienter bekannt ma ?

chen , ( und die auswärtigen Bauermeiſter müſſen mit dar

über halten ) daß ein Jeder ſeine ledernen Eimer und ſon ?

ſtige Feuer : Geräthſchaften jenen einhändige , damit er

hernach im Stande ſey , Felbige in einer Quantität an

einen Aszeordneten ver Auswärtigen abzuliefern . Ge :

meiniglich gehen bey ſolchen Gelegenheiten lederne Ei -

mer verloren . Geſchiehet das , ſo iſt es billig , daß die

Gemeinde , wo das Feuer geweſen , die fehlenden Eimer

promt bezahle . Um aber dieſe Erſekung zu erhalten , iſt

jene ordnungsmäßige Ablieferung nötchig . Eben ſo muß

auch der den Sprüßen und andern Feuergeräthſchaften

zugefügte Schaden promt erſeßet werden . Die Nachba :

ren ſcheuen ſich ſonſt , dergleichen künftig mitzubringen .

82. 17. . 37
;

Wenn das Feuer gelöſchet iſt , ſo gehört es ſich , daß

bey den Schutt Wachen kommen , und damit einige Tage

cons
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eontinuiret werde . Man darf hiebey ja nicht zu ſicher

ſeyn . Man hat Beyſpiele , daß noch einige Wochen

nachher in den Kellern glimmende Kohlen gefunden wor ?

den . Mannichtnal iſt dadurch eine neue Feuersbrunſt

entſtanden , und da man ihren Urſprung nicht gewuſt ,

hat man geglaubt , daß das Feuer von böſen Leuten oder

Mordbrennern angelegt ſey .

667248

Die Aufräumung des Schuttes muß ſobald als msg ?

lich und unter gehöriger Aufſicht geſchehen , damit Sachen

von Werth , Gold , Silber u. d. gl . die etwa gefunden

werden , an den rechten Herrn wieder kommen .

CG; 25 .

Die Fürſorge für die Abgebrannten wird ohnehin

jede Obrigkeit ſich zur Pflicht machen . Brandbriefe zum

Betteln dürfen aus weiſen Gründen in hieſigen Landen

weder von Beamten , noch Predigern , noch ſonſt Jemon :

den ertheilet werden . Daß aber die Obrigkeit an die be :

nachbarten Aemter und Gerichte ſchreibe , ſelbige mit

Schilderung des Nothſtandes vermöge , in ihrem Gerichts :

bezirk freywillige Sammlungen , beſonders von Lebens :

mitteln , Kleidungsſtüen , Fourage , zu veranlaſſen , daß

alle dieſe Sachen an einen mit obrigkeitlichen Zeugniſſen

verſehenen Mann für die Abgebrannten abgeliefert wer :

den ; alles dieſes iſt der guten Ordnung gemäß, und wird

auch an vielen Orten beobachtet , wodurch man dann ver ?

hütet , daß nicht Betrieger ſolche Gelegenheit nußen und

unter . dem erdichteten Vorwand erlittenen Brandes der

Nachbarſchaft beſchwerlich fallen . Wer alſo von den

. 3 Abs
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Abgebrannten ohne obrigkeitliche Beſcheinigung bettelt ,
und ſolche Wohlthat zu erhaſchen ſucht , muß unabbittlich
mit Gefängniß beſtraft werden .

G: 26 .

Die vortrefliche Einrichtung unſer Brand - Aſſecura -

tions : Caſſe iſt bekannt , ſo bekannt , daß auch der ſorgloſe

Landmann mit dem Inſtitut ſehr zufrieden iſt , und we -

nigſtens in hieſiger Gegend bey Verbeſſerung ſeiner Ge -

bäude die Erhöhung der ſubſcribirten Summe wünſcht .
Die Obrigkeit hat freylich hiebey Vorſicht anzuwenden ,

daß der wahre Werth nicht überſchritten werde , doch

muß ſie auch den Unterthanen durch Sportuliren und

andre Umſtände es nicht zu ſauer machen *) . Ich führe
dieſes hier nur beyläufig an . Die Gelder erfolgen alle ;

mal aufs promteſte , und nun muß der Beamte für eine

zweckdienliche Verwendung ſorgen , und gleichſam ihr
Vormund ſeyn . Dahin gehört denn auch

8,428

Die Pflicht , die neuen Gebäude mit hinlänglichen
Zwiſchenräumen regelmäßig und ſo anlegen zu laſſen , daß
die künftige Feuersgefahr vermindert werde . Das Lo-

vale ,

* ) Im Fürſtenthum Lüneburg iſt es den Beamten ,
Gerichts - Obrigkeiten und Gerichtshaltern durch das
AUusſchreiben vom 1r9ten März 1781 . ausdrücklich
unterſagt worden , Gebühren für das Ein oder Um-
ſchreiben der Gebäude bey der Brandcaſſe anzu -
ſeen . A57d. : 50.
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cale , eigene Einſicht und Zuziehung erfahrner Oekono :

men und Architekten wird ihm hiebey zu Hülfe kommen . *)

HS .

* ) In verſchiedenen Gegenden würden wahrſcheinlich

auch auf den Dörfern Ziegeldächer ohne große Vers

mehrung der Koſten angelegt werden können , wenn

nur der gute Landmann ſich nicht durch gar zu

viele Vorurtheile irre leiten lieſſe , wovon noch kürz /

lich zu Wettmar in der Amtsvoigtey Burgwedel
ſich das ſonderbare Beyſpiel zeigte , daß man einem

Einwohner der ſein wiedererbauetes vorhin abge :

branntes Haus mit Ziegeln bedeEte , dieſe löbliche

Vorſicht zum Hochmuthe anrechnete , und ihn des ?

halb ſehr verhöhnte .

% o aber aus einer oder der anderen Urſache ,

keine Verminderung der Feuers8g3efahr durch Ziegel :

dächer möglich zu machen wäre , da dürften viel ?

leicht die Mittel nachzuahmen ſeyn , welche der

Landſchaftliche Rendant Herzberg zu Breslau

vorgeſchlagen hat , um den Strohdächern mehr Wi -

derſtand gegen das Anzünden zu geben .

- Es wird nemlich fetter Lehm oder Thon in Salz ?

waſſer aufgelöſet , bis daraus ein dünner Brey ent ?

ſteht , mit welchem man das Strohdachy begieſſet .
Gleich nachher , wenn dieſer Guß noch naß iſt , wird

ſcharfer Sand dünne aufgeworfen , und wenn alles

trocken geworden , erwehnter Ueberzug mit einer

dünnen Miſchung aus Kalk , ſaurer Milch und

Eyern etlichemal übergoſſen . Dieſe Zubereitung

ſoll nicht allein das Eindringen der Näſſe und die

damit verbundene Fäulniß verhindern , ſondern auch

ein ſolches Dach völlig vor dem Angriffe des Flug ?

feuers ſichern , und wenigſtens auf einige Zeit den

Augbruch der Flamme hemmen .

Ein Strohdach 48 Fuß lang , 48 Fuß breit , und G
36 Fuß in Sparren hoch , auf obige Art zu über ?

ziehen , erfordert ohngefehr 30 Rthlr . Koſten .

F 4 S .
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Was endlich noc < das Inquiriren auf den Thäter ,
falls es wahrſcheinlich iſt , daß das Feuer angelegt ſey ,
Und die dabey zu beohachtende Vorſicht und Promtitüde
anbetrift , ſo wird jeder Richter , dem die Criminal / Ge:
richtsbarkeit anvertrauet iſt , auch alles fennen , was er
Zu beobachten hat . Selten weis man , woher das Feuer
entſtanden , und dann ſoll es immer von Mordbrennern
angelegt ſeyn . Der Richter muß alſo die vielen alsdann
entſtandenen Gerüchte vorſichtig und mit Beurtheilung
nuken , * )

2)

Ich

S . Rrünirzens Encyklopedie unter dem Worte
Dach . Sollte man nicht auch in Städten ( vom
Lande kann hierbey die Rede nicht ſeyn ) den Ver ?
ſuch machen , Dächer von dem in Schweden er :
fundenen vnverbrennbaren Steinpapier anzulegen ,da die neuerlich in Berlin öffentlich hiermit ange ;ſtellte Probe ſo gut ausgefallen iſt ?

Wegen anderer Vorſichtsmittel die bey dem Er- /
bauen neuer Gebäude gegen Feuersgefahr zu beob -
achten ſind , finden ſich Vorſchläge in des Hrn . Doct.
Glaſers Preisſchrift von Verbeſſerung der Feuer :
löſchungs - Anſtalten .

S . Hannoveriſches Magazin von 1775 .
4 , 5. H.

Hiebey hätte man inſonderheit die zu Petersburg
gemachte Entdeung von gewiſſen Materialien ,
die in Verbindung mit einander ſich entzünden , zu
Herzen zu nehmen ; eine EntdeEFung , die wenn ſie
einige Jahre früher geſchehen wäre , vielleicht einer
Anzahl Unglüklichen das Leben gerettet hätte , die
wegen eines Brandes auf dem Schiffswerfte zu

Breſt
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I < ſchlieſſe hiemit dieſen unvollkommnen Entwurf ,

und unterwerfe ihn der Prüfung einſichtsvoller Männer .

Wenigſtens hoffe ich , da er auf Erfahrungen gebauet iſt ,

daß er nicht ganz ohne Nuken ſeyn werde . Vielleicht
werden andre dadurch ermuntert , ihre Gedanken und Er -

fahrungen zu Beförderung dieſes wichtigen Gegenſtandes
bekannt zu machen .

» IH ÄLL0 T ZZ

I .

Nachricht von der kürzlich verbeſſerten

Einrichtung der Ritter - Akademie zu

Lüneburg .

IV : faſt in allen andern Einrichtungen , ſo iſt auch bey

den pädagogiſchen Anſtalten voreilende Neuerungs :

ſucht oft eben ſo nachtheilig als ſtarre Anhänglichkeit an

veralteten Gebräuchen . Wenn jene gleich der Müce je

dem Lichte flüchtig zueilt , es ſey der ſanfte reine Glanz

einer Wachskerze oder die dampfende Flamme einer Trahn :

lampe , und alsdann nicht ſelten gelähmt zu Boden fällt 3
ſo gleicht dieſe hingegen dem Wanderer , der auf ſandigten

Um ;

Breſt , der wahrſcheinlich eine ſolche von ſelbſt ent :
ſtandene Entzündung zur Urſache . hatte , unter den
Händen des Scharfrichters ſtarben . Ich halte mich
überzeugt , daß es mehrere dergleichen noch unbe
kannte Miſchungen in der Natur giebt , deren In -
gredienzen ſich in den Häuſern des Landmanns viel ;
leicht oft bey einander befinden , 0 d :7

F 5
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Umwegen durc< Dornen und Diſteln umherwandelt , ohne

dem Beyſpiel des Klügern zu folgen , den er auf einen

kürzern Fußſteige durch lachende Gefilde ſein Ziel errei :

< en ſieht .

Die Mittelſtraße führt auch hier am ſicherſten .

Wer aufmerkſam auf jeden Verbeſſerungs/Vorſchlag mit

kalter Unpartheylichkeit die Empfehlung des Neuen , die

Vertheidigung des Alten prüft , angeſtellte Verſuche mit

ihren Folgen ſorgfältig beobachtet , nach der Verſchieden ?

heit des Zwecks und der Localität den Nulen der Nach -

ahmung abwägt , und dann das . Brauchbare von dem Ent :

behrlichen , Ueberflüßigen und Schädlichen abſondert , der

darf gewiß hoffen , andere bald unbeſchädigt wieder einzu ?

hohlen , die mit großen Reformations : Schritten voll von

Beulen und Wunden einen Vorſprung gemacht haben .

Mit der feſten Zuverſicht , daß eben dies auch auf

die kürzlich verbeſſerte Einrichtungen der Ritter/Academie

zu Lüneburg Anwendung finden werde , geben wir von

denſelben hiedurch umſtändliche Nachricht .

Gleich nach erhaltener Ober/Aufſicht über dieſe wich :

tige Anſtalt erforſchten Sr . Excell . der Herr Landſchafts :

Director von Bülow nebſt dem Hrn . Ausreiter von 80 !

denberg mit unermüdet thätigen Eifer die dabey einge :

tretene Mängel . Ueber die Mittel ſolchen abzuhelfen ,

wurden eigene und fremde Vorſchläge mit ſcharfſichtigſter

Sorgfalt geſammlet , und nachdem der Herr Commerzrath

Höpfner das Nöthige zu der angeordneten Viſitation

vorbereitet hatte , ſo erfolgte ſolche im October 1786 .

Se . Excellenz der Herr Cammer : Präſident von Wenk -

ſtern
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ſtern dirigirten dieſes - wohlthätige Geſchäfte , und be -

würkten dadurch unter Zuziehung zweyer Repräſentanten

aus der Lüneburgiſchen Ritterſchaft , des Hrn . Landraths

von der Weyſe und des Herrn Oberhofmeiſters von

4,0hnhborſt , die glüflichen Verbeſſerungen , welche Se .

Majeſtät der König , dem entworfenen Plane gemäß , zu

beſtätigen geruht haben . Es iſt davon auf öffentliche

Veranſtaltung eine Nachricht gedruEt , aus der wir hie ;

mit einen Auszug liefern .

In dem Eingange derſelben werden die Reparaturen

angezeigt , die an dieſem alten und in ſeinen Grundmau -

ren ſo feſten Gebäude geſchehn ſind . Die gegenwärtige

Neformation hat zum ZweE : eine gute moraliſche und

phyſiſche Bildung , die Einführung einer beſſern Lehr ?

methode durch einen beſtimmten Curſus ( vorhin war er

ſchwankend , gutentheils zweyjährig ) und eine ſorgfältigere

Vertheilung der Eleven nach ihrer Beſtimmung und ihren

Fähigkeiten in verſchiedene Claſſen des wiſſenſchaftlichen

Unterrichts . Sie hat Rückſicht genommen auf die neue

lnſelßzung eines Lehrers der Fortification und Taktik , und

eines beſondern Schreib ! und Rechenmeiſters , auf die

Erweiterung der Bibliothek zum allgemeinen nüklichern

Gebrauch der Eleven , auf die Anſchaffung mehrerer ma -

thematiſcher Inſtrumente und des zur Naturlehre und

Naturgeſchichte erforderlichen Apparatus , auf bequemere

geſunde Wohnung , auf Veranſtaltungen zu beſſern und

unſchädlichen Vergnügungen in den Erholungsſtunden ,

Verminderung der Koſten des Aufenthalts , auf Anwen

dung neuer Hülfsmittel zur Ermunterung des Fleißes

und Veredlung der Sitten , auf die Entwerfung neuer

acade :
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acabemiſcher Geſeke und "eine beſſer geordnete Policey und
Deconomie des Inſtituts .

Hiernächſt handelt das xſte Capitel von dem Unter !

richt und der Lehr : /Methode . Die adeliche Jugend wird
in drey verſchiedene Beſtimmungen abgetheilt , nemlich

1) die Beſtimmung zum Civildienſt .

Bey dieſem ſieht man auf eine mehr ausgebreitete

Kenntniß gelehrter und lebender Sprachen , eine größere

Einſicht in die für dieſelbe gehörende Wiſſenſchaften , auf
die frühe Erweckung des Triebes zur anhaltenden Ue:

bung ' des Geiſtes und des Nachdenkens .

2 ) Das Militair .

Hier iſt man neben einer Auswahl der ihm nöthigen
Sprachen und Wiſſenſchaften darauf bedacht , eine ge-

wiſſe Stärke des Geiſtes , die den Eleven durch Entwik -

kelung der Kräfte des Körpers zu künftigen Unterneh :

mungen fähig macht , mittelſt Unterrichts in Leibes / Ue-

bungen hervorzubringen .

3) Der künftige Hofmann oder privatiſirende
OGekonom .

Eleven die ſich hiezu nach dem Verlangen ihrer El ?

tern oder Vormünder bilden ſollen , erhalten außer dem

Sprach - Unterrichte , auch in den auf ſolchen Zweck zu /

nächſt führenden Wiſſenſchaften Unterweiſung . Der sf ;

fentliche Unterricht in gleich unentbehrlichen Wiſſenſchaf :

ten iſt jedoch für ſämtliche Ordnungen völlig allgemein ,

und theilt ſich nur in einigen Lehrſtunden nach dem beſon -

dern Zwefe der Eleven ,

Zum



Zum allgemeinen Unterrichte gehören :
A. Ohne Unterſchied der Fähigkeit und der dars

nach angeordneten Claſſen ,

a) der Religions : Unterricht . Er iſt eben ſo ſehr

für das Herz als den Geiſt der Jugend eingerichtet , und

die Lehren der chriſtlichen und philoſophiſchen Moral wer ?

den damit verbunden . Eine kurze Ueberſicht der Reli ?

gionsgeſchichte wird voran geſchi >t . Hiebey ſekt man

eine gute Kenntniß der Grundwahrheiten der Religion

ſchon voraus 3 indeſſen wird auch für diejenigen , die noch

in den erſten Kenntniſſen zurück ſind , durc < Privat ; Un -

terricht geſorgt .

b ) Naturgeſchichte und Phyſik . Der für einen

anſchaulichen Unterricht erforderliche Apparatus wird aus

der Bibliothek/Caſſe angeſchafft .

c) Einleitung in die ſchönen Wiſſenſchaften .

B. T7ach der verſchiedenen Sähigkeit und Be ;

ſtimmung ( denn dem Militair und Dekonomen ſind ge;

wiſſe Wiſſenſchaften nöthig und in ſoferne allgemein , aber

nur in einem mindern Grade der Ausdehnung ) in zwey

oder drey Claſſen . Hieher gehört

a) Hiſtorie und Chronologie . Dieſe iſt eine der

wichtigſten Beſchäftigungen und wird in zwey Claſſen

gelehrt . Die ältere Univerſal : Hiſtorie mit möglichſter

Kürze und nur in den Theilen , aus deren , genaueren Ente:

wielung Nußen zu erwarten iſt , ausführlich umſtändli -

<er die europäiſche Staatengeſchichte , deutſche Reichsge -

ſchichte und die Braunſchweig - Lüneburgiſche Geſchichte ,

mit politiſchen und ſtatiſtiſchen Bemexkungen und brauch

bär
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bar fürs handelnde Leben ; für den künftigen Officier
aber auch beſonders in Hinſicht auf die mittlere Kriegs ?
geſchichte . Dabey wird für die Privat - Lectüre durch
Empfehlung der beſten Geſchichtſchreiber geſorgt.

b) Geographie verbunden mit Statiſtik ,

c) Lateiniſche Sprache , vorausgeſekt wird , daß der

angehende Akademiſt ſchon die leichteſten Schriftſteller
ohne ſonderlichen Anſtoß leſen könne , widrigenfalls ihm
mit außerordentlichen Stunden nachgeholfen wird . Man

ſucht den Unterricht möglichſt zu erleichtern und das Ge :

dächtniß nicht zu ſehr zu beſchweren . In den fär alle

Claſſen beſtimmten Stunden werden die alten Schrift
ſteller curſoriſch geleſen , in beſondern Stunden aber

nach den Fähigkeiten und Zwecken jeder Claſſe Uebungen
des Styls von allerley Art vorgenommen , und außerdem
in der zwoten die grammatiſchen Regeln eingeprägt .

d) Deutſche Sprache . Anweiſung zu Briefen und
Aufſätzen , als Relationen , Beſchreibungen , Schilderun ;
gen u, ſ. w.

€) Franzöſiſche Sprache wird von einem beſonders
dazu angeſtellten Lehrer nach doppelter Claſſen/Einrich /
tung für Schwächere und Stärkere gelehrt . In beſon
dern Converſations/Stunden werden auch franzöſiſche Zei -
tungen geleſen , und auch bey Tiſche und auf Spaziergän ;
gen hat der Eleve Gelegenheit zum Reden .

f ) Rede - Uebung , dieſe hat zum Zweck die Bildung
zu mündlichen Vorträgen , als bey Geſandſchaften , Land -
tagen u, | , w. und einen gefälligen Anſtand des Körpers .

g) |

|
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9) Mathematik ; nach doppelter Claſſe und mit exa !

minatoriſcher Wiederholung . Inſtrumente und Modelle

werden aus der Bibliothek : Caſſe angeſchafft .

Zum beſondern Unterricht gehören

A) für den künftigen Officier :
Fortification , Artillerie , Taktik und andere Zweige

der militairiſchen Wiſſenſchaften .

B) Für den zum Civil/Dienſt beſtimmten :

2) Römiſche Alterthümer . Zugleich die wichtigſten

Stücke der Mythologie . Zur genauern Kenntniß ein -

zelner Theile führt die Erklärung der lateiniſchen Schrift ;

ſteller und Anweiſung zur eigenen Lectüre .

b ) Litterair : Geſchichte , wobey der akademiſche Bü -

< her: Vorrath gebraucht und zur eigenen Belehrung alle

Gelegenheit gegeben wird .

Den zum gemeinen Unterricht beſtimmten öffentli :

< en Stunden darf ſich niemand unter dem Vorwande

daß er nicht ſtudiren wolle , entziehen ; doch wird man

von dieſer Regel zu Zeiten nach Verabredung mit den

Eltern eine Ausnahme machen . Für Privatiſſima

wird bezahlt an Honorario ,

von Einem für vier Stunden wöchentlich ,

quartaliter - : 9 Rthlr .

von zweyen : 122

von mehreren s LSE

Dem franzöſiſchen Sprachmeiſter von Einem

monathlich . : 2 Rthlr 16 ggr .

von mehreren ] : 3 Rthlr . -
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Die engliſche Sprache lehrt ein beſonders dazu bes

ſrellter Sprachmeiſter .

Einem monathlich für e 2 Rthlr .

Zweyen für ; ; ZO 5

Mehreren für 2 ; 46 . 8

Auch können die Eleven privatiſſime in der Rechts :

Gelehrſamkeit , in philoſophiſchen und militairiſchen Wiſe

ſenſchaften , im Zeichnen , der Heraldik u. ſ. f. Unterricht

bekommen . Dieſe Privatſtunden aber werden nicht ohne

vorherige Verabredung mit den Eltern und der Curato/ -

ren Einwilligung geſtattet . Keiner der Lehrer darf

über diejenige Wiſſenſchaft , die ein anderer öBffentlich

lehret , Privat/Unterricht geben .

Der Unterricht in Fechten und Tanzen wird unent :

geltlich und in der erſten Kunſt ſelbſt denen , die ſich noch

nie damit beſchäftigt haben , privatim frey ertheilt . Der

Tanzmeiſter bekömmt von denen , die noch nicht mit Nuz :

zen die öffentliche Stunden beſuchen können , von Einem

allein oder Zweyen monathlich 2 Rthlr . 16 ggr . , von

mehrern von jedem 1 Rthlr . Für den Privat - Unterricht

im Fechten bezahlt Einer monathlich 2 Rthlr . 16 ggr .

mehrere jeder für das Quartal x Rthlr . 16 ggr . Für

den Unterricht im Reiten , wöchentlich 4 Stunden , wird
alle halbe Jahr 12 Rthlr . bezahlt , und beym Antritt 16

ggr . für den Stallknecht , Auch wird in der Muſik pri -

vatim Unterricht gegeben .

Bey der wiſſenſchäftlichen Unterweiſung geht der

jährlich abwechſelnde Curſus von Michaelis zu Michae -

lis ; auf Oſtern iſt ein Abſchnitt zur Hälfte . In gewöhn :

lichen
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lichen Fällen ift es nöthig , daß der Eleve wenigſtens zwey

Jahre in dieſem Inſtitut bleibe , wenn der Zweck erreicht

werden ſoll .

In den untern Claſſen wird den höhern vorgearbei :

tet ; in jenen iſt mehr eine catechetiſche Methode , in den

obern mehr die ſcientifiſche . Beym ' Anfange jeder

Stunde wird das wichtigſte aus der vorigen examinato -

riſch wiederholt .

Das 2zte Capitel handelt von der Behandlung , Bil -

dung und Diſciplin der Akademiſten .

Wohnungen , Speiſe , Getränke und Wartung ſind

geſund und Standesmäßig , auf Ordnung der Akademi »

ſten in ihren Zimmern wird gehalten . Kunſt Uebungen

für den Körper , Spaziergänge nach benachbarten guten

Oerterxn werden in Freyſtunden geſtattet 3 zur feineren .

ſittlichen Bildung ſteht den Akademiſten der Zutritt zu

Geſellſchaften , Concerten , Bällen u. ſ, w. offen .

Bey der moraliſchen Bildung nimmt man auf die

verſchiedene Eigenthümlichkeit des Tempexaments Rück :

ſiht . Freyheiten und Vorzüge folgen auf Fleis und

Wohlverhalten 3; Untugenden ſucht man durch Einſchrän :

fung und mindere Diſtinction , durch Entfernung der

Reize zu Fehltritten , dur < Mäßigkeit , Beſchäftigung und

Aufſicht , und endlich durch Unterdrückung der Grund :

Quellen ſolcher Handlungen zu vertilgen . Man läßt

auch zwar die Jugend bey Unternehmungen , woraus kein

dauerhafter Schade entſpringt , und wobey man ſtets ent -

fernt ihren Gang beobachten kann , eigene Erfahrungen

machen , um den Schritt zur künftigen Lebensart , wo ſie

ſich allein überlaſſen ſind , unvermerkt an ihre gegenwär ?

( Annal , 48 St . ) G tige
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tige Laufbahn anzuſchlieſſen . Die Hofmeiſter beſuchen

ſie öfter auf ihren Stuben , um ihre Lectüre zu lenken . * )

Jedem ankommenden Akademiſten wird ein gedruck ;

tos Verzeichniß der Geſeke zugeſtellt . Außer den obigen

Ahndungen ſind noch folgende härtere Strafen :
Cloſter : oder Stubenarreſt ,

Carcerſtrafe ,

Abſonderung im Auditorio ,

und nach wiederholten Strafen :
Zurückſendung des Eleven zu den Seinigen .

Die Hofmeiſter halten zu Zeiten mit dem Inſpector

über das Educationsgeſchäfte Conferenzen , wobey die

Conduitenliſten nachgeſehn werden . Alle halbe Jahre iſt

eine Prüfung , und werden alsdenn die bisherigen ſchrift :

lichen Arbeiten vorgezeigt . Die Cenſur wird den Eltern

und Vormündern ungefordert zugeſchi >t .

Das dritte Capitel handelt von der Policey , Dekono :

mie und andern Einrichtungen .

Die Oberaufſicht haben , wie geſagt , der zeitige Herr

Landſchafts - Director und der Herr Ausreiter , welche alle :

mal zwey Herren vom Lüneburgiſchen Adel ſind , und in

dem Bezirk des Cloſters ſelbſt wohnen , Unter dieſen be-

ſorgt eine nähere Aufſicht der Inſpector , an den die Hof :

meiſter berichten , und der davon an die Obern referirt .

Dieſer dictirt mit Zuziehung der Hofmeiſter für ſich klei :

nere ,

* ) Alſo findet ſich hier auch das , was man an den

engliſchen Univerſitäten als einen Vorzug rühmt = -

Beyhülfe zum eigenen ſtudiren , nicht bloßer münd

licher Unterricht .
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nere , und nach geſchehenen Bericht an die Herrn Cura ?

toren größere Strafen , führt die Correſpondenz mit den

Eltern , erhebt die Gelder und atteſtirt die Rechnungen .

Will man den Eleven auch die Rechnung ſelbſt führen

laſſen , um ihn zur eigenen Oekonomie zu gewöhnen , ſo

ſteht dies frey ; nur die Atteſtirung derſelben muß vom

Inſpector demohngeachtet geſchehen . Ohne ſein Vorwiſ ;

ſen darf ferner nichts ge oder verkauft , verſchenkt oder

veräuſſert werden . Er beſtimmt die Lectionen , und mit

Zuziehung der Eltern die Quote des Taſchengeldes . Die

ihm zugefügte Hofmeiſter führen die ſpecielle Aufſicht über

Sitten , Fleiß und Betragen der Eleven , und ſind bey

den Leibes/Exercitiis , als Reiten , Fechten u. f. w. gegen :

wärtig . Es wird nicht verſtattet , einen Hofmeiſter mit ?

zubringen . Auch iſt noch ein Pedell , welcher auf Rein ?

lichfeit , Licht , Feurung und die Aufwärter achtet ; bey

der Zureichlichkeit der leztern darf kein Bedienter mitge :

bracht werden .

Der Lehrer ſind achte . Herr Rath Gebhardi lehrt

die Europäiſche Staaten ! , Braunſchweig : Lüneburgiſche

und deutſche Reichsgeſchichte , die Matheſis in der erſten

Claſſe , und Naturgeſchichte nebſt Phyſik . Die Mathes

matik in der zwoten Claſſe nebſt den militairiſchen Wiſe

ſenſchaften lehrt der Herr Rittmeiſter B7üuller 3; der Herr

Inſpector Havemann die lateiniſche Sprache , in der ers

ſten Claſſe römiſche Alterthümer und Litterair : Geſchichte .

Der erſte Hofmziſter lehrt Theologie , beſorgt die dritte lac

teiniſche , erſte deutſche und geographiſche Claſſe , und trägt

die Einleitung in die ſchönen Wiſſenſchaften vor 3 der ate

Hofmeiſter unterweiſet die zweyte lateiniſche Claſſe , lehrt

G 2 alte
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alte Geſchichte und Anfangsgründe der Geographie , det

übrigen Unterricht in Sprachen , Rechnen und Schreiben

ertheilen beſondere Lehrer .

Bey der Aufnahme erwartet man von den Eltern

einen ſchriftlichen Aufſat von dem Character , Unterricht ,

den bisherigen Behandlungen , der moraliſchen und phy ?

ſiſchen Erziehungsmethode , und endlich der Lebensart

woran ihre Kinder bisher gewöhnt ſind 3 überdem ein

Verzeichniß der mitgebrachten Sachen , welches zu gewiſ :

ſen Zeiten von den Hofmeiſtern nachgeſehn wird .

Nun folgk ein Detail der erforderlichen Wäſche und

Kleidungen . Bey Krankheiten iſt für nöthige Pflege ge:

ſorgt .

Zwölfe aus dem Herzogthum Lüneburg genieſſen

jeder vier Jahre hindurch völlig freyen Unterhalt , jedoch

wenn zwey Brüder zugleich da ſind , bezahlt einer von

ihnen die halbe Penſion . Auſſer jenen zwölfen bezahlen

Landeskinder 150 Rthlr . Penſion , Auswärtige die nicht

aus den hannöverſchen Landen gebürtig ſind , 200 Nthlr .

dafür hat jeder freye Aufwartung , Stube und Kammer ,

Wärme , Licht , Wäſche , Bette , Unterricht in Wiſſenſchaf

ten und Leibes - Uebungen , ( auſſer im Reiten ) zum Früh ?

ſtü > Semmel , Mittags und Abendtiſch und Bier . Ges

wöhnlich wohnen zwey Eleven , ſo wie ſie ſich am beſten

zuſammen ſchien , auf einer Stube ; doch hat jeder ſeine

eigene Kammer und ſein beſonderes Bette mit Matraken

und einer leichten De > e .

Der Tiſch enthält Mittags vier , Abends drey Schüſs

feln , An demſelben eſſen auch die Lehrer und Aufſeher,
und
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und zu Zeiten unerwartet ſelbſt die Herren Curatoren .

Alles iſt in einem Gebäude 3 Speiſeſaal , Auditoria , Tanz

und Fechtböden ſind nahe bey einander .

Wegen des Details der Ausgaben müſſen wir aber :

mals auf die gedruckte Nachricht verweiſen . Nur fole

gende im Ganzen gemachte Berechnung deſſen , was ein

auswärtiger Akademiſt etwa jährlich hier verunkoſtet , wol ?

len wir ausziehn :

Tr) Penſion : 5 200 Rthlr .

2) Kleidung und Chauſſure 1) 80 -/

3 ) Taſchengeld wöchentlich 12 ggr . 26 €

4) Unterricht im Reiten ; 24 *

5) Neujahrs : und Chorgeld 7 . 0 .

6 ) Ofenheizer 3 : :

») Friſeur 3 |N 3 8 /

344 Rthlr .

Rechnet man hiezu für das Entreegeld und für Privat :

ſtunden noch ein Anſehnliches , ſo kann doch der Betrag

der ſämtlichen Koſten für einen Auswärtigen ſich ſchwer ?

lich über 400 Rthlr . belaufen , welches für eine ſolche Ers

ziehung und Unterricht in der That wenig iſt .

Um Gleichheit zu erhalten wird keine Beſeßung der

Kleider erlaubt , ſondern es iſt eine Uniform mit Cpaulet,
wobey Rsc >e und Beinkleider von bleu de Roi und weiße

Weſten von Tuch oder andern Zeuge ſind , feſtgeſekt.

Sie koſtet mit Inbegriff des Macherlohns , des Huts und

der Cocarde 21 Rthlr . 16 ggr .

Den Akademiſten darf gar nicht creditirt werden .

G 3 Fe ?
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Ferien ſind nur in den Hundestagen vom 9gten Ju !

lius bis zum 5ten Auguſt , und acht Tage um Weihnach ?

ten und um Oſtern . Doch wird auch denen , welche in

den Hundestagen hier bleiben , einiger Unterricht gegeben .

Von den gedruckten Geſetzen , welche den angehen ?

den Akademiſten eingehändigt werden , können wir nur

die Rubriken hieher ſeen .
4

Erſter Abſchnitt , allgemeine Pflichten .

Zweyter Abſchnitt , von feſtgeſeßten und willkührli -

< en Beſchäftigungen .

Dritter Abſchnitt , Polizey und Oekonomie - Vor?
ſchriſten .

Vierter Abſchnitt , Subordination und Cenſur .

Fünfter Abſchnitt , Belohnungen und Strafen .

Um unſern Leſern eine anſchauliche Darſtellung von

dem Unterricht , inſonderheit der Eintheilung der Zeit zu

verſchaffen , liefern wir ihnen hier einen der beiden Le:

ctions/Verzeichniſſe , nemlich den von Oſtern auf Michae :

lis . Die ſicherſte Empfehlung des Inſtituts wird jedoch

die ſeyn , wenn Eltern und Vormünder hieher kommen

und mit eigenen Augen ſehen , wie der thätige Geiſt des

Oberhaupts dieſer Anſtalt durch alle Glieder und Räder

der ganzen Maſchine würkt !

Wir dürfen alsdenn gewiß hoffen , daß dieſe alte be:

rühmte Ritterſchule , in der fo viele große Miniſter und

Feldherrn den Grund ihrer erſten Bildung gelegt haben ,

ain der ſo manche berühmte Lehrer geſtanden , ( als : Pfef ;

finger , Lohmayer , die beiden Gebhardt , Jugler ,
u.
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v. . ) nunmehr , nachdem ſie mit ihrem Zeitalter wieder

vorwärts gerüt iſt , und mit demſelben gleichen Schritt

hält , ſich auch in Anſehung ihres äußern Glanzes wiedev /

um verjüngen werde .

Wenn wir die alte Kloſterſchule des Kloſters St .

Michaelis zu der nachmals 1655 . daraus geſtifteten Rit ?

terakademie hinzurechnen , ſo möchten wenige Schulen ſich

eines höhern Alters rühmen können . Denn ſchon im

xxten Jahrhundert erhielt hier der wendiſche Fürſt Gott :

ſchalk Unterricht in der chriſtlichen Religion , die er nach ?

mals in ſeinen Staaten ſelbſt lehrte und verbreitete .

Wir behalten uns vor , die Geſchichte dieſes wichtigen

Kloſters , welches in die politiſche und Religionsgeſchichte

nicht allein der Braunſchweig - /Lüneburgiſchen Länder , ſon ?

dern auch des ganzen Niederſachſens ſo ſehr verwebt iſt ,

beſonders aber für die Landſchaftliche Verfaſſung des Für ?

ſtenthums , als erſter Landſtand ſo vieles Intereſſe hat , in

einem der nächſten Stücke unſerer Annalen zu liefern ,

G 4 Lections -

INR IEERN
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Lections - Verzeichniß

von

bis

Montag . Dienſtag . | | Mittewochen, .

Unterricht im Reiten . | Unterricht im Reiten . | Unterricht im Reiten .

ſte latein . Claſſe lieſet
Livius oder Tacitus .

Die zte ' Plin , Brie:
fe oder Terentius .

Die 3te Aurel , Vi -
ctor oder Cäſar .

Alle haben Theologie ,

Lſte und zte lat . Claſſe
machen Ausarbeitung ,

Die Militares haben
Unterricht in der Fortiy
fication nach Struen !
ſee , abwechſelnd mit
Civil -Baukunſt nach
Penther .

iſte lat . Cl. lieſer Cice /
ron . Reden od. deſſ . phi -5
loſ . Bücher ,u, Sueton .

Die übrigen haben
Unterricht im Reißen .

Erſte und 2te latein .
Claſſe machen Riſſe .

Die 2te hat frey .

Erſte lateiniſche Claſſe
hat frey , die übrigen
machen Riſſe .

Erſte hiſtor . Claſſe hört
europäiſche Staatenge !
ſchichte nach Meuſel .

Die zte alte Geſch .
nach Schroeckh .

Erſte lateiniſche Claſſe
lieſet Livins oder Tacit ,

Die 2te Plin . Bries -
fe und Terentius .

Die zte Aurel , Vis
ctor odex Cäſar .

Erſte hiſtoriſche Claſſe
hört europäiſche Staa :

tengeſchichtenach Meu

ſel .
Die 2te alte Ge :

ſchichte nachSchroeckh .

Alle beſuchen den Fechtboden .

Alle hören Naturgeſchichte nach Blumenbach, | 1ſte math . Claſſe hört
und Naturlehre nach
wechſelnd .

Erxleben , jährlich ab: Mathein . nach Wolf .
2zte nach Häſeler .

rſte franzöſiſche Claſſe
lieſet Molliere und Mar-
montels ContesMoraux .

Die 2te hat Unter :
richt im Tanzen .

rſte franzöſiſche Claſſe
übt ſich im Tanzen .

Die 2zte lieſet amul .

pbilol . Telem . oder Vil -
laume hitt . de homme . |

Alle hören Braunſchw .
Lüneb . Geſchichte nach
Steffens , und teutſche
Reichsgeſch . nach Püt :
ter , jährl . abwechſelnd .

rſte franzö . Claſſe hat
Unterricht im Tanzen .

Die zte im franzöſ .
Seyl .

Iſte franzsſ . Claſſe hat
Unterweiſ . im Styl

Die 2te beſucht den

Tanzboden .

Unterricht im Reiten .

Iſte teutſche Claſſe hat

8 [ Unterweiſung im Styl .
Die zteim Rechnen

[ und Schreiben .

tſte reutſche Ciaſſe wird
im Rechn . 1. Schreiben

und die 2teim teut :
ſchen Styl unterrichtet .

Meßübungen .
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von Oſkern bis Michaelis .

Donnerſiag - | PFreytag . | Sonnabend ,

Unterricht im Reiten . | Unterricht im Reiten. | Unterricht im Reiten .

rſte latein . Claſſe lieſet | xſte latein . Claſſe lieſet
Horaz oder Virgil . Horaz oder Virgil .

Die 2zte Ovids Ver : Die 2te den rele; . -, | wandl . . leichteStücke | ſtius , od. leichte Stücke
lie haben Theologie . aus andern Dichtern . |a. ein. andernGeſchicht ; :

Die zte den Eutropiſchreiber od. d. Cicero .
oder Phädrus , Die zte hat Unterr .

in der lat . Grammatik ,

iſie und zte lateiniſche ] 1ſte u. 2te lat . Claſſe hören Römiſche Alter :

Claſſe macht Riſſe . | thümer nach Cellar , undGeſch . d. Gelehr :
Die 2te lieſet Ovids ſamPeit nachCſchenburg ,jährlich abwechſelnd .

Berwandl . und leichte ] DieMilitares haben Unterr . in d. Fortif . nach
Stü > e a. a. Dichtern . | Struenſee, ; abwechſ . m.Civ. Bauk . nachPenther, .

iſte lat . Cl. lieſetCicero !
nis Reden und philoſ ,
Bücher , oder Sueton ,

Die 2te Salluſt . od. |Erſte hiſtoriſche Claſſe hört europäiſche Staa !

leichte Stücke a .e. and . | tengeſchichte nach Meuſel .
Geſchichtſchr . o. d. Cic. | Die zte die alte Geſchichte nach Schroeckh .

DieMilit . habenUn :
terr . in dev Fortific , ab

wechſ . mit Civ . Bauk .

[ ſte mathem .Claſſe hört Mathem . nach Wolf. | Alle beſuchen den
Die zte nach Häſeler . Fechtboden .

Erſte geographiſche - Claſſe hat Geographie .] Alle hören Einleitung
Statiſtik nach Büſching , in die ſchönen Wiſſen :

Die zte die Anfang8gr . der Geographie . | ſchaften v. Eſchenburg .

Wie am Montage in| Wie am Dienſtage in |Wie am Mittewochen

derſelben Stunde . | derſelben Stunde . | in derſelben Stunde ,

Iſte franzöſ . Claſſe hat] rſte franz . Claſſe hat
Declamationsübung . | Converſationsſtunde . | Wie am Mittewochen

Die 2te Converſa ! | Die 2te AG
1; derſelben Stunde .

tionsſtunde . tionsübung .

Wie am Montage | Wie am Dienſtage in| Wie am Mittewochen
in derſelben Stunde . derſelben Stunde . | in derſelben Stunde ,

Nach Beſchoſfenheu der Umſtände und Anzahl der Akademjien wechſeln
Fecht - und Reitſtunden ſo mit einander ab, daß in jede Reitſtunde nicht
mehr ais 5 Fotmmen , y,d. Nugen d, Unterrichts nicht verfehlt werden kann ,
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IV .

Handlung und Manufacturen ,

1) Leinwandshandel in Einbeck ,

Der Leinwandshandel wird ſeit einigen Jahren in

und um Einbeck ſehr ſtark betrieben = und man könnte

aus ſichern Berechnungen leicht darthun , daß in dieſer

Stadt und in den nahe liegenden Flecken Salzderbel :

den , Markoldendorf und Greene , jährlich für mehr

als zweyhundert und zwanzigtauſend Thaler von

dieſer Waare eingekauft und in die Fremde verſandt wer ?

den . Auf die Stadt Einbeck mögte von dieſer Summa

wol etwas mehr als die Hälfte fallen . Einige unſerer

Kaufleute handeln damit auf ihre eigene Rechnung , und

machen zum Theil davon Verſendungen nach Holland ,

Spanien , Frankreich u. ſ, w. Andere kaufen für aus :

wärtige Handelsleute ein , und nehmen von jeder Stiege

oder jedem Scho > eine gewiſſe Proviſion für ihre Bemü -

hung . Ein großer Theil des Leinewands iſt noch greis ,

und wird in hieſiger Gegend zum großen Nuken der Land ?

leute erſt gebleicht . Das Leinwand , welches aus dem

Chur : Braunſchweig/Lüneburgiſchen hieher auf die Legge

gebracht werden muß , macht nur etwa ein Viertel des

" ganzen Handels aus . Das übrige liefern die nahe an ;

gränzenden Länder .

Von dem , was hier binnen zwey Jahren auf die

Segge zur Schau gebracht worden , will man folgende au ?

thentiſche Berechnung herſekzen :
em
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Vom 1ſien Julius 1784 . bis dahin 1785 . ſind auf

der Legge in Einbeck zur Shav gebracht .

Stück : /Brei Elten :; Werth
Sortement . zahl | te | zahl | Rthlr .[m.

Gebleicht flächſenLeinw. 7584 | 7 251680 10664 | 31

Greis Leinwand 2865 | 125 | 270900 | |

Grobes heden Leinw . | 126 | 175 “ ZIG E
Summa [ 10575 | [431210] 36382 | 23

Vom uſten Julius 1785 . bis dahin 1786 . find auf

der Legge zu Einbeck zur Schau gebracht .

Stück : | Brei Ellen : | Werth

zahl | te zahl | Rthlr . | m.

Gebleicht flächſenLeinw. | 9832 | TI

Greis Leinwand ! 2576 | 155 | 236340])
Grobes heden Leinw . 137 | 155 9320| )

Sortement .

“ Summa 112545 | = 442300 | 37210/27 |

2) Regiſter - Extracte von den Leggen zu Münden,

Hedemünden und Hoyq «

Zur Beurtheilung der Wichtigkeit unſer einländiſchen

Linnenweberey und des damit verbundenen Handels , - fü

gen wir den vorſtehenden noch zwey andere Regiſter / Ex?

tracte , von dem Linnen bey , welches auf den angeordne “

ten Leggen zu Münden , Hedemünden und Hoya , inner :

halb Jahrsfriſt gezeichnet worden .

Au
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Auf der Linnenlegge zu Bfünden , und der Neben ?

ſegge zu Hedemünden ſind zur Schau gebracht und . ge

zeichnet worden , vom xſten Jun , 1786 . bis den lezten

May 1787 .

Ellen | SchoFe

7) An gebleichten Linnen X breit 140220 | 2337

2) An greiſen flächſ . Linnen 175 breit/104850 | 1747

3) An greiſen flächſenen 155 breit . | 40280 | 6715

4) An hedenen Linnen 175 breit 413895 | 68983

Ueberhaupt 1699245 | 1165475

Auf der Linnenlegge zu Hoys ſind zur Schau ge?

bracht und gezeichnet worden vom xſten Jul . 1786 . bis

dahin 1787 .

Kine
Stü >

5228 | 78

T631I14 | 1712

x) An flächſen Linnen 1575 Ellen breit

2) An halbflächſen Linnen 155 Elle breit

Ueberhaupt [45%329 1790

Unter dem Linnen welches zu Hoya gezeichnet wor !

den , befanden ſich an flächſen Linnen , von der beſten Sorte

34, von der zweyten 30, von der dritten 4, und Schmal :

band 10 Stück . An halbflächſen Lingen , von der beſten

Sorte 113 , von der zweyten 273 , von der dritten 695 ,

von der vierten 333 , von geringeren Sorten 223 , vo

Schmalband 75 .
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In dem Jahrgänge vom xſten Jul , 1785 . bis dahin

1786 . waren an genannten Orte zur Schau gebracht

1326 Stück , folglich in dem leztverfloſſenem Jahre

464 Stü > mehr als in dem vorhergegangenen .

Bey der Einbeckſchen Legge betrug der Unterſchied

laut der davon mitgetheilten Extracte 1970 Stüc , mite

hin zeigt ſich der leztjährigen hohen Flachspreiſe ohnerach :

tet , dennoch eine Zunahme der einländiſchen Linnenwe -

berey .

*
H

*

Unter den vielen Fächern woraus gründliche Landes

kenntniß geſchöpft werden muß , nehmen die einheimiſchen

Gewerbe einen vorzüglichen . Plas ein , wir laſſen deshalb

gegenwärtig noch folgen ;

3) Wer-

SEE NRardt haar enaIHE DHEGEASTA LLE ed
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3) Berzeichniß der in Einbeck im Jahre 1785 ,

GQ| | Länge | | Preis
A) Wollen : Manu ? = eines | eines | Summa

facturen . = | Stücks ' Stüc >s .

= |
Rthl | . | | Rthlr . | m.

Kirſey s 67407/48 ) 1 DO | 60

Flanell 2 breit 459 | | 75 1! 80| | 18 |--| | 8262

Challong :
172 :81 14 "| =| | 2402

Soy : 149| 40| | 8 18|| 12663

Raſch ; 822 40 I8| | 6165

Searges : 42| 35 DEN ZES

Droguetts ; 224 70 ! 74! 10 |--| | 2240 |
Boyen und Fries 12| | 702 74| | 18 | =| 216 |
Geſtreifte halb wol !

lene und halb lin :

nene Flanelles br. | | 328 5011. 37. | = | 22,96

Summa | [ 2220 Stück | | = | =| | ſ233123 |

Hierzu kommen : |
Gewebte wollene |

Strümpfe ! 1000 Paar | | - - - 127119 51833 /
Gewebte Weſten

und Beinkleider 60 Stü 24 5811 15: 0

240455
Totale der Wollen : u. Leinen : Manuf . 27434 Rthl , 26 mg.

|
|
|
|
|
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verfertigten Wollen - und Leinen - Waaren .

Preis
B) Leinen ? einer |

Manufactu - |Ellen ! | Elle im Manufacturiſten An “

ren zu 3 und| | zahl . | Durch ? | | und deren Gehülfen , | zahl |

ZEBreite . ſchnitt .
b.Rthl . m. | |

Tuch - und Flanellmacher | 9 |,
Betteparchen Zeug ? und Raſchmacher | 21 |

und Drell | | 500 Geſellen ; 58

( Lehrburſche : g |

Faconirt. oder Tuchſcheerer : I |
bunt . Lein / Schönfärber 2 I

wand 540 | Gehülfen : Z |
Meiſter die in Wolle und |

Geſtreiftes '| Leinwand arbeiten IM |

Schürzen ? ' Walkemüller : 2 | |

Leinwand | | 120 Strumpfweber : 3 /

Geſellen : T ſ/

Gebleichtes Zubereiter und Kämmer | | 30 |

Hemde : |
Leinweber : ZI

)

Leinwand | | 22240 Geſellen : 23

Lehrburſche ;: 22

Spinner im Lande 2 [ 297
||

Me „;h :/ außer Landes 68

24400 | 3388 | 32 ' 589

Hierunter ſind aber einige, |
die ihre Profeßion nicht,
ſtavk betreiben .

A“
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4) Neuerrichtetes Handlungshaus zu Münden .

IMNit dem erſten Junii d. I . hat Herr Valentin Baſ

ſon eine Weinhandlung im Großen zu Münden etablirt ,

wobey auch Speditionsgeſchäfte übernommen werden .

> EC Y5 ) AM. D.Ph

V.

VBerzeichniß der Einkünfte des der Cäm -

merey der Stadt Hameln gehörenden

Lachsfanges von 1714 bis 1790 .

IV “ einträglich die Geſchenke der Natur werden köns

nen , wenn man ſie den vorkommenden Umſtänden

gemäß benuket ? wie wichtig es fürs Ganze ſey , den Werth

ihrer Gaben zu deren Hervorbringung ſie gar keine

Dienſte von Menſchen fordert , nicht immer nach dem Ers

trage des erſten Genuſſes zu beurtheilen , von allen zu ih :

ver Erhöhung gereichenden Vortheilen Gebrauch zu ma ?

<en , und überhaupt aufmerkſam nachzuforſchen , ob nicht

hier oder da ihr freygebiges Füllhorn zur Vermehrung irr !

diſcher Wohlfart noch im verborgenen etwas darreiche ,

deſſen Gewinn bisher vernachläßigt worden ? Auf alle dieſe

Wahrheiten findet man Hinweiſung in der großen Ver ?

ſchiedenheit der Einkünfte vormaliger und jekiger Zeiten

von dem der Stadt : Cämmerey zu Hameln gehörenden

Lachsfange , den nachſtehender authentiſcher Extract ent ?

hält .
Der

5
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Dey Lachsfang zu Hameln iſt 1714 . adminiſtriret , und

hat aufgebracht 344 Rthlr .

1715 . desgleichen 86 Nthlr .

1716 . iſt derſelbe annoch von 4 Monathen adminiſtriret

und hat aufgebracht 39 Rthlr . 6 gr . 4 pf .

Von Mich . 1716 . bis 17x9 . iſt der Lachsfang verpachtet

worden , jährlich zu 380 Rthlr .

Von Mich . 1719 . bis 1722 . ift derſelbe wiederum auf

3 Jahr, verpachtet , jährlich zu 426 Rthlr .

wovon aber in dieſer Zeit 142 Rthlr . rvemittirt ſind ,

Von Mich . 1722 . bis 1725 . iſt derſelbe in Pacht ausge ?

than jährlich zu 432 Nthly .

Da aber der Pächter während obiger Pachtzeit ver :

ſtorben , ſo iſt der Lachsfang auf 3 Jahre als vom 1ſten

April 1724 . bis dahin 1727 . aufs neue verpachtet , jähr :

lich zu 230 Rthlr .

Vom uſten April 1727 . bis dahin 1730 . hat die beduns

gene Pacht eingebracht jährlich 256 Nthlr .

Vom ſten April 1730 . bis dahin 1733 . 145 Rhlr ,

Vom uſten April 1733 . bis 1736 . 155 Rthlr .

Vom 1ſten April 1736 . bis 1739 . jährlich 190 Nthlr ,

Vom uſten April 1739 . bis dahin 1745 . iſt der Lachsfang

wiederum in Adminiſtration genommen , und hat auf ;

gebracht von 1739 . bis 1740 . 86 Nthly . 35 gr . 1 pf ,

Von 1740 . bis 1741 . 89 Rthlr . 32 gr . 7 pf ,

Von 1741 , bis 1742 . x4 Rthlr . 35 gr . 6 pf .

Von 1742 . bis 1743 . 62 Rthlr . 3 gt . 6 pf .

Von 1743 . bis 1744 40 Rthlr . 21 gr . 1 pf ,

Von 1744 . bis 1745 , x2 Rthlr . 13 gr . 5 pf.

( Annal , 48 St . ) A Vom
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Vom uſien Junii 1745 . bis dahin 1743 . iſt derſelbe auf

3 Jahre anderweit verpachtet , jährlich zu 50 Rthlr .

Vom uſten Junii 1748 . bis dahin 1751 . hat die Pacht

jährlich betragen 65 Rthlr .

Vom uſten Junii 1751 . bis dahin 1754 . jährl . 50 Rthlr .

: 377 AWAGUEHSLNEE1 09:008.1 405MIO 7G: 57 AEEFIENS

: ; 8 TTS 2 2 .0848 DENON . . 0008 €

Vom uſten Jahre iſt aber die Pacht nicht bezahlet ,

weil die Stadt in Feindes Händen geweſen , und der

Lachsfang nicht eyerciret werden können .

' Vom uſten Zunii 1760 . bis 1763 . jährlich 70 Rthlr .

144

4 ; 817632 20 1700 - 1 . 44000 .

« 4H *» 19. 665: 2. 17695 . 27 209

; ; :31. DR76. 06. 08 2. 0720500222 NNGWOSZ

/ - SE AEZ ZN 22% TOI Sie 5 2060 SO IE

: ; : 48 . 80 ) 1 8400 - 2 00200 197

! ! TL84 4 E0787% 2 AEZSO. :2

Vom zuſten Jun . 1787 . bis 1790 . iſt der Lachsfang ver ?

pachtet jährlich zu 1502 Rthlr . in Caſſenmünze auf

Pränumeration .

Höchſt auffallend iſt die große Verſchiedenheit der

Ginküänfte , welche die Cammerey zu Hameln während der

verzeichneten Jahre nach vorſtehendem Extracte von dem

dortigen Lachsfang ? genoſſen . Daß bey der Adminiſtra :

tion der Gewinn immer geringer geweſen als bey der

Verpachtung , dies ſtimmt mit andeven Erfahrungen ſehr

gut überein . Abev faſt unbegreiflich iſt es, wie zwiſchen

beiden Benukunggsarten der große Abſtand hat eintreten

können , den obige ? Extract angiebt ,
>
an
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In dem zwölfjährigen Zeitlaufe von 1775 . bis 1787 ,

Hat die Cäammerey von dem Lachsfange 14550 Rthlr . Eins

künfte gehabt , und in einem gleichen Zeitraume von

7739 . bis 1751 . brachte derſetbe theils durch Adminiſtras

tion , theils durch Verpachtung nur 651 Rthlr . 34 gr . 2 pf .

folglich nicht einſt die Hälfte deſſen auf , was anjezt die

Pacht eines einzigen Jahrs bringt .

Ob blos Unkunde der Ergiebigkeit dieſer Fiſcherep ,

vder fehlerhafte Einrichtung der Anſtalten dazu , oder

Wandel in der Menge der ſich bey Hameln ſtellenden

Lachſe , oder erweiterter Abſatz und daher entſtandene Ere

höhung der Preiſe , oder ſonſt irgend etwas obigen großen

Unterſchied des Nukens dieſes Products verurſachet habe ,

das ſind Umſtände welche den Herausgebern unbekannt

geblieben , die aber wol weiteren Aufſchluß verdienten .

Ehre und Dank gebührt indeſſen den guten patrio -

tiſchen Männern , die es endlich dahin brachten , daß nach ?

dem die Intraden des Lachsfanges ſchon ſeit 30 Jahren

nie über xoo0 Rthlr . jährlich gekommen , ſolche auf einmal

im Jahr 1759 . um 600 Rthlr , jährlich erhöhet wurden ,

und die es bewürkten , daß man dieſen Gewinn in der

Folge mehr als verdoppelte .

Bislang gebraucht man hier unſers Wiſſens nur auf

zweyerley Art den Lachs zur Speiſe , er. wird nemlich

friſch gegeſſen oder geräuchert . In England macht man

ihn auch mit Eßig ein , und ſchlägt ihn in kleine Fäſſer .

Er hält ſich alsdann eine geraume Zeit , und kann ver ?

ſchicfet werden ,

H 2 Vor
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Vor kurzen iſt aus Schottland gepökelter Lachs in

unſere Gegenden zum Verkauf gebracht worden .

An der Oſtſee giebt man ſich gleichfalls mit dieſer

Axt der Zubereitung ab , und iſt beſonders zu Elbingen

eine beträchtliche Lachöſiederey . Es werden daſelbſt jähr :

lich viele tauſend Achtel eingemacht , und nach Holland ,

England und anderen Ländern verſandt .

Man findet die Zubereitung deſſelben beſchrieben in

Jacobsſons technologiſchen Wörterbuche , unter Lachs,

marienirter .

Der jekzige Ueberfluß der einheimiſchen Waare iſt

vielleicht nicht ſo groß , daß man Urſach hätte , dieſe Kunſt

des Einpötkelns andern abzulernen , die wol nur da mit

Vortheil nachzuahmen wäre , wo öffentliche Geſeze es

verhindern müſſen , daß die Herrſchaften nicht über drey ?

mal in der Woche ihr Geſinde mit friſchem Lachſe ſpeiſen .

Beile ) (F> Rek- . TS D.

VL

Selbſt - Morde .

Wende unnatürlichen Handlungen wozu menſchliche

Schwäche verleitet werden kann , iſt vorzüglich

auch der Selbſimord einer fortgehenden Beobachtung

würdig . Nicht blos im Ganzen genommen , ſondern

ſelbſt einzelne traurige Vorfälle dieſer Art , geben reich ?

haltigen Stof zu mancherley Betrachtungen . Wir wer ?

den deshalb auch von denen die in den hieſigen Landen

ſich ereignen und zu unſer Wiſſenſchaft kommen , durch die

An ?

“7
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Annalen Nachricht mittheilen , und liefern anjeßt diejeni -

gen , welche uns aus der erſtern Hälfte ves laufenden

Jahrs gemeldet worden .

Im Februar entleibte ſich ein Verbrecher , der we“

gen Diebſtahls zu Göttingen gefangen ſaß , im Verhafte ,

mit einem Stricke den er von dem Saume ſeines Hem ?

des ſich zubereitet hatte ,

Den 1oten QT7ärz endigte ein Beamter ſein Leben

mit der Piſtole , die er ans Ohr ſekte , nachdem er in dem

Gebrauche anderer Mittel geſtöhrt worden . Sehnſucht

nach einer kurz vorher verlornen geliebten Gartin , die

ihn ſchwermäthig machte , ſoll die Urſache dieſes bedaurens /

würdigen Entſchluſſes geweſen ſeyn .

Den 11ten UTärz erhenkte ſich zuDörpe im Kirch :

ſpiel Coppenbrügge ein daſiger Einwohner an einem

Baume . Der Unglückliche ſoll ſchon vor einigen Jahren

Spuren des Wahnwikes gezeigt haben , und iſt in ſeinen

lekten Lebenstagen kränklich geweſen . Alle Mittel ihn

ins Leben zurüzubringen , wurden vergeblich angewendet .

Am x13ten April wählte dieſelbe Todesart ein Schu :

ſter zu Lüchow , in ſeiner eigenen Wohnung . . Seine

Frau die ihn bald nach geſchehener That fand , beſaß Ges

genwart des Geiſtes und Muth genug den gebrauchten

Stri unverzüglich abzuſchneiden , ohne erſt andere Hülfe

abzuwarten . Weil der Körper noch Merkmale vom Le:

ben gab , ſo verſuchte man dienliche Mittel dieſes völlig

herzuſtellen . Es zeigte ſich auch hiezu guter Anſchein .

Er verſchied aber dennoch wenige Zeit darauf . Der Ent :

359. 3 leibte
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leivte hatte durch Spiel und Trunk ſich und die Seinigen
an den Bettelſiab gebracht . Wahrſcheinlich iſt er durch
das Zureden der Frau über ſeine Lebensart bewogen wor -
den , ven ſchon öfter geäußerten Vorſatz des Selbſtmor :
des , an beſazten Tage auszuführen .

13]|Den 16ten April nahm ſich die Ehefrau eines

Schiff knechtszu Bitter , Amts Hitzacker das Leben ,
indem ſie ein Meſſer unterhalb des Bruſtbeins hineinge :
ſiohen und die Leber verlezte . Ihre ſchon vorher be-
merkte Schwermuth iſt dadurch vergrößert worden , daß
ihr älteſter Sohn den ſie außerordentlich lieb gehabt , we :

gen Conterbande zu Berlin hingeſeßt war .

Man gab ihr das Zeugniß eines vorherigen recht :

ſchaffenen Wandels , und gereicht es der Gemeinde des

Orts zum Ruhme , daß ſie ſich gegen gewöhnliche Vorur -

theile ſofort bereit finden laſſen , dem entleibten Körper
ein ehrliches Begräbniß zu gönnen .

Den öſien Ü7ärz ſtürzte ſich eine Witwe zu Haar :

burg in den dortigen Mühlen : Canal . Man hatte

mehrere Tage vorher eine tiefe ' Schwermutht an ihr

wahrgenommen . Bey der Section fand man iu ihrem
Unterleibe eine allgemein verbreitete Drüſen - Verhärtung ,
und harte Verſtopfung der Gedärme .

-
Am 8ſten Jun . wurde ein Dienſtknecht zu Deutſch

Everingen im Amte Lüne , an einem Baume auf der

Haide erhenkt gefunden . Dem Anſcheine nach hatte der ?

ſelbe erſt den Verſuch gemacht , ſich durch einen Schnitt am

Halſe umzubringen , weil man davon Spuren bemerkte . .

Ue :
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Ueberhaupt lieſen mehrere Narben an ſeinem Körper

vermuthen , daß die jekige That Folge eines ſchon länger

gehegten unüberwigdlichen , mehrmals mislungenen Vor?

ſatzes geweſen . GSeine Dekannken verſicherten einſtim ?

mig , daß er ein ſtilies aber tieffinniges Leben , mit vielen

Klagen wegen Angſt über ſeine Sünden geführt . An

dem Morgen des Erhängens hatte er ganz ruhig zu ſeyn

geſchienen , und war zur Arbeit auf die Haide gegangen .

Vielleicht wäre der Unglückliche noch durch Abſchneiden

zu retten geweſen , wenn nicht theils elende Empfinde -

ley , theilsMisdeutung weiſerGeſele ſolches verhindert hät :

ten . Wie die Dorfſchaft desfalls zuſammenberufen war ,

wollte keiner hingehen , weil dieGemeinde ihrem Vorgeben

zufolge glaubte , daß nach der Verordnung derjenige zehn

Rthlr . Strafe erlegen imüßte , ' der einen Erhenkten ' ab-

ſchnitte . Der Brodthery der nebſt den übrigen Einwoh -

nern den Entleibten lieb gehabt , bat vergeblich , daß die ?

ſes auf ſeine Gefahr geſchehen möchte , und verſagte ſelbſt

den Dienſt mit der Entſchuldigung , daß ſein Schre > en

über die Nachricht , und ſeine empfindliche L7atur ihm

nicht erlaubten zur Rettung hinzueilen «.

Welch ein redendes Beyſpiel von den ; herrlichen

Früchten der Empfindſamkeit unſers Zeitalters . Sie

ſoll Menſchenliebe erzeugen , und ſtöhrt in ſv vielen Fäl:

lenidie thätige Ausübung dieſer himmliſchen Tugend !

Man erlaube uns mit dieſer Anmerkung noch eine

andere zu verknüpfen , und an den großen Werth zu er ?

innern , den die Realiſirung des ſchon ſo oft geſchehenen

O2 Vor?
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Vorſchlages haben würde , daß 1den niedrigeren Ständen
in den Volksſchulen die ſie zunächſt angehende Geſetze
verſtändiget und eingeprägt werden möchten . In wels
<hem verfehrten Sinne ohne dergleichen Unterricht die
beſten Vorſchriften ſelbſt von ganzen Dorfſchaften genom ?
men werden können , davon giebt der erzählte Fall einen
neuen beklagenswerthen Beweis . Aber Lehrbücher müß :
ten alsdann vorangehn , um die Schulmeiſier durch ſels
bige über das zu unterweiſen , was ſie anderen wieder bey:
bringen ſollen .

So ferne jedoch die Verſäumniß gewiſſer Pflichten ,
nicht an dem Mangel der Geſetßkunde liegt , ſondern in

Vorurtheilen Grund hat , wäre es gewiß äußerſt nüklich ,
wenn lektere dann und wann auf der Kanzel durch faßli -
< e , überzeugende und eindringende Belehrung beſtrit -
ten würden . , Jeder denkende Menſch ſollte es ja billig
ſchon aus Gründen der Vernunft und Religion ohne alle

Geſelze einſehen und wiſſen , daß Rettung des Lebens der

Brüder von einem nahen Tode , keine Handlung ſey die

beſchimpfen könne , oder der Ahndung irgend einer Obrig:
keit fähig wäre .

FGaumaenuen %.4, ÄK4 STe D.

VIL
Contributions - Etat der verſchiedenen
Provinzen der Braunſchweig - Lüneburgi -

ſchen Churlande .

Miete iſt bey ſchlechten und guten Staatsverwals :;

tungen dem Staate ſelbſt zuträglich . Erſtere hält

ſie
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fie noch oft am Rande des Abgrundes zurü >, oder läßt ſie

nicht dahin kommen . Wie ſehr ſchrie man in Frankreich

gegen Necker , als er ſie zuerſt in Augübung brachte , und

wie einſtimmig ſind jezt König , allewblee des notables ,

Parlementer und Volk ſeiner Meinung ! Wie ſehr beklagt

man , daß die Adminiſtration nicht 20 Jahre früher dem

Volke ein compte rendu publicirt habe ! Nimmermehr wäre

wol die Sache dahin gekommen , wo ſie jezt ſtehet .

Den guten Staatsverwaltungen iſt ſie eben ſo vor ?

theilhaft . Sie erwirbt ihnen das Zutrauen der Unter :

thanen , und ſichert ſie gegen die Kannengießereyen un :

wiſſender Räſonneurs die wenn ſie epidemiſch werden und

allgemein Glauben finden , doch nicht ganz gleichgültig

ſind . Williger trägt der Unterthan ſeine Abgaben , und

urtheilt gewiſſenhafter über die Pflicht , nichts davon durch

Defrauden zu kürzen , wenn er weis , wozu ſie verwandt

werden . Die Nacht iſt niemandes Freund - - heiſt es

auch in der Politik ,

Wie viele Tauſende unſer Landesleute haben ganz

unrichtige Begriffe von unſern Staatsbürden und nur

die Wenigen , die die Landſchaftliche Verhältniſſe des er -

ſten Viertheils unſers Jahrhunderts und in den zunächſt

folgenden Zeiten kennen , die da wiſſen , was unſere Vor :

Fahren wegen beſtändiger kriegeriſchen Unruhen an Extra -

ordinariis bezahlt haben , ſind im Stande die Gnade unſers

Monarchen zu ſchäßen , womit er uns jezt die Seegnun :

gen des Friedens genießen läßt . Allein dieſe haben das

Schifſal der Caſſandra ; man glaubt ihnen nicht , ſie

predigen dem Räſonneur ein Aergernis und dem übrigen

H 5 Hau :
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Häufen eine Thorheit . Als vor eittigen Jahren im Für ?

ſienthum Lüneburg ein Triplum extraordinarium ausgeſchrie :

ben wurde , hörte man weiſe Leute ganz zuverſichtlich be:

haupten , daß dies durc < die Koſten eines Campements ver ?

anlaßt wäre ; da doch die Kriegs - Caſſe keinen Heller mehr

als ihr Ordinarium erhielt , und dieſe Auflage in die eigene

landfc <haftliche Caſſe , den Schaß , zur Erſeßung anderer

Abgänge hineinfloß . Wie oft ward nicht zur Zeit des

von Engelland geführten amerikaniſchen Krieges , dieſer

Krieg mit unſern damaligen Auflagen in Verbindung ge:

bracht . An jedem Groſchen Caffee : oder Zucer : JZmpoſt

mußte der Krieg Schuld haben . Vielleicht iſt es eine

Satisfaction , die wir uns an den Britten nehmen . Denn

wenn brittiſche Kannengießer in ihren Pamphlets nicht

ſelten über Ausflüße engliſcher Reichthümer in das Chur -

fürſtenthum klagen , ſo bleiben ihnen unſere Hannovera ?

ner oft nichts ſchuldig , und behaupten , wenn gleich nicht

in Zeitungen , doch in Caffeehäuſern und Geſellſchaft , das

Widerſpiel .

Wir haben aus den verſchiedenen Provinzen der

Braunſchweig - Lüneburgiſchen Staaten die Summen ge?

ſammlet , welche die Landſchaften zur Unterhaltung des

Kriegs - Etats an ihren Landesherrn jährlich bezahlen .

Der Anſchlag iſt von 1780 . folglich noch neu und gerade

von der Zeit des amerikaniſchen Krieges . Man wird

daraus erſehen , daß weit gefehlt , daß von den ordinai :

ven Beytrag etwas überſchießen ſollte , vielmehr bey aller

Einſchränkung des Militair : Etats unſer gütiger Landes ?

vater damals noch ein Anſehnliches , monatlich 2 80003

Rthlr . aus den Seinigen dazu hergegeben habe ,
; An :
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Anſchlag von der jährlichen Einnahme der

Rriegs : Caſſe vom Jahre 1780 .

Fürſtenthum Calenberg .

' Das monathlich veraccordirte Quantum welches durch

die Licent - und Fixigelder aufgebracht wird , ad

20000 Rthlr . beträgt jährlich 240000 Rthlr .

Fouragegelver jährlich : 46000

Dieſe Gelder ſind jezt mit der Landſchaft auf die in

linea gusgeworfene Summa dergeſtalt behandelt , daß

davon gar keine Remigion ſtatt finden kann . Vorhin

wurden zwar jährlich 65767 Rthlr . an Fourage : Geldern

aufgebracht , allein die Kriegscaſſe muſte hievon die Re :

mißiones und andere Abzüge ſtehen .

Magazin/Korngelder jährlich 24000 /

An Licentgeldern aus den Particuli ' r :

orten monatlich 490 Nthlr . 23 gr .

r3 pf . jährlich : 5887 * 26gt . 5pf.
Fouragegelder von Lachen und Spie :

gelberg : ; 912

Aus der Grafſchaft Hohnſtein nach Ab :

zug der Remißionen ppter 4200 /

»

320999 Rthlr . 26 gr . 5 pf .

Fürſtenthum Grubenhagen .

Das monatliche Quäntum welches durch

Licent - und Fixigelder eingehoben

wird , beträgt 2700 Rthlr . jährlich
alſo ; : 32400 Nthlr .

EEE EEE EBOMEHMIIEL 7auh .20 KUL RCN DESEULE IE
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An Fouragegeldern ſind vordem jähr ?

lich 7303 Rthlr . 12 gr . aufgebracht ,

wovon jedoch die nsthigen Remiſz

ſionen haben geſtanden werden

müſſen 3 jezt iſt dieſe Einnahme

mit der Grubenhagenſchen Land

ſchaft ohne allen Abzug bedungen

5842 Rthlr . 24 gk.

An Magazin - Korngelder 2133 ? 127

Legätionskoſten ! FA 23 . . .

41799 Rehlr.

Grafſchaft Diepholz ,

An Contributions ! und Fouragegelder

nach Abzug der Remißionen ppter 4500 Rthlt .

Fürſtenthum Zelle .

Das Quantum Ordinarium ad 20000

Rehlr. monathl . beträgt jährl . 240000 Rthtr ,

Fourage in natura nach der jekigenEin -

quartirung ! 21647 " 3101048

Magazin - Korngelder und Legations ?

koſten ; : 05407 7

293167 Rthl , 31 gr . 4 pf .

Grafſchaft Hoya .

Das Quantum ordinarium 64800 Rthlr .

Fourage in natura ; 510 - 2200 . 408

Magazin - Korngelder und Legationsko -

ſien ? ; ; 5946 - 1

77956 Rthl , 22 31. 4 pf -

Für :
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Färſtenthum Lauenbutz ,

An Contributionsgeldern nach Abzug der

Remißionen jährlich etwa 14400 Rthlr .

Desgleichen aus der Stadt Lübes eytra :

dirtenMöllenſchen Pertinenzien ppter

jährlich : : 700

Magazin - Korngelder und Legationskoſten « 2273

Aus dem Lande Hadeln an Contributions :

und Acciſe / Pachtgelder , nach Abzug

der Remißionen , welche an der Con :

tribution gegeben werden müſſen 11200

28513 Rthlr .

Herzogthuümer Bremen und Verden .

An Contribution : 180500 NRthlr.

Desgleichen aus den 4 Göhen 1783 / 27. 08.

Stempelpapier , Acciſe / und Impoſt -

gelder ; D 30000 * *

Fourage in natura s 14878 4,9 400 .

Legationskoſten ! : 0482 4
236098 Rthlr, . 31 gr . 4 pf .

Amt Wildeshauſen ,

An Fouragegeldern nach Abzug der Re

mißionen jährlich etwa : 300 Rthlr .

Die ganze jährliche Einnahmeiſt 1013335 Nthl .4 gr. 1 pf .

Dieſe beträgt monatlich 84444 * 21 9 23 *

Weil jedoch die Ausgabe der Kriegescaſſe nach sf

fentlichen Nachrichten monatlich etwa 112400 Rthlr , be-

trägt , ſo muß die Beſtreitung des an dieſer Summe feh :

lenden aus des Königs eigenen Caſſen zugeſchoſſen werden .

vill ,



Ee

4

Ll

LE

ZS

=

|

-

|

91/56

1

--
|

--

YInbnjz

b209D

?utatinhd

196
8

8

|abur|

78

"8

38

8

|'abBmoz|

uau

[obqo

e

3

be

e

"JS
|

10T|

ug

|

FSne

a334aybang

( e

ut

*)9Z

dD

240.5

1917,

3224d

nw!

(Gmp

"ung

o4nq

34129

u3qQ

It
(lj

5

UnNPS

1910440

:1V4490v1D

ng

a

meu

iE

-v(

-32

09918

u2)1v
43

u026

|

1S
|

80x
|

-vPD

|

Pp

|

7

2222970

440

'IvUE
|

wözuhoE

an

199

Suna3908

In)

PD

iv
3

“DIL

uv

30

:24Z

01

1

8106|

349940143

|19110928

J0340nG

/u9P985

|

"u99naS

139

1ömv2g

2029v)

|

1390

3991)
|

2901493

13605)

quvyyn?guobgunagge

;abu9G

*Yt

uöjöga0

3anp

43Q

81322Cß6;

200

EM

aun

fuzqvs

zanvqzb

(1mal

py

2320

*“332Q4101239

34nqnE

jvzavng

göbnjung

Inv

4390

“11393858

a3nzggn)2

1612vnTG

woj91g

110g

aoQqamzus

"aquvilnfsnafomug;

m391

Ppu

“twJaomaG)

39

an)

361910)

21m

“gafavE

13h

131319

834

1aqmaG)

ua

vMmIaImIG)

U3139

7311938

9213)0Q;

831

+28L1

GVU

vazTT

28

S12v3maZ,

Inj

)s1vIanG

amm

aan

Miura;

( 7

'nvqbaoGWA

ZE

INES

514

€I

EE

Rä

m

3



pin AE

MER DE UB ELS ! CH

PIM ) 04,|

GEW IUS=>
es
en|

EE OE EI NS S2 . 7ig ,

[]

11391158

0260G

vokaocp

s

PyjD

8911935

9

11J90)158

vm9%

ö

(piwag

„

va0103)D

vuu)T

€

„9119098

gaquvJvihdoD

N

(j194v61026

ID

b1azaanF

uva

LoLuey

;

235v1)D

ID

;

191399

(piamtacp

-

Pl1iC

20u11D

Iplngual016

qun

809310D

29vD

-

Y91ZT

gtuvubao

id

v3(1040G

s

vih>doD

vuvyng

;

vyyy04vZ

-

v191q2U9G)

21226

biazoang

(pragatas

Luna



err

SEHE

Wal
< b

Eb

GE

I

15

186:

1

=
1

=

-

ue

129

9100O

ez

NZ

2

=

R

R

SS

EE

(DETEN

(ASEEN

c

;

vuzzois

:nvu311]e

3102

( 2

- -

G

-“

| !

==

--

|

==

|

819

|

===

|

=

|

--

|Gogv]y5

mlomach

2183)196

of

Zu

LE

==

--

|--

|

==

|

689

|
=

|

=

b49qu3j)vY

uo9a7)

3483)125

'201001

3391zavau5n,

( 2

2171-1

96c

--

|

68

NEBLz
|

m

|

=|

zZ

s

31)1T

aunvaz

cool

|-

1

-

|

=>

861

|

0009

|

=

(gebb

|

S1
1

Zz

;

U993D

339)1D

ct

ed

- -

-

116

|

oß06

|

e113

|

==

|

Sz
|

€

;

u3b3D

431)17

Zz

ds

ZE

E69

--

|

ootg

|

695

|

--

|

--
|

€

2

s

vj)tE

EEE

=<

IE

ELE

2
5
PF

002ZL

|

LE88L-N

==

|

OEL

:

gauuvhoO

ZD

310126
s |

38
|

ava]

IS

-;8

5

"8

|

avmöz|

uau

[Op
q0

'

vi

8b
ve

')8
|

:u0Z|

uog

|Sngaal9qu3joRwWAangD(q

ut

"3197

p4D

En

=

1317,

-unCQ
|

ogng

|a3n09|

uag

|

Inpl

GE

AnuPpD|

91vaaon

«uo

|

m&
|

18n)7|

vPD
|

229011

01114

u33)vh3q

gn]

pD

RE

uazuhoE

un

zv
|

Lunzag0o8

u

8)

ang

.4nv

19,209

415

2p1y

|

"10qnas

4122

UI

1

8131

122030)22

janvgos

jvzavnG

zU2(pIIE

2329v)

|

390

3193100
|

201193

1967

quvzln?gyobomng

/IbUyG
|



MAR AN Arta en <tr| Kn GAIA

IURcon

[ RSIENA GOEN

auv13)149D

almog

<<

;

bGaaguagnaag

ams

u3029D

234313

23106

'34)Ja0swop)1643q23440nY

WL

( 2

;

zuvQaono0Z

2006

in

PY)D

2120226

;

8v34QU)T

201226

PU]D

89409v8

*3D

231226

;

avZ;

21299)1D

„-y

s

uy39)198%

v400D

s

234)

*

3v3aqu)37

*ID

'29120x,

808144vu9n12

( 9

;

aud

b1azaQuF

L1uI8

42201026

;

YJ04TZ

g2UUvUbIG

;

3419491239)2

O

;

391J0S)

9QWUS

I

f

uoluwD

2

-

vuvino2G

2u13991vZ

"10420N

S3200Un
*'S23q3v3aQUT

3D

11€

( €

)

EEE TE»



11

-. -

--

| ]

-“»|

--

|

-
|

ZzSt

- -

:

gunwCD

4131326]

==

22:71.

DH

1

1

=

1

LB

ZO

10068

-

bunuloF

45.143708

Ind2G|

==

46

SE

dd

im

Won
t|

2w2
0

AZO

on

;

183

389u3)10g%

nv

==

zz

5S

SIN

WERE

EEN

EEE

ES

>>

(564

;

1vM30G

nE

=

MER

SRL

203
11

WES
3

SEE
EN

RES

I

R
AB

DS

:

Q19340])98

230n226|

=

AR)

225

(NES

(PSE

USE

[WERBE
ES

DERE

RCG
23038

ZE

;

pray

uohzugt

bokaoe!

==

Zone

3

EE

GENEN

2

SRM

1100138

06
qun

zznvnz7

Loa!

=-

(SP

(DES

ZER

<=

11

12051

DOME

=

pla

aaunvaesl

=

GEE

EIE

6

MENT

El

Ef

ASEN

EISE

Se

8%

;

uöb3D

220

pn)

=

er
|

--

S61

ZER

RE

EE

GE

DERE
ANISE

KAG)

5

2

:

d1Ja&

gnvp|

=

S99
|

--

|

€60€

|

--

|

--
|

oz

|

206
|

21994

|

--

;

anu)4091D

qun

vbung|

Zs

--

|

6127

|

8401

|

--
|

z1

7

|

ob

|

€b611

|

--

;

198564129016

I

6081

--

|

5862

|

=

|

--

|

81

|

28P
|

9bS8z2

|

-=+

Y2)60)

SG

ROHR

Inbnzz

LoL:

€

WOLL

=

1

0860

1

|

92

WOS

JE822)

GESCH

==

'(pjunvaS

qun

2369uuvE

anvEr|

Tor

GIOL)|

„4

090%

|

-«-el

=

1 :

O7

100
|

E08

I

==

:

unpvog

D

2026|

Ts

SR

1€

2,0

IE.

EA

<RER

ZE

60S1

Ke,

;

;
Z

3330]aVOY

ves

S1CN

A

E8PEI

No2t

.25
|

909

JECMI

Z8ETIS

- -

7

PUD

S1V0zudnvF|

ZIE

SRE

IEE

DSE

( SE

3990

' ?G

|

Z|

18

|

"8

ZIER

U39104D

SSS

2aD

"aD
|

mpD|h30a40g

UE

J9IENG

vunaog

SE|S2Z|

dd

898]

13096

8

'08/1aD)

| =|

undz

1nmD

*qa0

vazuhoe

13IvaJAD

/

uIqnIG)

*3z13(p

301092

u91]01403V2G

UN,

wt

10090

3915042300

( m

19585

me

we

vit

R

SEEN?

R

zz

ZSS

ERIN

Ee

nt2

5.



. .

-40h

u8g8L3LUv

"011

*DS

Py1D

3127

SVA

aUnH

“r01

quit

00x

*D

Udjvuuſg

4109

Py1D

2440

80E

303

19931908

1218

Rauda

au

194naG)

udzuuvUdg

109232810C5

4200244008

m

409

314g

01G

<<

10000

EE

INI

|

BZ

EÜR

OC
ER

uh

;

37119

QW1a8

239040105

|

=

u

IIUZ

=

R

GE
|

2418

5

- -

SIP

:

d40100]H

2011901135

|

==

SEE

<<

UZ

IE

IREN

UI

7999

/

vunuYYog

*hzuonvF|

==

--

| /
zz

-

|-j-

|
-

|

-

|

-

8P9z

7

103491)

MvutQaoß

vokog|

==

=-
|

Teal.

8Y

--

|
7

|

--

|

Z€

joß8t09l|

--

;

40vg

1D

UWE
|

==

DP8.
|

ZL

OLGE:

I

MEEPE

[ SE
671

| -

99.41

686094

15.
<<

;

uago

209

331NMNQ)

€

CREE

S

of

EZ

9

ZE

Szb€

u ]

:

833310Q

19900
D|

=

GR

le

=

NE

|S

UE

TB

61

Fx
€
|

77
=

2U1040D:

ZUNONNGSUTENTE!N

5
==

SEE

ISOCO

52608
-
45

==

11206

1

SOLA)

ZO9E

ID

ELZ

15

2

;

umazu3b0G

10)v9zuaznvFg|

Ex

uſt

uE

le

EE

NISSES

|

IR

EN

NEE

20

GOT

;

h139v)yD

u18woS|

==

FON

&-

646

I

REZ

EIE

SU

QA

ESI

<<

:

;

JavD

bwo8

1

PG

SUE

SOSE

1

===

IEE
GE

SBI

DIS

DIL

UTE

=

;

UVR(pD

10410T8

T

GEE
|

EI

BIUEZICGZ

8

=<

Pi

PEE

USS

WEN

IW

ZOPE

==

;

pyyD

8Lanquouoad!

Ex

EN

WREE

154

174
18

IEE
N

ED.NM

( aa
S

= )
WE-

81,208

=

;

;

uvgan

'1D1

Tt

SS

OTN

EE

RE

RE

01

56

31

0,00

- -

ß

21113

99128

an!

€

ZEN

40]

MCE

--

|

--

|

--

| :

--
|

898

=

;

91440D

zuviynS|

=

GEN

(022.91

248067.

8

2105-1985

02 .
1

20

21

0885

=

943014v6Z

öutd419F

uote]

>

BE

E20

ob

--

| ]

Ol

|

--

|

--

|

11271

- =

;

120369

pain
|

=

PLE

NS

ZUNUTLOD:

NT
OT

[ 9

€

|

+21
|

0489

ie

;

;

vaoQ320T|

=

Iz
|

--

|

939

|

--

|

==

|

=

|

=

|

1887

|

=

s

110301QULRRG|

=



132 SPS

IX .

Unglücksfälle .

' G
zoten Ü76rz iſt die lange Baraque auf dem Pa !

%-9% vade/Plaße zu Stade , der Sand genannt , bis auf

die ſteinerne Mauer abgebrannt .

Das Feuer wurde nicht ehender entdeEt , als des

Morgens gegen 8 Uhr , da ſchon die Flammen durch das

Dach ſchlugen und das Feuer ſchon eine ſolche Uebermacht

bekommen hatte , daß die Rettung dieſes Gebäudes nicht

mehr möglich war . Die Mannſchaft , welche dieſe Ba -

raque bewohnte , war früh zum exerciren gegangen . Schon

gegen Mittag war man jedoch durch die Löſchungs/Anſtal ?

ten ſo weit gekommen , daß das Feuer gedämpfet und aller

weitern beſorglichen Gefahr ſowohl für die angrenzenden

übrigen Baraquen , als die nahen Bürgerhäuſer vorge

beuget war .

Es war ein großes Glück , daß der Wind aus We -

ſten wehete und die Flamme nach der freyen Seite des

Parade - Plaßes trieb . Hätte der Wind aus Oſten gew

het , würden die nach der Seite nahe angränzende Büt

gerhäuſer von der Flamme unfehlbar ergriffen und der

Verbreitung des Unglücks nicht zu wehren geſtanden ſeyn .

Aller Vermuthung nach entſtand dieſer unglückliche

Brand durch unvorſichtiges Tabackrauchen , und fällt der

Verdacht auf einen Unterofſicier von der Garniſon , wel;

< er auch in den Flammen umgekommen iſt .

Den zten April ward zu Lüneburg das Kind eines

Schuſters , welches queer über die Gaſſe laufen wollte da

eben
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eben ein Frachtwagen paßirte , von demſelben zu Tode

gefahren . Das Kind war gerade zwiſchen dem Vorder ?

und Hinterrade unter den Wagen gelaufen , und dem Fuhr ?

mann fonnte alſv nicht die mindeſte Schuld beygemeſſen

werden , zumal er ohnehin langſam genug gefahren hatte .

Am xaten April entſtand in dem Dorfe Großen

Üfunzel , Amts Blumenau , Mittags um x Uhr eine

große Feuersbrunſt , welche auf dem Boden der dem Ein -

wohner Chriſtoph Widdel zugehörigen am ſogenann

ten Oſterende belegenen Großkötherey ausbrach .

Der heftige Oſtwind der den Tag über und beſonders

um Mittag wehete , trieb in demſelben Augenbli > das

Feuer auf mehrere benachbarte Dächer , und hatte eine ſol ?

< e Gewalt , daß dadurch das Stroh von den angebrann -

ten Dächern gelöſet , ſich über das Dorf verbreitete , und

in weniger als x5 Minuten alle diejenigen Häuſer in

Brand ſteckte , welche nachher gänzlich eingeäſchert ſind .

Glaubwürdige Leute , haben verſichert , das ange :

brannte Stroh von den Dächern habe bis nach dem Nhe :

burger Brunnen , 3 Stunden von dieſem Dorfe entfernt ,

herum gelegen .

Ob das Feuer durch Nachläßigkeit oder Bosheit ent ?

ſtanden , iſt nicht erwieſen worden . Snudeſſen wollen die

Eingeſeſſenen des Orts , einer daſelbſt wohnbaren durch

gutes Leben und Müßiggang an den Bettelſtab gebrach ?

ten Perſon die Schuld dieſes traurigen Vorfalls beymeſ ?

ſen , und meint man es hättelſolche nebſt ihrem Manne zu

der That deren ſie verdächtig gehalten wird , durch die Hof ?

nung verleitet werden können , die Brandcaſſengelder

33 für
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für ihr aſſecurirtes Haus zu gewinnen , welches nach der

Einrichtung des Inſtitüts , hievon nicht wieder aufgebauet

zu werden braucht .

Die Heftigkeit des Brandes zu mindern oder ange ?

brannte Häuſer zu retten , war ganz ohnmöglich , theils

wegen der außerordentlichen Hilße des Feuers , welche der

Wind auch dahin trieb , wo man für ſie geſichert zu ſeyn

glaubte , theils weil man zu den Waſſerbehältniſſen und

Brunnen nicht gelangen konnte , da Feuereimer , Leitern

und Haken mit aufbrannten . Auſſerdem aber hatte je -

der Einwohner nur auf die Rettung ſeiner eigenen Per ?

ſon und Familie , wie auch auf das Bedacht zu nehmen ,

was in der Geſchwindigkeit aus den Häuſern noch etwa

zu entfernen war , wobey an ihrer Seite alle Bemühun :

genzum Löſchen der in Flammen ſtehenden Gebäude weg :

fiel .

Die von den Aemtern Blumenau , Barſingbau -

ſen , Leuſtadt , Ricklingen , Bokeloh und der Stadt

Wunſtorff nach Möglichkeit bald angekommenen Sprüze:
zen und die Einwohner aus dieſen Aemtern und gedachter

Stadt , waren aus angeführten Urſachen nur im Stande

die noch nicht angezündeten Häuſer zu retten .

Abgebrannt ſind an Wohnhäuſern :
5 Vollmeyer .

4 Halbmeyer .

5 Höfelinge .

29 Kothen .

5 Brinkſiters .

3 Kirch !
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3 Kirc<hhösfner .

rx der v. Schenkiſche Hof .

1 das Pfarrhaus .

2 Pfarr - Wittwenhäuſer .
2 Schul ! und Küſterhäuſer .

335

xx Wohnungen für Häuslinge auf dem von Hy- /

goiſchen Hofe .

Die Kirche und Thurm .

Das Reithaus vom leichten Dragoner/Regiment

Prinz Wallis .

98 Nebengebäude oder Scheuren , Ställe , Leib !

zuchts : und Backhäuſer .

166 Gebäude .

Alle dieſe Häuſer ſind aſſecuriret zu 33892 Rthlr .

15 mgr .

Verbrännt ſind an Viehe , 2 Pferde , 3 Stüc Horn ?

vieh und 2 Schweine .

Der Werth des Verluſis der Gebäude iſt auf 100000

Rthlr . zu ſchäßen . Ohne was der Werth verbrannter

Mobilien , Effecten , der ganzen Sommerſaat , aller Aer :

gexäthſchaften , Wagen , Pflüge , Geſchirr 16. und des Rok ;

kens den verſchiedene Meyerleute vorräthig gehabt , be:

tragen haben kann .

Am Ende des Julius war bereits der größte Theil

der Wohnhäuſer wieder aufgebauet , und hat man unter

Genehmigung Königl . hoher Landes : Regierung die Ein -

richtung gemacht , daß die erſte Hauptſtraße in der Länge

des Dorfs auf 40 Fuß , und die ſie durchſchneidende zweyte ,

48 . 7 auf
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auf 32 Fuß Breite ausgedehnt , ſämtliche Häuſer aber

nad ) einer gewiſſen möglichen Ordnung aufgeführt wor !

den .

Von Königl . Cammer haben die Abgebrannten

Brodt und Saatkorn , auch das Eichenbauholz Forſtzins ?

frey geſchenket , oder doch das Korn zum Theil zu einem ge-

ringen Preiſe überlaſſen erhalten .

Benachbarte erwarben ſich das Verdienſt , ſie mit al ?

lerley Lebensmitteln nach und nach thätig zu unterſtü

ken ; ſogar wurden ihnen auf mehreren Wagens allerley

Kleidungsſtüke für Exwachſene und Kinder , Mobilien ,

Hausgeräthe , Haushalts : und >er/Gerathſchaften , Bi

beln und Geſangbücher zugeführt . Die Baumaterialien

ſind von den Nachbaren freywillig und ohnentgeltlich an

gefahren , und haben ſich darunter ganz beſonders die Un !

terthanen des heſſiſchen Amts Rodenberg ausgezeichnet .

Im Junius .

Den 14ten wurden im Amte Winſen an der Luhe

folgende Gebäude durch Blitz entzündet , und in die Aſche

gelegt :

zu Elbſtiorf ein Wohnhaus .

zu Pattenſen ein Wohnhaus nebſt Scheune ,

zu Vaſchen eine Scheune .

Den izten traf des Abends bey einem ſchrecklichen
Gewitter ein Wetterſtrahl ein Wohnhaus zu Rneſebeck ,

welches davon anzündete , und mit einem benachbarten

Hauſe völlig abbrannte .

Gleiches Schickſal hatte auch ' an dem Tage das Wohn ?

haus ' auf dem adel . Gute zu Ü7grenholz . «
Von
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Von einem anderen beträchtlichen Gewitterſcha -

den , der eigentlich zum folgenden Quartal gehört , theilen
wir gegen die gewöhnliche Ordnung untenſtehende Jache

richt bereits in dieſem Stücke mit , weil deren frühere Be -

kanntmachung vielleicht dazu behülflich ſeyn könnte , daß

das traurige Schickſal der Unterthanen , welche dadurch

ins äuſſerſte Elend gerathen ſind , deſto eher erleichternde

Hülfe fände .

Ein uns zugeſchiter Brief beſchreibt den gedachten

Unglücksfall auf folgende Weiſe .

Am xten Auguſt d. I . hatten wir in hieſiger Ge :

gend ein furchtbares Gewitter . Nachmittages zwiſchen 2

und 3 Uhr ſahe man in Südweſten eine ſchwarze keilför ?

mige Wolke hinter der Lubne , einem hieſigen Gehölze ,

aufſteigen . Langſam zog ſich die Wolke mit häufigen und

ſtarken Donnerſchlägen nach Weſten , auf der Luhne hin !

aus , dann über den Bierberg , nahm in der Gegend

von Eboldshauſen eine andere Wendung , zog mit

ſchrelichen Brauſen , erſt nordweſtlich und nordlich am

Kahlberge hinaus , und endlich nordoſtlich nach dem Harze

zu , ſo daß das Gewitter mehr als einen halben Cirkel be-

ſchrieben und den gröſten Theil der Bergkette , die die hie

fige Gegend einſchließt , berühret hatte . Seine Würkun :

gen waren ſchre >lich . Ein großer Theil der Feldfrüchte

der Amts/ ! Weſterhöfiſchen Dörfer Eboldshauſen , Rale ;

feld und Dögerode , wo jedoch die Winterfrüchte größ :

tentheils eingeerndret waren , wurde verhagelt . Noch ſtär?
ker aber betraf das Hagelwetter einen großen Theil der

Feldmarken der Oldershäuſiſchen Dörfer Düderode

und Oldenrode , und des Amts Weſterhöfiſchen Dorfes

- 5 Wiervs - :
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Wiershauſen . Hier war auch der Rocken noh größten ?

theils im Felde , weil in dieſer mit Bergen und Tannen !

wäöldern umſchloſſenen Gegend die Erndte allemal ſpäter

eintritt . “ Klumpen Eis , die zum Theil beynahe halb -

pfündig , an der einen Seite flach und an der andern

mit cryſtallenähnlichen Pyramiden verſehen waren , fie :

len mit dem heftigſten Sturmwinde nieder . Die Men :

ſchen die auf dem Feld ? waren , bekamen Beulen und blu “

tige Köpfe . So avc<h die Schafe und Lämmer , denen die

Ohren blutig herabhingen . Die Pferde wurden wild

und konnten kaum mit Mühe gehalten werden , Das

Pferd eines Frachtſuhrmanns , der vonder Braunſchweiz ?

ger Meſſe kam , ſtürzte ſich mit ſeinem Führer und einer

ſchwehren Fracht eine beträchtliche Höhe herab , ohne je!

doch , welches zu verwundern war , etwas zu zerbrechen .

Erndtewagen mit Roen beladen wurden umgeworfen ,

und ein mit Flachs beladener Wagen wurde durch die

Gewalt des Sturms Fortgetvieben , zwiſchen Weidenbäume .

In den Dörfern , die dieſes Hagelwetter betraf , wurden

faſt alle Fenſter zerbrochen , auch einige Dächer beſchä !

diget . Aber weit größer war der Schaden auf dem Felde .

" Die Früchte . waren dergeſtalt zerknickt und zerſchlagen,

daß man auch nicht mehr ſehen konnte , wenn man auf

einen Aer kam , ob Roen , Weizen , Gerſte oder andre

Früchte darauf geweſen . Der noch unreife Spätflachs

war gleichfalls zur Erden geſchlagen und aller Knoten

beraubt . Weit vom Gehölze waren die Aecker mit abge ?

riſſenem grünen Laube und Zweigen bedeckt . unge Ge ?

häge waren zerſchlagen = - kurz die Verwüſtung größer ,
v4

als man ſich denken bann .
Die
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Die armen Einwohner der Döafer Düderode uzd

Oldenrode ſahe man theils weinend , theils in ſtiller

Betrübnis ihr Unglüäf anſtaunen . Sie ſind um ſo mehr

zu beklagen , da ſie wenigſiens 3 Jahr hinter einander ,

wegen ihrer ſteinigten , gebirgigken und von Wäldern um- /

ſchatteten Länderey beträchtlichen Miswachs gehabt , und

da 3 Jahr hintereinander ihr Flachs misrathen iſt , das

einzige Product , woraus ſie die Laſten beſtreiten , die ſie

aufbringen müſſen . Auf dieſes Jahr war die einzige

Hoffnung ihrer Erhohlung geſezt . Zwar hatten ſie wie

gewöhnlich Miswachs und ſchon eine Feldbeſichtigung er ?

halten . Aber dennoch ſtand der Flachs gut , und dieſes Ob -

ject iſt ihnen wichtiger als Getraide . Allein nun ſehen
ſie auch die lezte ihrer Erwartungen vernichtet , und es

wird ſchwer ſeyn , ſie vom gänzlichen Untergange zu ret ;

ten .

Man will angemerkt haben , daß die oben beſchrie
bone keilförmige Wolke , die erſt lange Zeit unthätig her -

abhing , auf einmal mit ſchrelichem Knall ſich gesfner ,

und darauf mit Sturm die Schloſſen in dem bezeichne -
ten Striche ausgeſchüttet habe .

X

Gemeinheits - Aufhebung und verbeſſerte
Holz - Cultur in den Forſten des Kloſiers

St . Michaelis zu Lüneburg .

5Y* dem Kloſter St . Michaelis zugehörige Holz zu

Prior8gehäge lieget von der Stadt Lüneburg uber

15 Meilen zwiſchen den beiden Dörfern GSiffkendorff und

Ro
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Roſtorff im Amte Lüne , entfernet . Die leztere Dorfe ?

ſchaft und der Meyer zu Scharnhoy , Amts Medingen ,

hatten ſeit undenklichen Jahren eine receßmäßige Hude

und Weide darinn hergebracht , und behauptet , ſo wie

auch die Dorfſchaft Giſffkendorſf und die benachbarten

Eingeſeſſenen zu Vaſtorff den Plaggenhieb auf den un ?

cultivirten Forſt und Heidegrund ausübten und ſich im

BDeſikze deſſelben befanden .

Der Grund und Boden der mit harten und weichen

Laubholz bewachſenen Fläche iſt der gutartigſte , und eine

mit Lehm vermiſchte Erde , welche ailerhand Holzarten

ohne große Hülfe hervorbringet . Die verderbliche Weide ?

Servitut hat aber beſonders in einem Zeitraum von mehr

als 30 Jahren verhindert , einen verbeſſerten jungen An ?

wachs darinn zu befördern .

Des Herrn Landſchafts - Directoris von Bülow Ex

ceilenz eifrige Fürſorge und thätige Bemühung , die fämt-

lich zwar zerſtreueten - im Ganzen aber beträchtlichen

Kloſterforſten in ſolchen Stand und Aufnahme zu brin -

gen , daß ſowohl das Kloſter ſeiner Bau ? und Feuerungs :

bedürfniſſe verſichert ſeyn , als auch der die Stadt über :

haupt ſo ſehr drüFende Holzmangel für die Zukunft ge-

mildert werden möge , ſuchten dieſem Uebelſtande abzu “

helfen , und es geſchah daher der Dorfſchaft Roſtorff im

Jahre 1784 . der Antrag , ſich der Hude und Weide zu

begeben , wofür man derſelben eine hinlängliche Vergüs

tung angedeihen laſſen wolle .

Nach vielen vergeblichen faſt zweyjährigen unermü -

deten Verſuchen ließ vorbenannte Dorſſchaft von ihren

zu?
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zuvor gemachten unbilligen Bedingungen ab , und gat

ihre Gerechtſame auf . Ohne eine Aufopferung von art :

baren - jedoch nicht ſehr ergiebigen Lande und etwas ei :

< en Holz auf dem Stamme konnte ſie nicht abgefunden

werden , und ſie erhielt einen Flähenraum von 49 Mox -

gen 46 QR . 79 Fuß zu ihrer gänzlichen Abfindung , wel :

< er Vergleich unterm 2zten Mart , 1786 . vollzogen wurde .

Der Meyer zu Scharnhop bekam einen kleinen Heid - Di -

ſtrict von 89 2 . R. 35 Fuß zu ſeiner gänzlichen Entſchä :

digung .

Hierauf entſchloß fich auch die Dorfſchaft Gifffen :

dorff zur Behandelung , und entſagte dem Plaggenhieb

gegen ein jährliches Aequivalent von 24 Morgen 60 OR .

Heide , und den eigenthümlichen Gebrauch von ro Mor

gen 25 QR . für eine jährliche Abgabe des zehnten Die -

mens bigsher allda cultivirten Kloſterländerey .

Mit der Dorfſchaft Vaſtorff wurde auch endlich der

Vergleich dahin geſchloſſen 3 daß ſelbige ſtatt des ? von dem

dort bislang genulßten 30 Morgen 5x QR , Kloſterlande

abgegebenen Zehntens , künftig 20 Himten reinen Rocken

zum Sazehnten jährlich entrichten , ſodann dies Land

als Eigenthum immerwährend behalten , und ihr überhin

noch 72 Morgen 69 QR . 28 Fuß Heide abgetreten wer :

den ſollte .

Nachdem nun dieſe verſchiedene Vergleiche reaulirt ,

und mit dem Anfang des 1786ſien Jahres zu Stande

gebracht , auch ſämiliche Servituten damit aufgehoben

waren , ſo verbliob dem Kloſter von ſeinen vorhin allda

gevabten 667 Morgen 63 QR. Forſtgrunde - - 479 Mor !

gen

EE - FEEN NN as dhIL A NE ZIE
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gen 80 QR . 17 Fuß bewachſenes Holz , Länderey und

Heide privative ohne alle weitere Beeinträchtigung .
Nunmehro ſah das Kloſter ſich allererſt in den Zus

ſtand verſeßet , einen beſſeren Forſtbetrieb zu unterneh :

men . Sofort wurde ein wehrbarer Sraben von 10632

Ruthen mit hinlänglichen Schlagbäumen um den ganzen

Forſigrund , wovon 182 Morgen 77 Ruthen noch in

Heide lagen , aufgeworfen , Es veranſtaltete ferner auf

der eben bemeldeten Anzahl Morgen Heide eine Beſaqa :

mung von Tannen , Fuhren und Birken , nach Verſchie :

denheit des Bodens , Den mit harten und weichen Holze

ſchon hinlänglich bewachſenen und 2455 Morgen haltens

den alten Forſtgrund aber , hat man der natürlichen

Selbſtbeſaamung überlaſſen , weil der Augenſchein ergiet

bet , daß dieſer bewachſene Diſtrict , bey det Ruhe deren

er nunmehro genießt , den ſchönſten Anflug allerley Holz ?

arten ohnverwüſtet ſelbſt auffommen laſſen werde .

Die Wiederaufhelfung einer Hölzung , welche mehrere

Jahre hindurch ſolche nachtheilige Servituten erlitten ,

erfordert freylich Betriebſamkeit und Koſten . Die Ver :

meſſung , die Anfertigung des Grabens mit verſchiedenen

Schlagbäumen , die Urbarmachung der Heide , und des da -

mit verbundenen Pflug - und Tagelohns , wie auch die bens :

thigte Quantität Saamen , von 976 Pfund Tannen , 359

Pf . Fuhren und 1061 Pf . Birken , welche von mehreren

Orten zuſammengekauft werden mußten , haben einen

Aufwand von mehr als 998 Rthlr . erfordert .

Der Vortheil und Gewinnſt von dieſem Forſt - Bes

1wiehe aus vorgenannter Hölzung wird allererſt in den

folgenden , vielleicht in 20 und - mehreren Jahren zu er ?

war :
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warten ſeyn , nachdem die abgängigen alten Stämme

zum Verfauf gefället , und man nunmehro die Abſichv

heget , das ſchon vorhandene gute , und noch zu erwar :

tende jungeLaubholz in eingetheilten Cabeln oder Schlägen ,

auſſer denen ſonſt brauchbaren Eichbauſtämmen , zu Feuer ?

holz ſchlagen , und fällen zu laſſen .

Eine zweyte Gemeinſchafts / Auseinanderſetzung hat
das Kloſter in einem ohnweit dem Dorfe Vaſtorf be,

legenen eigenthämlichen Holze , das - Vaſtorfer - Gehäge
genannt , “welches größtentheils aus herangewachſenen

Büchen beſtehet , im Herbſt des vorigen 1785ſten Jahrs

bewerkſtelliget .

Die Dorfſſchaft Vaſtorf , welche mit der Guts : und

Gerichts - Herrſchaft dem Kloſter angehsret , hatte ſich zum

Nachtheil ihres Ackerbaues , da ſie die Hude und Weide

in dieſem Gehäge ſeit langen Jahren hergebracht , zur

Holzdieberey gewshnet , und ſelbiges ſeit einiger Zeit . ſehx
verwüſtet .

Dies Holz/Nevier , welches nach ſeinem ganzen Flä
< hen ! Naum in 3913 Morgen beſtehet , wieder in Aufnahme
zu bringen , blieb kein anderes Mittel übrig , als den Eins

geſeſjenen die hart verwirkten Holz/Bruchſtrafen gänzlich
zu erlaſſen , und da ſie kein eigenthümliches Holz hatten ,
ihnen einen beſtimmten Holz - Diſtrict von 94 Morgen
eigenthümlich abzutreten , den dem Kloſter nunmehro
privative verbleibenden Antheil von 2974 Morgen aber

mit einem wehrbaren Scheide : Graben davon abzuſondern ,
und ſie auf die Art mit der Hude und Weide gus dem

Gehäge völlig zu verweiſen ,

Die
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Die dritte Gemeinſchafts : Aufhebung iſt in einem

Forſt - Diſtrict von 6305 Morgen , welche die Dorfſchaften

Reinſtorf und Wendhauſen im Amte Lüne mit ihrer

daſelbſt hergebrachten Hude und Weide und Plaggenhieb ,

und wegen der Nachbarſchaft mit der Holzdieberey , gar

ſehr beeinträchtigten , auch im Herbſte 1786 . zu Stande ge?

bracht . . . Ohne einen weit ausſehenden Proceß , welcher

die nöthig vorzunehmende Forſt : Arbeit während ſolcher

Zeit verhindert haben dürfte , konnte dieſes Revier , das

Heideholzhauſen genennet wird , nicht in Sicherheit ges

ſiellet werden . Das Directorium des Kloſcers fand es

daher nach mühſamen Unterhandlungen mit beiden Dorf ?

ſchaften erſprieslich , lieber . etwas von dem ganzen Forſt

grunde zu entbehren , als es ohne weitere Cultur völlig

liegen zu laſſen .

Es wurde daher mit den Eingeſeſſenen zu Reinſtorſf

und Wendhauſen dahin ein Vergleich getroffen , daß ih»

nen ein geräumiger Heide/Diſtrict und etwas Ellernbuſch

von 243 Morgen völlig abgetreten werden ſollte , wogegen

ſie in dem Diſtrict von 387 Morgen , welcher dem Kloſter

privativ zugeeignet wurde , der bisher exercirten Hude

und Weide , auch dem Plaggenhiebe auf ewige Zeiten zu

entſagen hatten . Nachdem nun dieſe Intereſſenten ſol ?

<ergeſtalt abgefunden waven ; ſo ließ man die ganze

Cixcumferenz des dem Kloſter verbleidenden freyen Forſt :

grundes mit einem hinlänglichen Graben von 868 % Ru -

then beziehen , und damit in Sicherheit bringen .

So iſt denn den Staaten ein Forſtgrund von ganzen

1164 Motgen geſchenkt , der vorhin entweder gar nicht

bewachſen war , oder nur einen ſehr unbedeutenden Nu “

hben
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zen gab . Vielleicht kann man auch dasjenige Land , was

den Dorfſchaften abgetreten worden , als einen Anwachs

zu dem Reichthum des Staats rechnen , da den Landmann ,

nachdem er nun privatives Eigenthum hat , das benach

barte Beyſpiel und deſſen Erfolg wol ermuntern wird ,

auch ſein Land beſſer zu nuten , als bisher geſchehn iſt ,

Auſſerdem aber iſt er der Profeßion der Holzdieberey ents

zogen , und dem AFerbau wieder geſchenkt ; ſchläft nun

die Nächte in Ruhe , in denen er ſonſt Holz ſtahl ſein

Geldbeutel , wird nicht mehr von dem Executor des Bruch :

regiſters ausgemergelt und ſein Character nicht mehr

durch ein von Generation zu Generation vererbtes Laſter

verunedelt . Die Natur ſcheint auch dieſe wohlthätige

Betnühungen ſchon mit dem herrlichſten jungen Anflug

zu belohnen , und giebt ſowol der Cloſtercaſſe in Abſicht

auf die Vermehrung ihrer Intraden , als dem ſtädtiſchen

Conſumten die ſchönſten Ausſichten .

«2 ETEN0 ( euamd

XI .

Beſchreibung des Feiſens Hans Kühnen -

burg .

iT unſere Leſer mit dem Felſen näher bekannt zu

machen , wovon Herr Ganz auf dem Kupfer wel :

<hes vor dieſem Stüc > der Annalen ſreht , eine Abbil :

dung geliefert hat , entlehnen wir folgende Beſchreibung

deſſelben , aus des Herxyn Vice : Berghauptmanns vo1B

( Annal , 48 St . ) K Tre :
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Trebra Erfahrungen vom Innern der Gebirge ,
Seite 2309.

Die Hans Rühnenburg iſtder Name eines Sands »

felſens ( der in einiger Entfernung den Ueberreſten eines

alten Schloſſes ſehr ähnlich ſiehet ) auf dem vordern Theile

des Bruchberges , den man den/A > er nennt . Die meh :

rern Spalten dieſes Felſens , die man für Abtheilungen

der Lager nehmen könnte , laufen der Horizontallinie

nahe kommend , nur in ſehr geringem Winkel gegen ſie ,

und durch dieſen völlig gleich mit dem Abfalle dieſes

Hauptrückens der Harzgebirge : Bruchberg , von Mor :

gen gegen Abend . An der Oberfläche iſt hier der Sand

bis auf eine Linie diE , in einen feſten Quarz , vielleicht

durch Luft und Sonne , die hier von allen Seiten freyen

Zugang haben , zuſammen geſchmolzen , ſo daß man keine

von einander abſtehende Körner bemerken kann .

Auch tiefer hinein ſind die Quarzkörner , woraus dieſe

Sandmaſſe beſtehet , ſehr dicht an einander gedrungen , und

hiermit ſcheint ſie ſich von den Sandſteinen niederer Ge :

genden merklich zu unterſcheiden .

ECKWm5 (' ARE
= IA - == - =-I

XI .

Erxercierlager bey Lüneburg .

Am xxten Juni dieſes Jahrs bezogen die Regimenter

das bey Teutſch : Everingen abgeſte >te Lager . Das

ganze Corps beſtand aus 16 Eſcadrons und 12 Bataillons ,

und campirte nach der hiebey gefügten Ordre de Battaille .

Gleich
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Gleich am 12ten paſſirte ſelbiges die Muſterung , und

die folgenden Tage wurden unterſchiedenen Uebungen

gewidmet 3; Auch am 2oſten ein Manöver mit dem gan :

zen Corps ausgeführt .

Ihro Königlichen Hoheiten der Herzog von Nork

und Prinz Fduard , auch verſchiedene engliſche und Of ?

ficiers auswärtiger Dienſte haben dieſem Lager beyge ?

wohnet .

Unter ihnen befand ſich der preußiſche Herr Gene ?

ralmajor ) Graf von Kalkreuth , der rußiſche Obriſt :

Lieutenant Graf Raſtopſin , und der bekannte preußi :

ſche Oberſte , Baron von Grothaus .

Bey den 4 Cavallerie : Regimentern waren 528

Pferde aus dem Land : Geſtüte vorhanden , und es verdie -

net hier als einen Beweis der guten Pferde ! Zucht ange :

führet zu werden , daß bereits 2073 ſolcher Pferde als be-

ſonders dienſttüchtig in der geſamten Cavallerie aufge :

nommen ſind . * )
Am

x ) Wird der Einkaufspreis von jedem Stü > der obi -

gen Pferde nach der gewöhnlichen Norm zu 38

Louisd ' or gerechnet , ohne die höhere Taxe der dar ?

unter befindlichen Officierpferde mit in Anſchlag zu

bringen 3 ſo zeigt ſich ſchon eine Summe von

186570 Rthlr . die vurch das Landgeſtüt blos im

hieſigen Cavalleriedienſte , der einheimiſchen Circus

lation erhalten , und den Unterthanen zugewendet
worden . Man kann ſich bereits hieraus einigen

Begrif von dem großen Werth der wichtigen Ver :

beſſerungen der einländiſchen Pferdezucht machen ,

die dieſe nükliche Anſtalt bewürket hat , deren merk

würdige Folgen wir zu anderer Zeit unſern Leſern

umſiändlicher vorzulegen gewillet ſind .
2 7



DvS

r3

*a3QvIlD

91

=

E-

Zz

Z

2355

4dzanbgnoNG

7

Ox

Ee

S

= S

8

4391QvUudaG)

*33VQ5

€

5

-

=

=

' D

pv

15

guogaQralD

9

5

Zz

855

E

2

52

Ö

qavJ

"WJ

*avD
2

8

;

824

j

.

*VAaRGITT

.

'D3X6G

24%

0316
33

SS

DSD

16688

686017

668-607

Bo

208

DENEBIE
305

2036

BRAUT

>

>.

5

.
1
3

)

:

3431016
.

3

'?

19100

:
|

5

2

I8

.25

6v1S

5 .

*QuU34)

zuIpvG

Juan

Qa

X

z

wz

5
5

I1D

52092

Z

290quDg

MSD

ME
IE

MORE

IEE

UE

5

I

ENE

pe]

Z

G
N

-

| :

2

=

=

=

- -=o-

SEESEN

EGLI

2209145

dIT

HNW

E08

S

=

vb14G

;

uog

400110

L

-*

5

7

3Qvb14G;

INTL

239081

3

GT

vobuuz

PZ

-

5

S2
5

NEE

“4

39nvT,

1v4Q)

MEIN

0

201026

'19D

4301926

'12Q

4

TE

" =

M

40lv

"10

1

z

X

2

Z&

8

5

201v26

*10S

aolv26

ET

DE

IE

E48

GE

*83491nbuoLQ

198g

110/319)

;

2

Se
S

"31ah

103

aUvUIINILZNVARuIG)

DA

:

vito

S

S

==
a

*“JV4IUID

439QUI41QU

=

-..Ww-e

=

;

' .

4

E

5

=

CE

Z

>

[ 7

ugöjugo

228< 1

gnzung
un

g20j3
7

“U3uguttaT,

b410D

809

<

SD
=

496

zds

ban

aUnF

14

'

;

20.2

BiS-5

>

MT

ſſal
Fango

unuE

1v3vG;

28

74935

2

=>

Q

>»

&

ej!

2

«9225

. y

nt

m

GERE
Ei

BB

al

eek

neben
Be,

1

brennen:

“

N

24



XL

Edle Handlung .

ee)" am 15ten Jan . d. I . zu Clausthal ohne Leibes ?

erben verſtorbene Zinngießer Mſtr . Johann

Gottfried Jahn , hat in einem gerichtlich errichteten

Teſtament ſein ſämtliches Vermögen , welches gegen 2000

Rthlr . betragen , auſſer einigen beſtimmten Legaten von

285 Rethlr . der dortigen Armencaſſe vermacht.

[zu
nd

XIV .

Miſcellaneen .

1) Zärtliches Andenken des Prinzen Eduard an

ſeinen Aufenthalt in Lüneburg .

In dem Tagebuche einer Familie iſt jede kleine Be :

gebenheit merkwürdig , die das Band zwiſchen Vater

und Kindern enger knüpfetz jeder Ausdru > wechſelſeitis

ger Zuneigung ; jedes Angebinde , das einem der Kinder

eben an ſeinem Geburtstage geſchenkt wird . So iſt es

auch in den großen Familien , den Staaten , zwiſchen

Landesherren und. Unterthanen , zwiſchen dem Fürſten ?

Stamme und dem glücklichen Lande , welches jener mit

ſeinen blühenden Zweigen beſchattet . Aus dieſem Ge

ſichtspunkte beobachtet , wird nachſtehende Begebenheit

in unſern Volks: Jahrbüchern nicht ganz ohne In

tereſſe ſeyn . -

K3 Die
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Die Stadt Lüneburg , vormals die Reſidenz

ihrer Herzöge , von der das Welfiſche Haus und mit ihm

deren geſammte Erbländer nach Zerſtörung des Großher ?

zozthums Sachſen den Namen erhielten , hatte gleich

wol ſeit dem Tode Herzogs Wilhelm ſeit 1369 nicht das

Gluck gebadt , jemals der Fixirte Aufenthalt irgend eines

Drinzen dieſer erhabenen Familie zu ſeyn . Um ſo größer

war die Freude der Bürger , als des Königs HIäajeſtät
im Jähr 1785 geruht hatten , ſie auf eine Zeitlang zur

Wohnung des Prinzen Edvard Königl . Hoheit zu be :

ſimmen . Zu ihren Freudens - Dezeugungen gehör ;

ten auch dieſe , daß ſich ein Theil derſelben in Uni -

form ſezte , eine Compagnie Cavallerie formirte und

den Prinzen einholte . Als nachmals der gütige Prinz

während ſeines einjährigen Aufenthalts durch ſein herab

laſſendes leutſeeliges Betragen die Herzen aller Einwoh
ner immer mehr an ſich feſſelte , ward jeder Umſtand

ihnen wehrt , der ſie an die glüliche Stunde ſeiner

Ankunft erinnerte 3 und dieſe Compagnie , die nur für

die damalige Solennität errichtet war , hielt ſich noch

immer zuſammen . Im Jahr 1786 verlies er Lüneburg
und gieng nach Hannover , das Band der Zuneigung

blieb jedoch zwiſchen dem Prinzen und den Einwohnern

unaufgelöſet . Dieſen ſtieg die Freude ins Geſicht , wenn

nur der Name des Prinzen genannt wurde , und Zhm

waren ſeine treuen Lüneburger , in denen er die deutſchen

Unterthanen Seines erhabenen Vaters zuerſt ſchälen ge

lernt , unter denen Er einen Theil ſeiner frohſten Jur

gendzeit zugebracht hatte , noc < unvergeſſen . Einen Be :

weis davon erhielt jene Bürger / Compagnie , als Er ihr

ein
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ein halbes Jahr nach ſeiner Abreiſe aus eigener Bewe :

gung eine Standarte zuſchi >te . In ihrem obern Ende

war in einem Lorbeerkranz mit der Krone der Buchſtabe

E. und in der Mitte das Läüneburgiſche Stadt ! Wapen

geſtickt , mit folgender Inſchrift , die wol keiner der Einwoh

ner jemals ohne Rührung leſen wird :
„ Schwaches doch ewiges Denkmahl der Dankbarkeit

„ Sr . Königl . Hoheit des Prinzen Eduard gegeben den

„ 15ten März 1787 .

Auf allen 4 Een befand ſich der mit dem blauen

Hoſenbande umgebene Buchſtabe E. mit der Krone , und

unten am Stiel waren die Namen der Officiers der

Compagnie :

I . M. Mothes .

C. A. Thomſen :

L. I . Reineke .

Der Herr General - Major Graf Taube erhielt

den Auftrag die Standarte zu übergeben , welches auc <

darauf am 2oſten , April d. I . nachdem die Compagnie

auf dem Kalkberge aufmarſchirt war , mittelſt einer feier :

lichen Anrede geſchah . Sie präſentirte hiernächſt ſolche

dem Magiſtrat , der die Compagnie zum ewigen Anden ?

ken des unvergeßlichen Prinzen , mittelſt eines förmli :

< en Beſchluſſes , zu einer bleibenden Bürger - Compagnie

guthoriſirte .

Als ein Pendant zur Geſchichte und Beweis der

gegenſeitigen ehrerbietigſten Zuneigung der Einwohner

dürfen wir hier wol noch eine Anekdote einrüen , ſo

wenig ſonft unſere Annalen für Gedichte beſtimmt ſind

K4 und
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und ſo wenig wir für den poetiſchen Werth der nachſtehen !
den Verſe die Gewähr leiſten .

erſten in Deutſchland erlebten Geburtstag deu 2ten No ?
vember 1785 . im Club zu Lüneburg gefeyert ; die nem ?

liche Geſellſchaft verſammlete ſich wieder am Geburtstage
des Jahres 1786 . , aber = ohne ihren geliebten Prinzen .
So laut an jenem Tage die Freude war , ſo ſtille war es

nun . Die Geſellſchaft ſandte dem Prinzen nur ein Band ,

worauf dieſe Zeilen gedruckt waren :

Ein Jahr , ihr Freunde , wird es ſeyn ,
Da ſaß Er noch . in unſern Reih ' n ;

Sah jedem freundlich ins Geſicht ,

Verſchmähte unſre Lieder nicht ,

ÖSrt ? gern den lauten Hochgeſang
Der Freude , gern der Gläſer Klang ,

Und lächelte dem wilden Tanz ,

Der um des Fackelnbrandes Glanz

Sich ſchlang in einen bunten Kranz .

Doch hin iſt hin =“- die Freude ſchweigt
Aus dem beklemmten Buſen ſteigt

Ein Seufzer 3 mit geſenkten Blick

Denkt jeder ſein verlornes Glück ;

Drüt wehmuthtsvoll die Hand dem Freund

Noch enger durch den Schmerz vereint =-

Das Saitenſpiel hängt an der Wand ;

Und was die Seele heut ? empfand

Sagt Ihm nur ein bethräntes Band ,

Der Prinz hatte ſeinen
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2 ) Von einem aus dem Alterthume noch über -

gebliebenen Tauſchmarkt zu Hilacker .

Wem die Geſchichte der Menſchheit wehrt iſt , wer

gerne nachforſcht dem Gange ihrer Cultur bis in ihre

erſte Kinderjahre zurü >, dem müſſen die hie und da über :

gebliebenen Spuren ihrer erſten Einfalt noch immer ein

rührendes Andenken ſeyn 3; er hat ohngefehr das nemliche

Gefühl , was der erwachſene Menſch zu haben pflegt ,

wenn er das erſte Paar Schuhe zu Geſichte bekömmt ,

das er in ſeiner Kindheit getragen hat . Dieſe Ueber -

bleibſel findet er gewöhnlich nur bey demjenigen Stande

der Menſchen , der der Natur treuer geblieben iſt , als

die übrigen = - dem Baurenſtande . Ohne alle Geſchichte

ſagen ihm ſolche Gebräuche :

„ So war es zu den Zeiten Wittekinds - ſo verkehr ?

„ ten vormals zu Bardowie > , Sachſen und Wenden

„ mit einander .

Zu Hirzacker iſt am Tage vor Gallen und auch am

Gallen ! Tage ſelbſt ein Tauſch ? Markt , der eben deswe :

gen wahrſcheinlich einer der älteſten Märkte in Teutſch :

land iſt . Die Marſch und Geeſt: Bauern ſetzen dort

ihre Victualien gegen einander um . Bohnen und Erb :

ſen werden gewöhnlich gegen Rocken gerade auf ver“:

tauſcht . Unter andern wiſſen wir von einem Augen :

zeugen , der im Jahre 1776 gegenwärtig war , daß damals

der Preis des Ro > ens 11 bis 12 Ggr . geweſen , der

Preis des Waizens 18 Ggr . , und nun wurden 3 Himb -

ten Roen für 2 Himbten Waizen gegeben . " Eben ſo

K5 3
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3 Himten Gerſten für 2 Himten Rocen . Der Tauſch

mit Vieh ohne alles Aufgeld iſt nicht häufig 3 doch ſah der

Urheber dieſer Nachricht derozeit einen guten Ochſen

aus der Geeſt gegen ein Pferd aus der Marſch alſo ver ?

tauſchen .

Nachdem der Geeſtbauer jezt mehr ausbleibt , fängt

der Markt an abzubrechen . Jener ſäet ſich anjezt einige

Meßen . Sommer - Waizen , wovon er ſeine Nothdurft

beſtreitet , ohne etwas eintauſchen zu dürfen . So zieht

er ſich auch ſelbſt Bohnen und Erbſen , die weit wolſchmek ;

kender ſind , als die vom Marſchlande ; denn bekanntlich

hat alles im ſandigten Lande gezogene Gemüſe , als Kar ?

toffeln , Rüben , Wurzeln 21c. Vorzüge vor den im fetten

Lande erzielten Gewächſen , welches ſogar ſeinen Einfluß

auf Obſt hat , und beſonders bey Pflaumen merklich iſt .

Ferner ſäet ſich der Geeſibauer jekt auch Sommerſgat in

dem Maaße, . daß er etwa 3 Himbten erndtet , wovon er

36 Pfund Oel zu gewarten hat , daß er ſtatt des Thrans

zum Theer braucht . Hiedurch entzieht er ſich denn in ſei :

nen Bedürfniſſen allmälig der Dependenz von den Marſch ?

gegenden und mitihr dem Tauſch - Markt . Auch iſt obiges

Verkehr dadurch neuerlich noch mehr in Abnahme ge:

kommen , daß die in und um Hitzacker wohnende < if -

fer und Kornhändler , dem Geeſt ?und Marſch! Bauern

das Korn im Hauſe abkaufen , und ſolches uach Zam :

burg verfahren .
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3) Abgeſiellter Gebrauch des Meßgewandes

zu Buxtehude .

Der Anzug des Meßgewandes , welcher in der St . Pe :

ters - Kirche zu Buxtehude bey Austheilung der Coms

munion bisher noch ſtets beybehalten geweſen , iſt ſeit

Oſtern dieſes Jahrs völlig abgeſchaſfet worden .

4) Berbindung gegen die Trauerkleider zu

Burgtorf .

Die Umwandlung veralteter Gewohnheiten verbreitet

ſich zwar nicht mit ſo ſchnellen Schritten , wie vergängli :

< e Moden , die der Eitelkeit ſchmeicheln . Doch pflegt auch

jene gleich dieſen immer allgemeiner zu werden , ſobald nur

das erſte gegebene Beyſpiel einige Nachahmung ſindet .

Leicht mag die angefangene Veränderung der Trauerzei :

< en mehr Jahre nsthig haben , als die neuen Mentis un

ſex Damen Wochen gebrauchten , um überall dahin zu

Fommen , wo man dieſe anjezt antrift . Die unſchuldigſten

Mädchen und ſittſamſten Frauen legen den Schmu > an ,

unbekümmert über die Frage ob das Modell dazu ſich un !

ter dem Nachlaſſe irgend einer Veſtalinn gefunden , oder

ob die Mode von einer abgelebten pariſer Buhlſchweſter

ausgedacht ſey, ' um durch Täuſchungen der Einbildungs -

kraft Eroberungen zu machen , die den entblühten Reizen

der Natur nicht mehr gelingen wollen . Unbekümmert

über die Rechte der Anſtändigkeit , wird nicht leicht eine

Dame aus der großen Welt die Mode der Mentis unge -

braucht vorübergehen laſſen , ſollte auch ſogar noch dem

92:



156 Pee

gewölbten Cartaſſen : Baue , durch attgebrachte Federn ,

die fehlende natürliche Elaſticität hinzugefügt werden .

Nicht ſo geſchwindes Glü wie dieſe Illuſion macht

die eingeſührte neue Trauer . Jndeſſen bleibt es doch da

mit auch nicht im Stilleſtande . Zu Burgtorf und in der

umliegenden Gegend iſt durch die Bemühung des Herrn

Superintendenten Bütemeiſter wiederum eine Verbin :

dung darüber geſchloſſen worden , woran Perſonen höhe :

ren und geringeren Standes Theil genommen haben .

Die Gründe welche zur Unterſtüzung der Sache an

mehreren Orten gebraucht ſind , müſſen ſich nothwendig

alle gleich ſehen . Ihre Vorſtellungsart iſt aber verſchie !

den , und nicht weniger weichen die Eindrücke ihrer Em -

pfänglichkeit von einander ab . Wir wollen daher aus dem

Burgtorſiſchen Circular , nachfolgende Stellen auszeich ?

nen .

„ Wenn der Tod uns die entreiſſet , die aufs nächſte

„ mit uns verbunden ſind ; ſo iſt Trauer des Herzens

„ ganz natürlich , Wie könnten wir gleichgültig bey . dem

„ Verluſt derer ſeyn , mit denen wir unſer Leben theilten ,

„ und als zu uns gehörig betrachteten . Die Völker , auch

„ſelbſt wilde haben Wohlſtand darin geſucht , dieſe Trauer

„ zu Tage zu legen . Ze wilder und unvernünftiger ſie

„ waren , deſto roher iſt auch dieſer Wohlſtand geweſen .

„ Die die Menſchheit vergaßen , wollten daß das

„ Weib ſich nach dem Tode des Mannes verbrennen mu :

„ſte , Die des Lebens ſchoneten verlangten Verlekungen

„ des Körpers . Die noch ſchonender waren forderten Zer ?

eeiſſung der Kleider .

„Chriſt !
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„Chriſtliche Grundſätze haben !alle dieſe rohen Ar ?

„ ten verbannet 3 allein man hat einen anderen läſtigen

„ Wohlſtand eingeführet , den empfindlichen Verluſt ſeiner

„ Verwandten zu erkennen zu geben . Es iſt eingeführt ,

„ Ianze , halbe und Viertheil : Jahre , in ſchwarzen oder

„weiſſen Kleidern zu erſcheinen . Man hat den Unter !

„ſchied erfunden , zwiſchen tieſer und leichter Trauer , ſo

„ daß der Trauerſchmuck etlichemal muß verändert werden ,

„ bevor die eingeführte Trauerzeit geendiget iſt . Wer das

„ icht thun wollte , der würde zu Tage legen , daß er blut :

„ „ axm, oder anderen den Verdacht beybringen , daß er die

„ Seinen nicht geachtet habe . So lange die Meynung

„ſtehet , muß der , weicher über das Trauren auch anders

„ denkt , ſich doch gleichförmig bezeigen , und mit dem Stroh ?

„ me fortſchwimmen .

„ Aber ſind denn dieſe Trauerkleider ſichere Urkun :

„ den eines inniggefühlten Verluſtes ? Kann nicht ein

„ freudiges Auge unter einer finſiern Trauerkapye verſte >t

„ ſeyn ? und unter dem ſchwarzen Kleide ein gleichgülti ?

„ 388 oder frohes Herz ſchlagen . IJa wenn unſern er ?

„ blaßten Freunden damit gedient wäre , wer wollte ihnen

„ nicht dieſe Mitgabe in die Ewigkeit machen ? Vielleicht

„ſoll die Trauerkleidung bios Beweiſung unſerer Ach :

„ tung ſeyn . Achtung verſiorbeney Verwandten , gu

„ ter Menſchen , wer wollte die nicht billigen ? Aber kön :

„ nen wir die nicht beſſer beweiſen , durch ein gutes Ans

„ denken , durch eine rühmliche Erzählung ihrer ruhm :

„ würdigen Handlungen , durch Vertheidigung ihres 91

„ ten Namens , durch treue Vorſorge fürdie Ihrigen ?
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„ Begüterte , denen es gar nicht ſchwer fällt , die

„ Trauer für ihre Familie anzuſchaffen , möchten fürchten ,

„ daß ihnen der Beytritt als bloße Sparſamkeit ausge :

„ legt würde . Mag doch das ſeyn , wer ſteht nicht in al :

„ len ſeinem Vornehmen der Beurtheilung des Publi :

„ kums blos ? Zſts nicht Beruhigung genug , was gemein :

„ „ ükiges befördert zu haben ? Wer bey dieſer Beruhi :

„ gung nicht wollte ſtehen bleiben , dem ſtünde immer frey ,

„ das Publikum dadurch nachdrücklich zu widerlegen , indem

„ er beliebigſt etwas für Kleidung oder Nahrung der Ar :

„ men beſtimmte , die die leidtragende Familie ſegnen wür ;

poem .

5) Neueſte Blattern - Inokulation zu Zelle,

So lange die bisherigen Erfahrungen noch nicht hin :

reichen , allen Unglauben an den Nuten der Blattern :

Inoculation zu benehmen , ſo lange es Eltern giebt , die

mit ängſtlichen Zweifeln über die Beſugniß ringen , ihren

Kindern Blattern - Gift beybringen zu laſſen , ſo lange

man hier oder da durch zufällige wahre oder erdichtete

Folgen von dem Gebrauche der Einimpfung abzuſchrek :

ken ſucht , ſo lange werden auch neue Beyträge zu den

ſchon vorhandnen Erfahrungen über dieſen Gegenſtand

ihren Werth behalten .

Wir theilen darum duch anjezt die Nachricht mit ,

daßim lektverfloſſenen Frühjahr , wiederum zu Zelle einige

ſiebenzig Blattern: Inoculationen mit dem beſten Glücke

gelungen ſind , indem kein einziger von allen Einge:

impfren , Leben oder Geſundheit dabey verlohren , ohn -

3 er ;
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erachtet verſchiedene die Krankheit in ſehr hohem Grade

gehabt .

Ein vorzüglich ſchönes Muſter mütterlicher Zärtlich -

keit legte hierbey eine adeliche Dame ab . Sie wünſchte

ihre geliebten Kinder gegen die Gefahren der natürlichen

Blattern zu ſichern , wovon ſie ſelbſt noch keine Befreyung

genoß . Es war aber ihrem gefühlvollen mütterlichen

Herzen ohnmöglich , ſich zu einer ſo wichtigen Zeit von

den Kindern zu trennen , und dieſe fremder Wartung und

Vorſorge zu überlaſſen . Sie faßte daher den vortreflichen

Entſchlaß , entfernt von ihnen vorher ſelbſt Blatterngift

anzunehmen , und unterwarf ſich mit edler Standhaftig :

keit , allen davon der Möglichkeit nach zu beſorgenden üb -

len Folgen . Der Himmel ſegnete dieſes ruhmwürdigze

Unternehmen . Die Mutter und auch nachher ihre Kin -

der überſtanden die Krankheit ohne viele Beſchwerde auf

das allerglücklichſte .

Wenige werden zwar auf ähnliche Art in den Fall

kommen , aus Liebe zu ihren Kindern , die dem andern

Geoſchlechte ſo wichtigen Vorzüge einer guten Bildung , .1g

ſelbſt entfernt die Rechte einer wahrſcheinlich noch langen

Lebensdauer zu verleugnen . Dennoch aber wird dies Bey -

ſpiel der vollkommenſien Muttertreue ſehr reiche Früchte

tragen können , wenn es nur bey vielen von denen Auf -

merkſamkeit erregen , Eindruck hervorbringen möchte , die

ſich ſo oft durch den Hang zur Eitelkeit und Vergnügen ,

von Ausübung der angenehmſten und wichtigſten häusli -

<en Tugenden abhalten laſſen ,

6)

„adi“ B 88 EEE RTF: ü FELI
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6) Seltener Eheſeegen .

Am 24ſten Jan . 1786 . wurde des Köthers und Schnei :

ders Arend Sriedrich Rreimeier Ehefrau zu Ihmen

Amts Coldingen , und hieſigen Kirchſpiels von drey

Söhnen glücklich entbunden . Die Leute waren ſehr

beſtürzt und betrübt darüber , wie ſie mir die Kinder zur

Taufe brachten . Um ſie aufzurichten , wandteich mich au

eine vornehme Dame in Hannover , und bat für diejj

1 ]

' jj| | Leute . Sie ſandte gleich 13 Louisd ' or , und nicht lange

BUNDEN | darnach noch 27 Rthlr . 12 mgr . welche ihr Gemahl im

| | JEM Clubb geſammelt hatte . Dazu erhielt ich noch von meis

j nem Arzt dorther , 6 Rthlr . 24 mgr . aus zwey Samm ?

BY "4
lungen geſchenkt , und ein Schullehrer in hieſiger Ge :

| M0 gend hatte aus ſeiner Schule 1 Rthlr . und einige Gro

' ſchen zuſammengebracht , ſo daß die ganze eingegangene

; | Unterſtüßung etwas über 42 Rthlr . Caſſenmünze betrug .

Ww | Hierdurch wurden die Eltern wieder aufgeheitert und

8 WIDE wandten nun alles an , um die Kinder zu verpflegen .

Milch und Zwiebak zum Füttern konnten ſie jekt bezah :

len , weil aber nun drey Frauensleute immer darauf war ?

|
| ten mußten , ſo ſind ihnen die Kinder doch ſehr ſauer ge

worden und werden es noch . Bis dieſe Stunde , folglich

ſchon beynahe anderthalb Jahr , ſind ſie indeſſen nicht al :

lein noch am Leben , ſondern auch munter und geſund .
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Dergleichen Geburten giebts ſchon ſelten , aber noc ſelt :

016
8

810000)
ner iſt , daß die Kinder ſo lanze das Leben behalten , und

008 ' | Hoffnung zum fernern Leben geben .

9011119008 Ronnenberg , den 19ten Jun . 1787 -

JUMIK , E. R. Schult , Paſtor .
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>) Nachricht von taubſtummen Geſchwiſtern in

zwey verſchiedenen Familien .

Zu dem Beyſpiele von zwey lebenden taub und ſtumm

gebohrnen Geſchwiſtern , welches in dem zten Stücke

der Annaleu . berührt : worden , findet ſich noch ein ande ;

res . auf dem adelichen Gute zu Stellichte im Lünebur !

giſchen . . Es . dienen daſelbſt zwey Byüdey , die weder hs :

ren noch reden können , Söhne eines zu Idſingen ges

ſtandenen Schulmeiſters , Namens Zlanke . Beide ſind

nachdem ſie vorher ſchreiben gelernt , durch die Bemühung

des Hertn Patior Verclas zu Stellichte , jeder ohnge ?

fehr innerhalb der Friſt eines Jahrsſo weitin der Erkennt »

niß irdiſcher Dinge und Faſſung der Religions - Begriffe

gebracht worden , daß man ihnen den Gehuß des heil .

Abendmahls geſtattet hat . Der älteſte welcher als Schwei -

nehirte dient , und bereits 26 Jahr alt iſt , gelangte ſchon

im Jahre 1782 . dazu, . ſein Glaubensbekenntniß ablegen

zu können , ſein Bruder aber , ein Menſch ;von 15 Jahren ,

der die Schaafe hütet , folgte ihm hierin auf leßtvergan

gene Oſtern .

Beide zeigten während “ und. nach dem Unterrichte

viele Wißbegierde , vorzüglich jedoch der älteſte , der ſich

immer hinter den Schweinen mit dem Papiere in der

Hand finden ließ . Dieſer äußerte auch ' bey mehrern Vors

fällen deutliche Merkmale eines - ſehr theilnehmenden Her !

zens . Ex war traurig , wenn ein Schwein von ſeiner

Heerde ſtarb , und bewies rührende : Freude über zuneh !

mende Erfkonntniß ſeines jüngern Bruders . Er wohnte

( Annal . 48 St . ) L zus
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zuweilen dem Unterrichte deſſelben bey , und dann unter :

redeten ſich dieſe Brüder in ihrer Sprache auf eine höchſt

lebhafte Art , über das Vieh welches ſie hüteten , und über

andere häusliche Angelegenheiten . Sie wetteiferten ſich

untereinander an Klugheit zu übertreffen . Der älteſte

ermahnte den jüngern immer zum Fleiße , und dieſer ließ

es hierunter nicht an Befriedigung fehlen . Er lernte

durch die Anleitung des Herrn Paſtor Verclas binnen

vier Tagen alle gedruckte Buchſtaben kennen , und hat

mit der Fähigkeit Gedrucktes zu leſen einen großen Vors

zug vor ſeinem ältern Bruder gewonnen .

Von der Verbindung würklicher deutlicher Begriffe

mit den Worten , deren iſie ſich im Schreiben bedienen ,

haben ſie mehrere Proben mit aufgeſelzten eigenen kurzen

Gedanken gegeben

Die Merkwürdigkeit der vorerwehnten Gehör : und

Sprachmängel , gewinnet neue Empfehlung zum Nach !

denken für Naturforſcher , durch ein drittes ähnliches

Exempol im Harz : Amte Elbingerode . Daſelbſt hat ein

Tagelöhner Namens Johann Andreas Becker mit ſeis

ner Ehefrau acht Kinder erzeuget , wovon die älteſten

drey , als zwey Söhne und eine Tochter tayb und ſtumm

ſind . . Die Eltern , Großeltern und übrige Geſchwiſtey ,

welche ſämmtlich bereits verſtorben , haben nebſt den

Seiton : Verwandten ohne Fehler hören und reden können .

Jene drey unglückliche Geſchwiſter , verdienen ſeitdem

ſie erwachſen , ihre Nothdurft - als . die fleißigſten und treue ,

ſten
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ſten Arbeiter , und führt die Schweſter zugleich der Brü

der Haushaltung .

8 ) Funſzigjährige Dienſizeit des Hern Forſt -

Inſpectors Schuſter ,

Der „4jährige Herr Forſtinſpector Schuſter zu Eibin :

gerode am Harz , hat am 6ten Februar d, I , ſein funf ?

zigſtes Dienſtjahr begangen .

BMA ) Ürfiitk€ -. 3) (ex 'D.- S

XV .

Preistabelle der nothwendigſten Lebens -

mittel in den verſchiedenen Gegenden der

hannöverſchen Churlande , vom April ,

May und Jun . 1787 .

BZ nachſtehenden Preiſen iſt auf alles das wieder

Rückſicht zu nehmen , was in dem zweyten Stücke

der Annalen S . 164 und 165 . theils wegen den Münz :

ſorten , theils wegen des in einigen Provinzen auf dem

Fleiſche ruhenden Licents angeführt worden . Dieſem iſt

noch hinzuzufügen , daß in dem xſten Stücke der Annalen

S . 179 Z. 20 . von unten auf ſtatt Buxtehude geleſen

werden . muß Lauenburg , da an leztgenanntem Orte

nach ſchweren däniſchen Courant , die Preiſe beſtimmt

ſind .

ZD -2 April
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Neu angelegte Tobacks - Fabrik zu Lüneburg .

Ats Nachtrag zu dem IV, Artikel dieſes StüKs , liefern

wir noch die Anzeige , daß von dem - Kaufmann , Herrn

“ juſtus Heinrich Albers in Lüneburg ſchon , ſeit einiger

Zeit eine Rauch - Tobacks ! Fabrik angelegt worden . Da

ihm nicht allein ſein eigener beträchtlicher Detail : Handel

einen anſehnlichen Debit verſchafft , ſondern auch die Güte

der Waaren ſich bereits ſo ſehr empfohlen hat , daß er

ſowol an einheimiſche Kaufleute , als auch auswärts mit »

telſt ſeines ſonſtigen Groshandels anſehnliche Quantitäten

abſekßt und die Nachfrage noch immer zunimmt , ſo ſind

ſchon jeßbt x 8 Menſchen dabey in beſtändiger Arbeit , und

wenn er , wie Hoffnung dazu vorhanden iſt , eine Schnupf - ?

tobacks Fabrik noch damit verbindet , und die ganze An -

lage erſt die ihr beſtimmte Größe erhalten hat , alsdann

wird er dadurch im Stande ſeyn , etwä 50 Perſonen zu

beſchäftigen . Jezt fabricirt er nachſtehende Sorten zu

den beygefügten Preiſen :

in Louisd " or 3 100 Pfund ,

Löſer <warzer = = = 7 ) 75 8 , 20 , 14 Rihlr .
- =- 7- gelber “ = (7 1 7 1835 30 , 14

In Paeten ,

Schwarzer 3 Kron : )
- . . = IGAfee 0

- 0 10 WIE
RONEEEE

- - = = Fortun = = = EE NS Oe--

= . = . Virginia < < 72 4000

Gebe 5 = = 28

Gelber



Gelbe gut Kron = = = > > 70Rthlr .

8 Maryland 22 4 STE - - 14 =

Pottoricco - - - = = > SEEG < a

Portocartero = = = > ib . LEAB ws

€ Sen u m ES I

Petit Canalſtier - - - - = 8 32 ==

Cavaſter Nr . 122 = Wd EE 148 = =

et DO) ae = = - - 64 = -

ee SLO BRATT EE EI
MEGR 46 Milerhr

3 152487 = SEG: 22 - - 96 -

a nien 328. M
mE ==" = 1 125. ==*

Auch die ganz ordinairen Sorten von 5 bis 6 Rthlr .

werden könftig bey ihm zu haben ſeyn , zu deren Fabri ?

cirung es bisher nur an Zeit gemangelt hat .

Wir müſſen hiebey eines hieſigen ſehr geſchiten

Ouvriers , des Kleinſchmidt Boneſe gedenken , der ihm

dazu eine Schneidelade von der Vollkommenheit verſer ?

tigt hat , daß ſie nach der Verſicherung hamburgiſcher

Fabricanten in ganz Hamburg von der Güte nicht vor !

handen ſeyn ſoll . Eben . dieſer Künſtler hat auch unlängſt

Stahlfedern zu einer Kutſche gemacht , die den beſten

Engliſchen gleich kommen .

XyL
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Beförderungen und Avancement vom

April , May und Jun . 1737 .

Bey den höhern Ländes- Collegien , und was damit

in naher Verbindung ſtehet : ;

Bey der Landes : Regierung :
Herr Geh . Juſtiz : Rath und bisherige zweyte Geh.

Secretarius Rudlof zum 1ſten , und der bisherige Herr
Conſiſtorialrath und Geh . Secretarius Liieper zum
zweyten würklichen Geh . Secretarium und Hofrath .

Bey dem Commerz : Collegium zu Hannover :
iſt zum Mitgliede aus der Grubenhagiſchen Ritterſchaft
präſentirt und beſtätiget ;

Herr Geh . Cammerrath und Berghauptmann Claus

Friederich von Reden ,

Bey dem Oberappellationsgerichte zu Zelle :
Johann Ernſt Morik Schilling als zweyter Pe?

dell, “

Bey den höhern Landes : Collegien zu Stade :

Herr Johann Ernſt Friederich Webber , zum Au ?
ditor bey den dortigen Secretarienſtuben .

Garniſon - Auditeur : Stellen 73
Herr Rath und Licent : Commiſſair Schwarze zu

Haarburg , zum Garniſon - Auditeur daſelbſt ,

Herr



Herrn Amtſchreiber Hine zu Verden ,die vacante

Garniſon/Auditeurſtelle daſelbſt .

Bey dem- Forſtweſen :
Det Jäger Bürke zum gehenden Förſter im Amte

Steinhorſt .
.' Herr Dörrien zum gehenden Förſter zu Diep :

bolz .

Bey dem Bauweſen :
Otto Philip Kruſe , und Conrad Friederich Wede -

Find zu Supernumerair Bau : Conducteurs .

Herr Amts: Auditor Carl Ferdinand Vieubourg

zum Bau - /Commiſſair nach Leiienburg .

Bey dem Deich - und Schleuſenweſen an der Elbe :
Der bisherige Herr Deich : Conducteur an der Ober :

elbe Samuel Benzler zum Oberdeichgräfen im alten

Lande an der Elbe , Oſte , Luhe und . Schwinge . !

Bey Landſchaftlichen Stellen :

Herr Licent : Inſpector Blume zu Hameln zum Ober:

Commiſſair .

Bey Aemtern :
Herr Amtmann . von Grävemeyer zu Rehburg ,

in öleicher Qualität nah . Ohbſen .

Der bisherige Herr Amtſchreiber Bacmeiſter zu

Bremervörde zum Amtmann zu Buxtehude ,

Herr Supernumerair / Amtſchreiber L7anne zu Bre :

mervörde zum würklichen Amtſchreiber daſelbſt .

Herr
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Herxy Amtſchreiber Jacobi zu Häaarburg zum

Amtmann zu Rehburg ,

Herr Amtſchreiber Rathlef zu Erzen mit Beybe -

haltung ſeines bisherigen Characters nach Wordholz .

Heyxr Supernumerair Amtſchreiber : Smhumann zu

Perden zum würklichen Amtſchreiber zu Weſten .

Der bisherige Herr Supernumerair - Amtſchr . LTanne

zu Hardegſen zum würklichen Amtſchreiber zu Boden

teich .

Herr. Supernumerair !Amtſchreiber Reinbold von

Polle nah MOE in gleicher Qualität .

Herr Amts:Auditor Wynecke zum Supernumerair -

Amtſchreiber zu Polle .

Bey Academien und Schulen :

Die Herrn Advocaten , Oppermann , HÜreisner

und Liſt in Göttingen zu Procuratoren bey dem dor »

tigen academiſchen Gerichte .

Herr Hofmeiſter Havemann zum Inſpector bey

der Ritter : Academie in Lüneburg .

Herr Candidat Bialloblotky als zweyter Hefti
ſter und Lehrer daſelbſt .

Herr Jouvin zum Kloſter : Regiſtrator und Unters

weiſung im Schreiben und Rechnen allda .

Bey ſtädtiſchen Dienſten :
Herr Senator Schulz als Caſſierer , Herr Baer

als Regiſtrator des. in Zelle errichteten Leihhauſes .

Avan -
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Avancement im Militair ,

vom erſten April bis zum Schluſſe des Junii

1787 »

A . Cavallerie ,

vorh. Regt . wohin die] Anc .

Regt. ; Verſes; geſchehen | Datum

Zu Majors . 1787 -

7 | Dem Herrn tit . Major Bremer die

vacante Majorität
8

Zu Compagnien .
G) | Der Herr tit . Rittmeiſter und Oberad -
S judant der Cavallerie von Delt :

heim 71

Zu Capitains und Ritt :

meiſters ,

8 | Der Herr Lieutenant von Lſtorf ,
unter Rittmeiſters Charakter zum 5. Jun .
Oberadjudanten bey der Cavallerie

6 | Dem Herrn Lieutenant Hüne
10 :; ; Premier ! Lieutenant Bach :

mann auch

5 ! ! Lieutenant Weſtermann
die nachgeſuchte Dimiſſion mit Ca

pitains Charakter und Lieutenants

Gnaden Penſion

Zu Lieutenankts .
6 | Dem Herrn Fähndrich Löſerrug Lieu -

|
tenants Charakter

LL 200 )

5 8 Herrn Fähndrich von Craus :

|
haar , Lieutenants Charakter 5 | . Zun

101 Dem Herrn Seconde ! Lieutenant Cru !

ſius der Character vom Premier !

Lieutenant 10 | 12Jun .
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Negt . wohin dievorh .
Verſelz . geſchehenRegt .

IO

12

Der Herr Cadet Carl Friedrich von

Bothmer zum tit , Seconde- Lieu

tenant

Zu Cornets und Sähndrich s .
Der Quartiermeiſter Ludewig von

Arnſchild zum. titul . Fähndrich

Dem Herrn Cadet Georg von Walt :

drich

Dem Quartiermeiſter . Georg , Ludewig
Zerkfelmann der Character vom

Fähndrich

Dem Quartiermeiſter Hapke , die nach !

geſuchte Dimiſſion unter Fähndrichs

Character . |

B . Infanterie ,

Zu Oberſt : Lieutenants .

Dem Herrn Major von Hinüber ,
die nachgeſuchte Dimiſſion , mit

Obriſt - Lieutenants , Character und

Majors Gnadenpenſion

Zu Majors .

Dem Heren tit . Major von Taube

die vacante Majorität

Dem Herrn tit . Major von Wald :
hauſen die vacante Majorität

Dem - Herrn Capitain Hardect , die

nachgeſuchte Dimiſſion , mit Maz
jors Charakter und Capitains Gna !

denyenſion
-

6,

Zu Compagnien .

hauſen der Character vom Fähn : | -

10

T3

12

Der Herr tit . Capitain Hülſemann

Datum
Anc«.

12 . Jun .

30 , Apr ;

11May

1. Jun .

Der
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vorh . Regt . wohin die | Anc .

Regt . Verſeß . geſchehen | Datum

s | Der Herr tit . Capitain von Rlenc >k . 8 1145855

5 ; 8 ! Cordemann . 2

Zu Capitains .

xz | Der Herr Lieutenant Prietzlius zum N
zten tit . Capitain . 1. |1 May

4 | Der Herr Lieutenant 'von Soden zum
zten tit . Capitain . 4 |2 May

6 | Der Herr Lieutenant Bode zum tit .

Copitain . 6 42 25UU .

8 | Dem Herrn Lieutenant von Ander :

ten , und

14| Dem Herrn Lieutenant von Harling

die nachgeſuchte Dimiſſion , unter

Capitains Charakter und Lieute /
nants Gnadenpenſion . ,

Zu Lieutenants .

14) Der Herr Fähndrich Rieſenberg . 14 | 15Spt .

. - 454 ! von Schröder zum 1786 .

titl . Lieutenant . I j1 May

4 | Dem Herrn Fähndr von Hedemann , 1707

Lieutenants Charakter . 4 12 May

6 | Dem Herrn Fähndrich von Guitter ,
Lieutenants Charakter . 6 | 22Zun ,

14 | Der Herr Lieutenant Üfacker , mit

Beoylegung der Gnadenpenſion auf
ſein Anſuchen der Dienſte entlaſſen ,

Zu Sähndrichs ,
; . ; ]

14| Der Cadet Ludewig H7eiſter . 14 | 15Spt .

1 | Der Gefr . Corporal Johann Ernſt Wil: 1786 .

helm von Hanſtein zum tit , Fähn : 28 Ayr .

drich . . M EB -7 : 8

( Annal . 28 St . ) MN Dem
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vorh . Regt . wohin . die| Anc .

Regt. Verſekz . geſchehen |Datum

4| Dem Sergeant Georg Auguſt von 1787 .
Coulon der Charakter vom Fähn :
drich. 4 | 29 Apr .

| Der Quartiermeiſter Ludewig von

C. Arnſchildt zum tit . Fähndrich . 5 | 30 Apr .

Der ausgegangene Hof : Page Friedrich
j

Ludewig von der Deren . 8 |1 May

Der ausgegangene Hof Page Franz

Der Gefr. Corporal Wilhelm Friedrich
du Plat , zum tit . Fähndrich . 13

Dem Gefr . Corporal Chriſtian Geb :

hard Timäus , der Charakter vom

Fähndrich . 6

Dem Gefr . Corporal Wilhelm Heinrich

Baſſendorf , und

12| Dem Gefr . Corporal Anton Ludewig

von Benoit , bey erbetenen Ab -

ſchied der Charakter vom Fähndrich .

C. Ingenieur - Corps .

Zu Lieutengants .
Dem Herrn Fähndrich Laſius , und

: ; : 4 Ikland , Lieuten . Char .

Zu Sähndrichs .
Dem Conduct . G. F. Schäffer , Fähndr . Char .

Zu Conducteurs ,
Der Volontaix Johann Carl Schädler , und

Der Volont . Ant . Heinr , Richard , zu tit . Cond .

D . Lfandregimenter ,

Dem Herrn Ljeut . Röttiger vom Grubenhagi -

ſchen Landregiment , die nachgeſuchte Dimiſ :

ſion , mit Capitains Charakter und der Lieu :

1 va

[>]

-“

Wilhelm Otto von Arnſchildt . 9 12 May

5 May

22Jun .

15 Jun .
16Zun .

tenannts Gunadenpenſion ,
Im
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Im geiſtlichen Stande :

Bey Stiftern und Klöſtern .

Der Fräulein Anna Philippine von Bülow , die

durch Verheyrathung der Chanoineſſe Fräulein von Löw

erledigte Präbende im Stifte wunſtorf .

Bey Kirchen .

Herr Candidatus Miniſterii Johann Heinrich Sar !

torins zum Nachmittagsprediger und Rector zu Bremer /

vörde .

Ertheilte Charactere :

Den drey Herren Amtſchreibern Grote zu Stolze :

pau , Conrades zu Winſen an der Lube , und Die :

jer zu Ratzeburg , Amtmanns Character .

Dem Herrn Bau - Proviant - auch Zeugverwalter

< hnadhorſt zu Zelle , das Prädicat vom Commiſſair .

Der Herr Profeſſor Gebhardi bey der Ritteraca !

demie zu Lüneburg , und

der Herr Licent : Commiſſair Schwarze zu Haut ;

burg haben den Character vom Rath erhalten .

Dem Herrn Bereiter Leonhard bey der Ritter ?

Academie in Lüneburg ſt das Prädicat vom Oberbereiter

ertheilt worden .

Auf der Univerſität zu Göttingen haben die Doctor?
würde erhalten :

April den 12. Herr Johann Heinrich Vlfenſching aus

Meklenburg , i. d. Medicin .

April

kenBen Iann BEE TD SZZ SIUTRIETEHENei ir eemmemwerewige
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April den 13 . Heryx Friederich Caſimir Kitz aus Weſt!
phalen i. d. Medicin .

! 16 . Herr Joh . Georg Friedr . Wasmutb aus

Meklenburg i . d. Rechten .

r8 . Herr Carl von Zwirlein aus Weklar . d.

Rechten .

May den 1. Herr Carl Hinrich ! Stolte aus Langenſalz
' i . d. Medicin .

! 5. Herr Georg Friedr . Burch. Raven aus Zelle
i . d. Medicin ,

- 25 . Herr Martin Janſen aus Lüneburg i . d.

Med .

Zun . den 9. Herr Detlef Wolder Albrecht aus Hamburg
i . d. Medicin .

! 21 . Herr Henr . Gerh . Schumacher aus Bre ;

men i. d. Rechten .

/ 1 30 . Herr Georg Heinr . QT7ehlis aus Goslar

i. d, Med .

Die Helmſtädtiſche theologiſche Facultät , hat dem

Herrn Conſiſtorialrath und General - Superindenten
Pratje zu Stade aus eigener Bewegung ungeſucht ,

mittelſt Diploms vom 2xſten Jun . die Doctorwürde er ?

theilt

Bey dem Oberappellationsgerichte zu Zelle ſind exas

minirt und immatriculirt worden :
Her Chriſtian Friedrich Daniel aus Münden als Ad-

vocat.
;

Der
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Der zu Raßeburg geſtandene Herr Stadtſecretgir Ma

keprang , als Advocat ohne Examen .

Herr Georg Heinrich Chriſtoph Heiliger aus Hannover

als Advocat .

: Heinrich Auguſt Reinecke aus Hannover , als No :

tarius .

Advocat von Dein als Notarius .

Abgang aus öffentlichen Dienſten :

Herr Hofrath und Aſſeſſor von Hfarquart , der

vorhin als Rath bey der Juſtiz : Canzley und Hofgerichte

zu Zelle , ſeit einigen Jahren aber nur bey lekßterwehnten

Gerichte geſtanden , hat ſich ganz außer Dienſt und am

Rhein zu wohnen begeben . Er erhielt die erbetene Ent ?

laſſung in den gnädigſten Ausdrücken über feine geleiſte -

ten Dienſte , und der Verluſt eines ſo geſchickten , fleißigen

und rechtſchaffenen Nichters wird allgemein bedauert .

Der durch Schriften berühmte und um die Nitter :

Academie in Lüneburg ſehr verdiente Herr Rath Jugler

hat wegen hohen Alters und Augenſchwäche ſeine bekleis

dete Lehrſtelle niedergelegt , und genieſſet zum Merkmal

öffentlicher Erkenntlichfeit für das viele Gute , welches

er in ſeinem Amte geſtiftet , eine dem bisherigen Gehalte

gleichkommende Penſion .

XVI .

Heyrathen .
Es ſind getrauet

April .
Den g9ten , Herr Lieutenant von Butlar vom zten

Regiment , mit Fräulein von Wurmb zu Northeim .
M 3 Den
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Den 9ten Herr Profeſſor Gatterer änjekßt zu Heiz
delberg , mit Demoiſell Rlingsvehr , Tochter des Herry
Superintendenten zu Hohnſtedt . ;

Den “ oten Herr Cammerſecretair Wahrendorf ,
mit Demoiſell Breymann .

Den xoten Herr Apotheker Schuler zu Elbinge : -
rode , mit Demoiſell Ahnemann zu Northeim ,

. Den r1ten Herr Kaufmann Breiding aus Wieken : -
hauſen , mit Demoiſell Wieſen , Tochter des Herrn Amte

ſchulzen Wieſe zu Münden .

Den 16ten Herr Fähndrich Volger vom ten Regi -
ment Cavallerie , mit Demoiſell Schröder , jüngſten
Tochter des Herrn Hauptmanns Schröder .

May .
Den x7ten der Heſſen ! Caſſelſche Herr Hauptmann

und . Hofjunker von Sch <achten , mit Fräulein von

Hanſtein , jüngſten Tochter des Herrn Oberhauptmanns
von Hanſtein zu Münden .

.
Den 18ten Herr Kaufmann Krauſe zu Uelzen mit

Demoiſell Wilhelm .

Den za4ſten Herr Forſiſchreiber Depenberg zur

Harzburg , mit der Frau Witwe weil . Bergſchreibers
Magius , gebohrne BorPenſtein zu Zellerfeld .

Junius ,
Den xsten Herr Kaufmann Diederichs jun . zu

Zelle , mit Demoiſell Köpfen , nachgebliebenen Tochter

des weil . Kaufmann . Köpken zu Braunſchweig ,

Den



Den 19ten Herr Kaufmann LDfarſchalk jun . zu

Zelle , mit Demoiſell Rrauſen , Tochter des Kauſmann .

Krauſen zu Salzwedel .

Den 26ſten Herr Hauptmann pon Freytag vom

toten Infanterie ! Regiment , mit Fräulein von Alten ,

Tochter des Herrn Oberhauptmanns von Alten zu Burg :

wedel ,

XVIII .

Todesfälle .
Es find geſtorben

April .

Den 6ten Herr Hauptmann von Türck vom 1ſten

Infanterie : Regiment zu Münden ,

Den x15ten Herr Major Vogelſang zu Uelzen .

Den z2oſten Herr Amtmann Chriſtoph Heinvich

Meyer zu Weſten .

Den 25ſten Herr Hofmedicus Doctor Bräwe zu

Verden im 4zſten Jahre . Er verwandte vielen verdienſt !

lichen Fleiß , um den Gebrauch des bey Verden befindli :

< en Geſundbrunnens in Aufnahme zu bringen , und hat

ſich durch die deshalb herausgegebene Sendſchreiben , und

andere gedruFte kleine Arbeiten bekannt gemacht .

May .

Den söten Herr Generallientenant von Linſing .

Die merkwürdigſten Lebensumſtände dieſes verdienſt »-

vollen Generals , werden wir im nächſten Stücke mit ;

theilen ,

M 4 Den
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Den 14ten Herr Kaufmann Chriſtian Friedrich Gul :

dener zu Münden .

Den rgten die verwitwete Frau Oberſtin von

Schlütter , gebohrne von Plato zu Stade .

Den 22ſten Frau Commiſſairin Bötjern zu Dan ! .

nenberg .

Den zoſten Herr Geheimte Juſtizrath von Engel ;

brechten zu Zelle . Er bekleidete die Stelle eines Raths

ſowol in der Juſtiz als dem Hofgerichte daſelbſt,
und erhielt wegen ſeines auf dieſen Pläßen bewieſenen

Dienſteifers , noch kurz vor ſeinem Ableben vorerwehnten

Charakter .

Junius .
Den zten Frau Oberſtin von FSerßen , gebohrne von

emnunc <bauſen zu Buxtehude , im 65ſten Jahre . Witwe

weil . Herrn Oberſten von Ferßen , welcher im ſiebenjäh -

rigen Kriege ſein Leben fürs Vaterland rühmlichſt geen :

diget hat .

Den aten Herr Rath Schwartze zu Zelle , der viele

Jahre der Lüneburgiſchen Landſchaft auf dem Poſten

eines Licent : und Acciſe - Commiſſairs , als Schaß : Se-

cretair , und endlich als Landrentmeiſter treue und nük »

liche Dienſte geleiſtet , und aus eigener Bewegung we:

nige Zeit vor ſeinem Tode die leßtgedachte Stelle nieder ?

legte .

Den 6ten Demoiſell Dlesken , jüngſte Tochter weil ,

Superindenten zu Ebſtorf .

Den ' 6ten Herr Penſionair - Major Harde zu

Hammenſtedt
Den



Den ten Herr Paſtor Stahl zum Krummendeich im
Kehdingiſchen .

Den xz3ten Herr Advocat Ltliemann zu Hannover .

Den xgten die verwitwete Frau Ober / Amtmannin

Ludowig , gebohrne Denicke zu Buxtehude .

Den 2aſten die verwitwete Frau Premier : Miniſtes

rinn von Dfünc < hauſen , gebohrne von der Schu -

lenburg , im Genuſſe allgemeiner Verehrung , nicht

blos aus dem Andenken der unvergeßlich großen Verdienſte

ihres verewigten Gemahls geſchöpft , ſondern auch als

Folgeihrer perſönlichen herablaſſenden Leutſeeligkeit , Men -

ſchenliebe und erhabenen Geſinnungen , die ſich in unzähl :

baren , edlen , beglückenden Handlungen thätig zeigten .

Den 25ſteun Herr Hofrath , Doctor und Amtsadvo »

cat von Sinkh zu Stade , welcher 43 Jahre im Dienſte

des Königs geſtanden .

Den zoſten Herr Amtsverwalter Stüve zu Dreye ,

der vormals bey dem Amte Bodenteich geſtanden , in dem

Alter von 84 Jahren und 7 Tagen ,

Berichtigungen .
Im zten St . S . 143 . Z. 32 . ſtatt Coloniſten War ;

tung , l. Coloni ten / Werbung .

S . 180 . 3. 13. ſiatt Veberſchauung , l. Ueber ;

ſpannung . No < müſſen wir bey dieſer Gelegenheit ,

aus erhaltener Nachricht bemerken , daß Herr Lüicolati

nicht Sammier des Vademecums für luſtige Leute iſt

deſſen daſelbſt S . 179 . erwehnt worden ,



des vierten Stücks ,

welches die ſtehenden Artikel von den Monathen

April , May und Junius 1787 .

liefert .

Fnnhalt

1. Gedanken und Anfragen die Verfaſſungen der

Bauergöter in den Königl . Churfürſtl .

Braunſchweig - Lüneburgiſchen Landen , bos

ſonders im Fürſtenthum Lüneburg betreſſend ,

IE , Beytrag zum Entwurf einer Feuerordnung

für das platte Land . 62

Nachricht “ von der kürzlich verbeſſerten Eine

richtung der Nitter : Akademie zu küneb , ' 89+
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1104 ) münden und Hoya . 107 3) Verzeichniß der in
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4 ) Neuervichtetes Handlungshaus zu Mün “

dent . 112
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ihrem Vermögenszuſtande , entweder von die :

ſem Quartal Ausbeute gegeben , oder auf künf ;

tiges Quartal Zubuße erfordert , oder ſich frey ge

bauet haben ; und wie der Preis der Kuxe gewe :
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